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01 Vorwort

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,  

liebe Anleihegläubiger und Geschäftspartner,

dieser Geschäftsbericht der publity AG ist in 

mehrfacher Hinsicht eine Premiere: Wir legen 

Ihnen hiermit erstmals einen Konzernabschluss 

für unser Unternehmen vor und wir bilanzieren 

dabei auch zum ersten Mal nach internationaler 

IFRS-Rechnungslegung. publity baut damit die 

Transparenz und internationale Vergleichbar-

keit des Unternehmens weiter aus. 

2018 war ein erfolgreiches Jahr für publity. 

Unser Unternehmen ist wieder zu alter Stärke 

zurückgekehrt. Unsere in der zweiten Jahreshälfte 

mehrfach angehobene Prognose haben wir erfüllt.

publity war 2018 im operativen Geschäft 

als Asset Manager für seine Kunden erneut 

erfolgreich. Für unsere Kunden haben wir 

zahlreiche Immobilien im Rahmen von Asset-

Management- Mandaten erworben, wichtige 

Vermietungserfolge erreicht und konnten große 

Verkäufe vermelden. Zudem haben wir unseren 

operativen Fokus ausgeweitet, indem wir mit 

unserer Tochtergesellschaft publity Investor 

GmbH begonnen haben, ein gruppeneigenes 

Immobiliengeschäft aufzubauen. Im Jahr 2018 

haben wir außerdem die Finanzkraft unseres 

Unternehmens weiter erhöht – durch eine 

starke Innenfinanzierungskraft und durch eine 

erfolgreiche Kapitalerhöhung – und wir haben 

uns auf vielen Ebenen bis hin zum Vorstand 

personell verstärkt und neu aufgestellt.  

Frank Schneider ist seit Dezember 2018 als 

COO weiteres Vorstandsmitglied von publity. 

Die Immobilien-Asset-Management-Qualität 

von publity entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette zeigt sich in der aktuellen Markt-

phase besonders. Nach jahrelangen Preis-

steigerungen am deutschen Immobilienmarkt 

klagen viele Marktteilnehmer darüber, dass es 

extrem schwierig geworden sei, noch attraktive 

Objekte zu finden – publity schafft das. 

Dabei profitieren wir von einem tragfähigen 

Netzwerk und von unserem Market Research 

auf Basis einer eigenen Datenbank, die aktuell   

rund 8.500 Büroimmobilien in Deutschland 

umfasst und stetig ausgebaut wird. Wir kennen 

den deutschen Büroimmobilienmarkt und die 

relevanten Objekte sehr gut. Trotz zahlreicher 

großvolumiger Verkäufe haben wir deshalb die 

Assets under Management im Geschäftsjahr 

stabil bei 4,6 Mrd. Euro halten können. Unsere  

namhaften bestehenden Kunden arbeiten 

weiter mit uns zusammen, und wir gewinnen 

weiterhin neue nationale und internationale 

institutionelle Investoren hinzu. 

Die Marktposition von publity als Asset Manager  

zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir aktiv 

mit den gekauften Objekten arbeiten. Ent-

sprechend haben wir im Jahr 2018 signifikante 

Vermietungserfolge erzielt. Als Beispiel hierfür 

mag die Karstadt-Zentrale in Essen dienen. Bei 

dem 2016 erworbenen Objekt mit rund 109.000 

Quadratmetern Bruttogeschossfläche hatten 

wir bereits zum Erwerb einen umfangreichen 

Nachnutzungsvertrag mit der Karstadt Waren-

haus GmbH abschließen können. 
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In 2018 ist es uns u. a. gelungen, weitere fast 

30.000 Quadratmeter an das Polizeipräsidium 

Essen zu vermieten. publity hat somit ins-

gesamt den Vermietungsstand in dem Objekt 

in wenigen Quartalen annähernd verdoppelt. 

Mittlerweile konnten wir bei diesem Objekt eine 

Vollvermietung erreichen, da Karstadt die im 

Mietvertrag vereinbarte Option nach Ende des 

Berichtszeitraums, im März 2019, gezogen und 

die Gesamtmietfläche um rund 8.000 Quadrat-

meter auf nun 38.000 Quadratmeter erweitert 

hat. Die durchschnittliche Restlaufzeit der 

Mietverträge (WALT) wurde von uns von unter 

einem Jahr auf über 23 Jahre verbessert und 

somit haben wir erhebliche Werte geschaffen. 

Entwicklung und Umbau des Objekts setzen 

wir auch 2019 weiter fort. Aber auch bei dem 

nahegelegenen Bürokomplex „Bredeney“ sind 

uns bedeutende Vermietungserfolge gelungen. 

So haben wir mit dem Bestandmieter thyssen-

krupp im Berichtszeitraum einen Erweiterungs-

mietvertrag bis zum Jahr 2021 abgeschlossen. 

Darüber hinaus mietet thyssenkrupp eine 

zusätzliche Fläche von knapp 2.700 Quadratme-

tern und nutzt nun insgesamt ca. 11.700 Qua-

dratmeter in dem Objekt. Wir hatten diese 

Immobilie Ende 2015 mit einem Leerstand von 

rund 40 % erworben. Seitdem konnte der in 

1999 erbaute Komplex  erfolgreich weiterent-

wickelt und der Leerstand mittlerweile auf ca. 

10 % reduziert werden. Bei dem Großmarkt in 

Leipzig konnten wir durch ein erfolgreiches As-

set-Management ebenfalls neue Mieter für eine 

Mietfläche von insgesamt 1.500 Quadratmetern 

gewinnen und die Vollvermietung so langfristig 

sichern. 

Auf der Verkaufsseite war publity 2018 ebenfalls 

überaus aktiv. Dies manifestierte sich in drei 

sehr großvolumigen Portfoliotransaktionen und 

zahlreichen Einzelverkäufen. Die Qualität der 

von uns veräußerten Objekte zeigt sich in den 

attraktiven Preisen, die erzielt werden konnten, 

und in den renommierten Käufern, darunter 

bekannte börsennotierte Unternehmen wie die 

DEMIRE AG und die Godewind Immobilien AG. 

Durch die lukrativen Veräußerungen konnten 

wir unsere laufenden Asset-Management Fees 

um signifikante Success Fees ergänzen. 

Die operativen Erfolge spiegeln sich in un seren 

Geschäftszahlen 2018 wider: publity konnte in 

2018 eine ganz deutliche Umsatz- und Gewinn-

steigerung erreichen. Nach HGB-Rechnungs-

legung lagen sowohl der Umsatz als auch das 

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie 

der Jahresüberschuss um rund 50 % über den 

Vorjahreswerten. Nach HGB belief sich der 

Umsatz auf 34,6 Mio. Euro nach 23,6 Mio. Euro 

in 2017. Das EBIT erhöhte sich im Geschäftsjahr 

nach HGB auf 23,5 Mio. Euro von 16,1 Mio. Euro  

ein Jahr zuvor. Der Jahresüberschuss nach HGB 

stieg auf 14,9 Mio. Euro von 10,1 Mio. Euro – 

nach IFRS-Rechnungslegung wurden in 2018 

sogar 24,6 Mio. Euro erreicht. 

Nach dem erfolgreichen Geschäftsverlauf 

planen Vorstand und Aufsichtsrat die Wieder-

aufnahme der Dividendenzahlung. Für das 

Berichtsjahr wird der Hauptversammlung die 

Zahlung einer Dividende von 1,50 Euro je Aktie 

vorgeschlagen, die wahlweise in publity Aktien 

oder in bar an die Aktionäre ausgeschüttet 

werden soll. Die dem CEO Thomas Olek zuzu-

rechnenden Gesellschaften TO-Holding GmbH 

und TO Holding 2 GmbH als Mehrheitsaktio-
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närinnen von publity haben bereits verbindlich 

erklärt, für sich eine Dividende in Form von 

publity  Aktien erhalten zu wollen. Damit setzt 

sich das starke Engagement von Thomas Olek 

fort, der im Jahr 2018 seinen Anteil an publity 

über seine Gesellschaften TO-Holding GmbH 

und TO Holding 2 GmbH erheblich durch Ak-

tienkäufe und die überwiegende Zeichnung der 

Kapitalerhöhung vom Oktober 2018 ausgebaut 

hat. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen 

der Finanzierung des weiteren Wachstums 

unseres Unternehmens.

Damit geht publity deutlich gestärkt aus dem 

Geschäftsjahr 2018 hervor und fokussiert sich 

im Geschäftsjahr 2019 auf die weitere Umset-

zung ihrer Manage-to-Core-Strategie und den 

weiteren Auf- und Ausbau des gruppeneigenen 

Immobiliengeschäfts. Für das Jahr 2019 und 

darüber hinaus sind wir optimistisch und wollen 

den profitablen Wachstumspfad von publity fort-

setzen. 

Mit einer sehr guten Marktstellung in unserem 

neuen Hauptsitz im OpernTurm in Frankfurt 

am Main, einem erfahrenen und engagierten 

Team sowie starken Partnern und Kunden 

 sehen wir uns bestens aufgestellt, um die 

nächsten Wachstumsschritte  unserer Gesell-

schaft umzusetzen. 

Wir bedanken uns bei Ihnen, unseren Aktionä-

ren,  Anleihegläubigern und Geschäftspartnern, 

für Ihr Vertrauen und würden uns freuen, wenn 

Sie uns auch weiterhin auf unserem Wachs-

tumsweg begleiten. Unser Dank gilt ebenso den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der publity 

AG, die mit ihrer hohen Leistungsbereitschaft 

unsere Gesellschaft tagtäglich voranbringen. 

Mit herzlichen Grüßen

Thomas Olek Frank Schneider 

CEO COO
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02 Bericht des  
Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der publity AG in seiner jewei-

ligen Zusammensetzung hat den Vorstand ge-

mäß den ihm nach Gesetz und Satzung vorge-

schriebenen Aufgaben umfassend überwacht, 

zeitnah beraten und sich von der Ordnungs-

mäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Der 

Aufsichtsrat war in alle wichtigen Entscheidun-

gen für die Gesellschaft eingebunden.

Im Berichtsjahr haben insgesamt fünf Auf-

sichtsratssitzungen stattgefunden. Da hierbei 

durch die Mitglieder des Aufsichtsrats sämt-

liche  Themen behandelt werden konnten, wur-

den keine Ausschüsse gebildet. 

In der ersten Sitzung am 22. März 2018 wurde 

ins besondere die Thematik der Wandelanleihe 

 zwischen Vorstand und Aufsichtsrat diskutiert.   

Es wurde dem Aufsichtsrat mitgeteilt, wie es 

zu dieser Problematik gekommen ist, wie dies 

rechtlich eingeschätzt wird und mit welchen 

Möglichkeiten diese behoben werden kann. 

Ebenso wurde der Aufsichtsrat darüber in 

Kenntnis gesetzt, dass die Gesellschaft mit 

zahlreichen Inhabern der Anleihe in direkten 

Verhandlungen steht.

In der Aufsichtsratssitzung am 16. April 2018 

wurde der Aufsichtsrat über den aktuellen 

Stand der Wandelanleihethematik informiert. 

Es wurden dem Aufsichtsrat mögliche Szena-

rien vorgestellt, wie die bestehende Anleihe 

ab gelöst werden könnte. Ferner wurden in 

dieser Sitzung aktuelle Projekte und geplante 

Geschäftsaktivitäten aufgezeigt. Ferner wurde 

beschlossen, dass der Haupt versammlung der 

publity AG die Verlegung des Unternehmens-

sitzes nach Frankfurt am Main vorgeschlagen 

werden soll. 

In einer weiteren Sitzung des Aufsichtsrats 

am 4. Mai 2018 wurde insbesondere der von 

Warth & Klein Grant Thornton, Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Niederlassung Leipzig, 

geprüfte Jahresabschluss für das Geschäfts-

jahr 2017 erörtert und gebilligt. Darüber hinaus 

wurde mit dem Aufsichtsrat das Ergebnis der 

Abstimmung zur Gläubigerversammlung disku-

tiert sowie die Gründe der kurzfristigen Anpas-

sung der Abstimmungspunkte erörtert. 

Am 21. September 2018 fand die vierte Aufsichts-

ratssitzung des Geschäftsjahres statt. Gegen-

stand dieser Sitzung waren Personalthematiken, 

u. a. auf Grundlage des Ausscheidens von Herrn 

Mehlitz als Vorstand bei der publity AG, sowie der 

weitere Geschäftsverlauf für das aktuelle Ge-

schäftsjahr. Ebenso informierte der Vorstand den 

Aufsichtsrat über den aktuellen Stand den Stand 

der Wandelanleihethematik.

In der letzten Aufsichtsratssitzung der Gesell-

schaft am 2. November 2018 standen der aktu-

elle Geschäftsverlauf und der Ausblick auf die 

Umstellung der Bilanzierung von HGB auf IFRS 

zum Geschäftsjahr 2018 im Vordergrund. Zudem 

berichtete der Vorstand über die vollzogene 

 Kapitalerhöhung sowie über die Wandelanleihe.
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Neben diesen Sitzungen wurde mit dem Vor-

stand regelmäßig die laufende Geschäftsent-

wicklung besprochen und die strategische 

Ausrichtung für die nächsten Geschäftsjahre 

beraten. Geschäfte, die aufgrund gesetzlicher 

oder satzungsgemäßer Bestimmungen der 

Genehmigung des Aufsichtsrats unterliegen, 

wurden vom Aufsichtsrat geprüft und es wurde 

über die Erteilung der Zustimmung zu diesen 

Geschäften entschieden. 

Neben den Beratungen des Gremiums infor-

mierte der Vorstand den Aufsichtsratsvor-

sitzenden regelmäßig durch schriftliche und 

mündliche Berichte über die wesentlichen 

Entwicklungen der Gesellschaft. Der Auf-

sichtsrat hat sich in regelmäßigen Abständen 

davon überzeugt, dass die Gesellschaft über 

ein funktionierendes und effizientes Risiko-

management verfügt und eine den wirtschaft-

lichen Verhältnissen angepasste Liquiditäts-

planung unterhält. 

Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern 

sind im Berichtszeitraum nicht aufgetreten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Rechtsanwalt 

Günther Paul Löw, legte mit Wirkung zum 

31. Dezember 2018 sein Mandat auf eigenen 

Wunsch nieder. Das Amtsgericht Frankfurt am 

Main bestellte Rechtsanwalt Frank Vennemann 

mit Beschluss vom 14. Januar 2019 zum Mit-

glied des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat wähl-

te am 17. Januar 2019 Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen 

Klumpp zu seinem Vorsitzenden. Der Aufsichts-

rat der publity AG dankt Herrn Löw für seine 

geleistete Arbeit.

Sämtliche Fragen des Aufsichtsrats im Be-

richtsjahr wurden durch den Vorstand umfas-

send beantwortet. Der Aufsichtsrat hat den vom 

Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2018 und den Lagebericht sei-

nerseits geprüft und mit Beschluss vom 8. April 

2019 im schriftlichen Umlaufverfahren gebilligt. 

Der Jahresabschluss der publity AG wurde da-

mit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.

Außerdem erstellte der Vorstand für den Zeit-

raum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 

2018 einen Bericht über die Beziehungen zu 

verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG 

(Abhängigkeitsbericht). Dieser Bericht zeigt 

auf, dass die Gesellschaft bei den aufgeführten 

Rechtsgeschäften nach den Umständen, die 

der Gesellschaft im Zeitpunkt bekannt waren, 

in dem die genannten Rechtsgeschäfte vor-

genommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft 

eine angemessene Gegenleistung erhalten 

hat. Der Abhängigkeitsbericht wurde durch die 

Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Niederlassung Leipzig, 

geprüft, die folgenden Bestätigungsvermerk 

erteilt hat: 

„Wir stellen fest, dass die tatsächlichen Anga-

ben des Berichts richtig sind, bei den im Bericht 

aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen 

der Gesellschaft nicht unangemessen hoch wa-

ren oder Nachteile ausgeglichen worden sind.“

Dem Aufsichtsrat ging sowohl der Abhängig-

keitsbericht als auch der Prüfungsbericht der 

Abschlussprüfer rechtzeitig zu. 
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Der Aufsichtsrat schließt sich aufgrund seiner 

eigenen Prüfung dem oben wiedergegebenen 

Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 

durch die Warth & Klein Grant Thornton AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlas-

sung Leipzig, an. Er erhebt keine Einwendun-

gen gegen diese Abschlüsse und billigt sie.

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand so-

wie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der publity Gruppe für den persönlichen Einsatz 

und ihre erbrachten Leistungen im Geschäfts-

jahr 2018.

Der Aufsichtsrat dankt den Aktionären für das 

der publity AG entgegengebrachte Vertrauen.

Leipzig, im April 2019

Hans-Jürgen Klumpp

Aufsichtsratsvorsitzender
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03 Marktumfeld
Im Rückblick auf 2018 lässt sich festhalten, 

dass bislang weder das moderat angestie-

gene  Zinsniveau noch ein immobilienmarkt-

immanenter Aspekt wie ein sich zu schnell  

ausweitendes Flächenangebot oder ein un-

vorsichtiges Verhalten der Akteure selbst An-

zeichen für einen Zykluswendepunkt gegeben 

haben. Und vor dem aktuell unsicheren globa-

len politischen Hintergrund sehen viele Anleger 

ihr Heil in der Assetklasse Immobilien.

Es gibt gute Gründe, warum diese Entwick-

lung auch 2019 anhalten und die Nachfrage 

nach Immobilien hoch bleiben wird. Neben den 

fehlenden Alternativen entscheiden sich immer 

mehr Investoren für eine Erhöhung ihrer Immo-

bilienanlagequoten. Zahlreiche Pensionsfonds 

und Versicherungen haben einen immensen 

Kapital druck und bereits kleine Veränderungen 

in der Anlagestrategie haben enorme quanti-

tative Effekte auf den Immobilienmarkt. 

Der Aufschwung am Investmentmarkt hat auch 

im abgelaufenen Jahr 2018 angehalten und 

geht damit 2019 ins zehnte Jahr. Angesichts der 

sehr dynamischen letzten drei Monate des Jah-

res und der Realisierung einiger großvolumiger 

Transaktionen bleibt festzuhalten, dass 2018 ein 

außergewöhnliches Investmentjahr war. Auch 

die bemerkenswerten Aktivitäten abseits der 

Mega-Transaktionen haben ihren Beitrag zu 

dieser Entwicklung geleistet.

Und zumindest für gewerblich genutzte Immo-

bilien wurde 2018 ein neues Rekordjahr ver-

zeichnet. Auf diesen Bereich entfielen dabei 

60,3 Mrd. Euro, das allein ist eine Verdreifa- 

ch ung seit 2010 und ein Plus von gut 6 % gegen-

über 2017.
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Der Fokus der Investoren liegt immer noch 

 eindeutig auf den Big 7 und hat sich auch 

im letzten Quartal des Jahres verfestigt. Auf 

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Ham-

burg, Köln, München und Stuttgart entfielen 

2018 deutlich mehr als die Hälfte des gesamten 

Transaktions volumens (46 von 79 Mrd. Euro). 

Besonders signifikant ist die Dominanz bei der 

nachgefragtesten Assetklasse, den Büroimmo-

bilien. Hier wurden im Schnitt der letzten Jahre 

(seit 2012) rund 80 % in Immobilien der Big 7 

investiert. Und in Frankfurt am Main sorgten 

eine Reihe von großvolumigen Büro-Transak-

tionen zum Ende des Quartals für das Durch-

brechen der Schallmauer von 10 Mrd. Euro bei 

gewerblich genutzten Immobilien. Inklusive 

Wohnimmobilien wurden in der Mainmetropole 

somit 11,6 Mrd. Euro gehandelt, ein signifikan-

tes Plus gegenüber 2017 von 49 %. Noch etwas 

stärker gewachsen ist Stuttgart, hier erhöhte 

sich das gesamte Transaktionsvolumen um 

über die Hälfte auf 2,5 Mrd. Euro. Der Grund für 

das hohe Interesse an den etablierten Märkten 

sind der starke Vermietungsmarkt als funda-

mentale Basis für die Investitionen sowie die 

Aussicht auf weitere Mietsteigerungen im Zuge 

von Refurbishments oder durch das Abvermie-

ten von Leerständen im Objekt. Gerade dem 

Thema Mietwachstum kommt angesichts der 

nachlassenden Renditekompression eine im-

mer höhere Bedeutung zu, um Wertsteigerun-

gen generieren zu können. Auch deshalb sind 

Value-Add-Objekte mit kurzfristig auslaufenden 

Mietverträgen oder Objekte mit Leerstand aktu-

ell begehrt. Hier lassen sich am ehesten höhere 

Mieten durch Vertragsneu abschlüsse durchset-

zen. Bevor Büro-Investoren auf der Suche nach 

Anlageoptionen in kleinere und damit riskan-

tere Märkte – in Bezug auf potenzielle Nach-

vermietungen – investieren, sind Teilmärkte 

abseits der Innenstädte und CBDs in den Big 7 

die bevorzugte Wahl. Hier lassen sich zudem 

selektiv deutlich stärkere Mietpreissteigerun-

gen realisieren als in den Spitzenlagen.

Zum Ende des vierten Quartals hat sich an 

der Relation zwischen deutschen und aus-

ländischen Käufern eine kleine Verschiebung 

ergeben. Auf das gesamte Transaktionsvo-

lumen bezogen entfielen 2018 rund 38 % auf 

ausländische Kapitalquellen (ca. 30 Mrd. Euro). 

Die  Aktivitäten ausländischer Investoren haben 

im letzten Quartal des Jahres wieder zugenom-

men. Die klassischen Kapitalherkunft aus den 

Ländern USA und Großbritannien steht zwar 

nach wie vor an der Spitze, hat aber ihre Domi-

nanz früherer Jahre eingebüßt. 

Dafür haben sowohl Investoren aus anderen 

europäischen Ländern sowie aus Asien ihre 

Aktivitäten im Vergleich zu den letzten Jahren 

ausgebaut. Noch ist der Boden bei Büro- und 

Logistik renditen nicht gefunden, aber Renditen 

für Shopping-Center steigen. Im vierten Quartal 

fortgesetzt hat sich der Trend eines moderaten 

Renditerückgangs für Top-Produkte in besten 

Lagen der transaktionsstärksten Nutzungsart: 

Mit einer über alle sieben Hochburgen hinweg 

gemittelten Büro-Spitzenrendite von 3,11 % 

zeigt sich im Vergleich zum Vorquartal noch 

einmal ein leichter Rückgang, im 12-Monats-

Vergleich sind es damit 16 Basispunkte weniger.



17

03 MARKTUMFELD





19

04 Philosophie  
der publity AG
Büroimmobilien in deutschen  
Ballungszentren im Fokus

Die publity AG ist im Schwerpunkt ein etab-

lierter  Immobilien-Asset-Manager mit lang-

jähriger Erfahrung, einer breiten Wertschöp-

fungskette und einem starken Netzwerk. Als 

Asset Manager gehört das Unternehmen seit 

Jahren zu den etablierten und erfolgreichen 

Playern am deutschen Büroimmobilienmarkt. 

Das Unternehmen hat sich auf Büroimmobilien 

in Deutschland spezialisiert mit dem Fokus 

auf sehr gute Lagen der Top-10-Standorte und 

 zunehmend auch auf Randlagen von Metro-

polen. publity hat seit 2011 bereits mehr als 

1.100 Immobilientransaktionen gemeinsam 

mit  externen Partnern erfolgreich umgesetzt. 

Die Assets under Management belaufen sich 

auf rund 4,6 Mrd. Euro. 

Mit dem Geschäftsbereich des Asset-Manage-

ments von Immobilien (und daneben auch dem 

Servicing von sogenannten Non-Performing 

Loans [NPL], also von notleidenden Krediten) 

verfügt die Gesellschaft über eine robuste 

Ertrags basis. Dieses Modell fixierter und kons- 

tanter Erlöse aus Asset-Management- (sowie 

auch Servicing-)Dienstleistungen verbindet die 

publity durch den neuen Bereich des gruppen-

eigenen Immobiliengeschäfts mit der Möglich-

keit der Erzielung von zusätzlichen Renditen. 

Dieser Geschäftsbereich soll zunehmend an Be-

deutung gewinnen. Ziel dabei ist es nicht, einen 

großen Immobilienbestand aufzubauen, sondern, 

die jeweiligen Immobilien nach entsprechender 

Optimierung mit Gewinn zu veräußern. 
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Akquisitionsgebühr

Erfolgreiche Akquise-Bilanz

Umsetzung der Objektstrategie 

Manage-to-Core

Exit Fee und Wertsteigerung 

Erlöse bei Veräußerungen

publitys Wertschöpfung

WERTSCHÖPFUNG

Finders 
Fee  

1–3 %

Basic Fee

Return on 
Investment

MANAGE-TO-CORE

GENERIERTE WERTSTEIGERUNG  

FÜR DEN KUNDEN1 

› 400 Mio. EUR
1 Unter Annahme eines durchschnittlichen Mietpreises von 13,50 Euro pro m2.

Wertschöpfungs-Potenzial resultiert aus 

dem Zusammenwirken von:

• günstigem Einkauf

•  technischer Aufwertung und  

Erhöhung der Vermietungsquoten

• Optimierung der Mietverträge

Reduzierung des Leerstands  

 betreuter Objekte von 200.000 m²   

auf 16.000 m² (-92 %) innerhalb   

der letzten 24 Monate 
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Asset-Management
BETREUTES VERMÖGEN

> 800 Mio. EUR

< 600 Mio. EUR

< 400 Mio. 
EUR

< 200 Mio. 
EUR

< 100 Mio. 
EUR

4 Investoren

3 Investoren

2 Investoren

1 Investor

2 Investoren

4,6 Milliarden EUR Diversifiziertes  
Investorenumfeld

• Asset-Management-Verträge werden mit 

einer Laufzeit von 5 Jahren mit Evergreen- 

Option abgeschlossen

• Die momentane durchschnittliche 

 Vertragsdauer beträgt 3,6 Jahre 

• Reduziertes Konzentrationsrisiko durch   

ein breit aufgestelltes Investorenumfeld
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Im Rahmen von Asset-Management-Verträgen 

mit nationalen und internationalen Investoren 

erwirbt publity ausgewählte Immobilien unter-

schiedlicher Größenklassen, jeweils mit einem 

Wertsteigerungspotenzial. Zu den Investitions-

kriterien gehören ein guter baulicher Zustand 

der Objekte und eine attraktive Lage. Gemäß 

dem Manage-to-Core-Ansatz werden die Im-

mobilien u. a. im Rahmen von Off-Market- Deals 

erworben und von publity weiterentwickelt. 

Dadurch können deutliche Wertsteiger ungen 

erreicht werden. Die technische Aufwertung, 

die Verbesserung des Vermietungsstands und 

die Optimierung der Mietverträge stehen im 

Mittelpunkt der Wertschöpfung durch publity. 

Das Leistungsspektrum von publity reicht von 

der Begleitung der Auswahl und dem Ankauf 

der Objekte über ein aktives Asset-Manage-

ment bis zur Veräußerung der Immobilien. 

Dabei erzielt publity Einnahmen auf jeder Stufe 

der Wertschöpfungskette: Im Rahmen der Zu-

sammenarbeit mit institutionellen Investoren 

erhält publity Finders Fees beim Objektankauf, 

wird für das laufende Asset-Management hono-

riert und ist an dem gewinnbringenden Verkauf 

der Immobilien beteiligt. Seit Ende 2018 erwirbt 

publity über die publity Investor GmbH auch 

Immobilien für den neuen Geschäftsbereich 

des gruppeneigenen Immobiliengeschäfts und 

erzielt in diesem Zusammenhang auch Erträge 

aus der Vermietung dieser Immobilien. 

publity verfügt über einen sehr guten Zugang 

zu attraktiven Immobilien und kann dabei 

auf ein tragfähiges Netzwerk im Immobilien-

markt und in den Work-out-Abteilungen von 

Finanzinstituten bauen. Positiv wirkt sich auch 

die von der Gesellschaft aufgebaute eigene 

Datenbank aus, die aktuell rund 8.500 Büro-

immobilien umfasst. Jährlich wird eine Viel-

zahl an Objekten geprüft und nur wenn genau 

definierte Preis- und Renditebedingungen 

erfüllt werden, gibt publity Kaufangebote ab. 

publity zeichnet sich am Markt durch eine hohe 

Transaktionsgeschwindig keit aus. Im Durch-

schnitt liegen zwischen der ersten Objekt-

prüfung und einem Ankauf nur vier bis acht 

Wochen. Für einen effizienten Ankaufsprozess 

sorgt auch die langjährige Zusammenarbeit mit 

renommierten Partnern, wie der Kanzlei CMS 

Hasche Sigle für die rechtliche Beratung und 

der albrings + müller ag und Drees & Sommer 

für die technische Projektorganisation und 

technische Due Diligence.
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Büroimmobilien
TRACK RECORD

In den letzten sieben Jahren haben wir mit 

externen Dienstleistern 1.145 strukturierte 

Prozesse abgeschlossen.

615
Immobilienankauf

530
Immobilienverkauf

1.145
abgeschlossene Transaktionen
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Standardisierter Prozess

&HOHE  
TRANSAKTIONS- 

GESCHWINDIGKEIT 
Abschluss des Kaufvertrags: 4–8 Wochen

GROSSE  
TRANSAKTIONS- 
ERFAHRUNG 

1.145 abgeschlossene Transaktionen

DEAL- 
SICHERUNG
Unterzeichnung  

eines Letter of Intend  
(LOI)

DUE  
DILIGENCE

Technische, recht liche  
und wirtschaftliche  

Due Diligence

ENTSCHEIDUNG
Auswertung der  

Due Diligence

KAUF
Abschluss des  
Kaufvertrags
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2-Pipeline-Modell
publity konzentriert sich ausschließlich  

auf  den westdeutschen Immobilienmarkt.  

Aufgrund einer ungebrochen hohen Nach -

frage, verbun den mit sinkenden Leerständen, 

legten die Mietpreise von Büro immobilien  

in 2018 weiter zu. publity ist  somit in einem 

sehr attraktiven Markt aktiv.

124 Objekte

6,8 Mrd. EUR

25–150 Mio. EUR

32

76

69

5

19

3

30

43

13

24

4

2

10 5

211Objekte

8–25 Mio. EUR

4,1 Mrd. EUR



Das publity Research Tool gibt detaillierte Auskunft über  
ca. 8.500 relevante Büroimmobilien in Westdeutschland
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TOP RESEARCH, 
TOP BUSINESS
Das publity Research Tool

Die Investitionen der letzten Jahre in Millio-

nenhöhe zahlen sich nun aus. publity verfügt 

über ein in der Bundesrepublik einmaliges 

Research Tool mit einer Datenbank, die  ca. 

8.500 relevante Büroimmobilien in West-

deutschland umfasst. Ein Team von Resear-

chern reist ununterbrochen durch die Republik 

und recherchiert tiefgründig, um   

alle wichtigen Informationen zu sammeln. 

Das Research Tool ermöglicht es uns, virtuell 

in die Städte zu reisen, Immobilien zu begut-

achten und wichtige Informationen zu den 

Objekten zu erhalten. Dies verschafft publity 

einen starken Wettbewerbsvorteil. Kaum je-

mand kennt den Markt so gut wie wir. Das Tool 

unterstützt uns bei Markteinschätzungen und 

bei der Suche nach neuen potenziellen Mietern 

und interessanten Objekten.

Das sich ständig im Einsatz befindende publity Research Car auf dem 
Weg zu einem neuen Objekt

Ein publity Research-Mitarbeiter auf der Suche nach geeigneten 
Objekten



ST MARTIN TOWER
Frankfurt am Main
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Investment und Asset-Management 

Die publity AG investiert in deutsche Gewerbe-

immobilien – für institutionelle Investoren und 

zum Auf- und Ausbau eines gruppeneigenen 

Immobiliengeschäfts. Der Fokus liegt auf 

Immo bilien in sehr guten Lagen in deutschen 

Ballungszentren und zunehmend auch auf 

Randlagen von Metropolen. Als Asset Manager 

verwaltet publity ein Immobilienvermögen für 

externe Kunden von rund 4,6 Mrd. Euro. Durch 

die Tochtergesellschaft publity Investor GmbH 

hat publity bereits erste Gewerbeimmobilien 

 für das gruppeneigene Immobiliengeschäft 

erworben  und plant, diesen neuen Geschäfts-

bereich zügig zu erweitern. Im Rahmen dieses 

gruppeneigenen Immobiliengeschäfts beab-

sichtigt publity, die laufenden Erträge aus den 

von ihr erbrachten Dienstleistungen mit den 

Renditen aus einer Optimierung und einem 

anschließenden Abverkauf von Immobilien zu 

verbinden. Ziel dabei ist es nicht, einen großen 

Immobilienbestand aufzubauen, sondern, die 

jeweiligen Immobilien nach entsprechender 

Optimierung innerhalb von ca. 6 bis 24 Mona-

ten  mit Gewinn zu veräußern.

05 Portfolio  
der publity AG



ST MARTIN TOWER, Frankfurt am Main





CITY TOWER, Offenbach

Bürogebäude, Frankfurt am Main



Bürogebäude, Neu-Isenburg

ARTECOM, Ismaning WAPPENHALLE, München

DORNACH, AschheimBürogebäude, Hamburg

Bürogebäude, München



Bürogebäude, Unterschleißheim

Bürogebäude, Darmstadt MC 30, Frankfurt am Main

Bürogebäude, OberhausenQUATTRIUM, Ratingen

Bürogebäude, Neu-Isenburg



Bürogebäude, Bielefeld

OCI, Ismaning Bürogebäude, Husum

Bürogebäude, Hamburg



DORNACH, Aschheim





PUBLITY CENTER, Leipzig KARSTADT, Essen

Bürogebäude, Essen-Bredeney



Bürogebäude, Wilhelmshaven Bürogebäude, Leonberg

Bürogebäude, HolzwickedeBürogebäude, Frankfurt am Main



Bürogebäude, Mülheim Bürogebäude, Herrenberg

LG, Eschborn



Bürogebäude, Sauerlach

Bürogebäude, KrefeldBürogebäude, Taunusstein

Bürogebäude, MülheimBürogebäude, Ismaning

Bürogebäude, Mainz



KARSTADT, Essen





Bürogebäude, Ratingen

HUMBOLDTHAUS, Aschheim

ABC TOWER, Köln

K-LAN, Düsseldorf



Bürogebäude, Ismaning

Bürogebäude, Ismaning

Bürogebäude, KirchheimBürogebäude, Bad Vilbel



Bürogebäude, OffenbachBürogebäude, Nieder-Olm

Bürogebäude, Rossdorf

Bürogebäude, Ratingen Bürogebäude, Sindelfingen

WAPPENHALLE, München



ST MARTIN TOWER, Frankfurt am Main
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06 publity 
 Unternehmensgruppe
Firmenprofil

Die publity AG ist ein auf deutsche Büroimmo-

bilien fokussierter Asset Manager und investiert 

seit Ende 2018 auch in den Aus- und Aufbau 

des gruppeneigenen Immobiliengeschäfts. Die 

Gesellschaft wurde im Jahr 1999 gegründet und 

hat ihren Firmensitz in Frankfurt am Main. Der 

Vorstandsvorsitzende der publity AG, Thomas 

Olek, hält mittelbar als Alleingesellschaf-

ter der TO-Holding GmbH und TO Holding 2 

GmbH ca. 62 % der Anteile an publity (Stand 

31.12.2018). Die Aktien der Gesellschaft (ISIN 

DE0006972508) werden im Marktsegment Scale 

der Deutschen Börse gelistet. 

Neben dem Immobilienmarkt ist publity auch 

im Markt der notleidenden Kredite (sogenannte 

Non-Performing Loans) tätig. Dieser Geschäfts-

bereich steht derzeit jedoch nicht mehr im Fokus 

der Geschäftstätigkeit. publity arbeitet darüber 

hinaus bereits seit Jahren sehr erfolgreich mit 

renommierten institutionellen Investoren zu-

sammen. Dabei richtet sich publity auf die jewei-

ligen Investorenziele und -bedürfnisse aus und 

bietet effiziente Immobilienanlagelösungen. 

Zum umfangreichen Leistungsspektrum von 

publity gehören die Auswahl und Akquisition 

der Immobilien sowie ein aktives Immobilien- 

Asset-Management, wodurch eine Verbesse- 

r ung der Vermietungssituation sowie eine Wert-

steigerung der Immobilien erreicht werden.  

Dabei bildet eine detaillierte und stetig aus-

gebaute interne Datenbank von publity zu 

deutschen Büroimmobilien einen wichtigen 

Erfolgsfaktor sowohl im Immobilienankauf 

als auch bei der Mietergewinnung. Durch den 

Verkauf der Immobilien im Rahmen von Asset- 

Management-Mandaten ebenso wie im Rahmen  

des gruppeneigenen Immobiliengeschäfts 

werden Wertsteigerungen der Immobilien am 

Markt realisiert. 

Eine breite Marktkenntnis, ein etabliertes Netz-

werk sowie hocheffiziente und standardisierte 

Prozesse sind die Basis für die erfolgreiche 

Geschäftstätigkeit der publity AG.

MEILENSTEINE IN 2018

–  Assets under Management mit rund 4,6 Mrd. 

Euro trotz großer Immobilienverkäufe auf 

hohem Niveau gehalten

–  Operativer Fokus auf gruppeneigenes 

 Immobiliengeschäft

–  Kapitalerhöhung mit Bruttomittelzufluss  

von 40,5 Mio. Euro durchgeführt

–  Steigende Gewinndynamik im zweiten Halb-

jahr mit zweimaliger Prognoseanhebung

–  Ausbau der Immobilien-Datenbank durch 

 verstärktes Market Research
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ASSET-MANAGEMENT FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN 

–  Erwerb von Büroimmobilien 

–  Einnahmen: Finders Fee, Asset-Management Fee, Exit Fee

ASSET-MANAGEMENT FÜR JOINT VENTURES

–  Erwerb von Büroimmobilien für Joint-Venture-Gesellschaften 

–  Einnahmen: Finders Fee, Asset-Management Fee, Gewinnbeteiligung am Verkauf

ASSET-MANAGEMENT FÜR PUBLIKUMS-AIF

–  Erwerb von Büroimmobilien

–  Einnahmen: Asset-Management Fee, Konzeption und Marketing

NPL-SERVICING

–  Bearbeitung und Verwertung von Forderungsportfolios

–  Einnahmen: Servicing Fee

INVESTITION IN ASSETS / GRUPPENEIGENES IMMOBILIENGESCHÄFT

–  Ausgewählte Büroimmobilien werden durch die publity Investor GmbH erworben

–  Einnahmen: Mieteinnahmen, Erlöse durch direkten Verkauf nach wert steigernder Weiterentwicklung 

Auf mehreren Beinen 
steht man besser
Geschäftsfelder der publity AG
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Erfolgreich etablierte Asset-Management- 

Plattform mit Fokus auf deutsche Büroimmo-

bilien und Assets under Management von rund 

4,6 Mrd. Euro

Langjährige Erfahrung beim Erwerb und Ver-

kauf sowie bei der Bewirtschaftung von Immo-

bilien

Namhafte internationale Kunden  

und starke externe Partner

Ausgezeichnete Marktkenntnis  

und sehr guter Zugang zu Immobilien

Hohe Transaktionsgeschwindigkeit  

durch  standardisierte Prozesse

Diversifiziertes Geschäftsmodell  

mit drei  großen Säulen:  

1.  das Management von Immobilien und  

Kreditportfolios

2.  Investments in Immobilien und Kreditportfolios

3.  die Strukturierung und Verwaltung von 

Anlageprodukten in Form von Kommandit-

gesellschaften bzw. Investmentkommandit-

gesellschaften für institutionelle und private 

Investoren

Robuste finanzielle Basis mit stabilen Cash-

flows, konsistent hoher EBIT-Marge von > 55 %, 

erfolgreicher Eigenkapitalerhöhung

Renommiertes Management mit hohem 

eigenen Kapitaleinsatz: CEO Thomas Olek hat 

seinen Anteil an publity seit September 2018 

signifikant auf nunmehr ca. 72 % per 31.12.2018 

erhöht 
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Grundlagen des Konzerns

GESCHÄFTSMODELL

Die Geschäftstätigkeit der publity AG und ihrer 

100%igen Tochtergesellschaften und deren 

jeweiliger Tochtergesellschaften (die „publity 

Unternehmensgruppe“) umfasst 

(1)   das Management von Immobilien und 

Kreditportfolios, 

(2)   Investments in Immobilien und Kredit-

portfolios sowie 

(3)   die Strukturierung und Verwaltung von 

Anlageprodukten in Form von Kommandit - 

gesellschaften bzw. Investmentkomman-

ditgesellschaften für institutionelle und 

private Investoren.

Die publity Unternehmensgruppe verfügt über 

einen Track Record von mehreren Hundert 

Transaktionen, die sie begleitet hat, und über 

ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilien-

branche sowie bei den Work-out-Abteilungen 

von Finanzinstituten, hat Zugang zu Investitions- 

mitteln und wickelt Transaktionen mit bewähr-

ten Partnern zügig ab. 

Über eine 100%ige Tochtergesellschaft, die 

 publity Investor GmbH (bzw. deren Tochter-

gesellschaften), hat die Gesellschaft Ende 2018 

damit begonnen, Immobilien zu erwerben, die 

von der Gesellschaft wiederum im Rahmen 

eines Asset-Management-Mandats mit der 

publity Investor GmbH verwaltet werden. Im 

Rahmen dieses gruppeneigenen Immobilienge-

schäfts beabsichtigt die publity Unternehmens-

gruppe, die laufenden Erträge aus den von ihr 

erbrachten Dienstleistungen mit den Renditen 

aus einer Optimierung und einem anschließen-

den Abverkauf von Immobilien zu verbinden. 

Dieser Geschäftsbereich soll in der publity Un-

ternehmensgruppe zunehmend an Bedeutung 

gewinnen. Ziel dabei ist es nicht, einen großen 

Immobilienbestand aufzubauen, sondern, die 

jeweiligen Immobilien nach entsprechender 

Optimierung innerhalb von ca. 6 bis 24 Monaten 

mit Gewinn zu veräußern.

Ferner ist die publity Unternehmensgruppe im 

Bereich der Strukturierung und Verwaltung von 

Anlageprodukten für institutionelle und private 

Investoren, insbesondere von geschlossenen 

Immobilienfonds, tätig. Dabei hat sie bislang 

drei geschlossene Immobilienfonds in Form 

von alternativen Publikums-Investmentfonds 

auf gelegt. Die publity Emissionshaus GmbH 

fungiert als Komplementärin dieser Fonds. 

Verwaltet werden die Fonds von der publity 

 Performance GmbH (einer nach dem Kapital-

anlagegesetzbuch lizenzierten Kapitalverwal-

tungsgesellschaft). 

In der Vergangenheit hatte die publity Unter-

nehmensgruppe zudem mehrere Fonds und 

Verbriefungen für private und institutionelle 

Investoren im Bereich der Non-Performing 

Loans (NPLs) (also Kredite, die nicht mehr 

ordnungsgemäß bedient worden sind) auf-

gelegt, die bereits abgewickelt wurden bzw. 

abgewickelt werden. Die Auflage neuer derar-

tiger Fonds ist derzeit nicht geplant. Die publity 

Unternehmensgruppe hat jedoch, über die 

publity Investor GmbH, NPL-Portfolios aus zwei 

luxemburgischen Joint-Venture-Gesellschaften, 

an denen die publity AG bis vor Kurzem noch zu 
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jeweils 49 % gesellschaftsrechtlich beteiligt  

war, gekauft und verwaltet diese nunmehr 

ebenso wie noch in ihrem Bestand befindliche 

Restportfolios, die sie zwischen 2015 und 2017 

aus von ihr in der Vergangenheit aufgelegten 

NPL-Fonds erworben hatte. 

Die publity Unternehmensgruppe ist ferner 

im Rahmen eines Co-Investments mit institu-

tionellen Investoren an Transaktionen einer 

luxemburgischen Joint-Venture-Gesellschaft,  

der publity Real Estate Opportunity Services  

S.à. r.l. (PREOS 1), beteiligt. Die Co-Investments 

der publity Unternehmensgruppe in die PREOS 1 

erfolgen dabei teilweise in Form von Darlehen 

und teilweise in Form anderer Finanzierungsins-

trumente. Für die von der PREOS 1 erworbenen 

Immobilienportfolios übernimmt die Gesell-

schaft das Immobilien-Asset-Manage ment und 

partizipiert an der erfolgreichen Veräußerung 

bzw. Verwertung der Immobilien. Ihre gesell-

schaftsrechtliche Beteiligung an der PREOS 1 

hat die Gesellschaft Ende 2018 im Zuge einer 

Umstrukturierung von 50 % auf 15 % reduziert.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 hat 

die publity Unternehmensgruppe bereits wei-

tere Immobilien gekauft. Der Geschäftsbereich 

des gruppeneigenen Immobiliengeschäfts soll 

zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen.

ORGANISATION UND KONZERNSTRUKTUR 

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2018 

drei unmittelbare Tochtergesellschaften in 

Deutschland. Eine dieser Tochtergesellschaf-

ten, die publity Investor GmbH, hatte zudem seit 

Ende 2018 eine weitere Tochtergesellschaft, die 

Großmarkt Leipzig GmbH, und war am Kom-

manditkapital einer Fondsgesellschaft beteiligt. 

In nachfolgender Tabelle sind die aus Sicht der 

Gesellschaft wesentlichen Tochter- und Enkel-

unternehmen sowie die wesentlichen Beteili-

gungen der publity AG zum 31. Dezember 2018 

dargestellt.

Name Sitz Beteiligung

publity Investor GmbH Leipzig 100 %
publity Emissionshaus GmbH Leipzig 100 %
publity Performance GmbH Leipzig 100 %
Großmarkt Leipzig GmbH Leipzig 100 %
NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG Leipzig 39,75 %*
publity Real Estate Opportunity Services S.à r.l. (PREOS 1) Luxemburg 15 %

* Mittelbar über die publity Investor GmbH.
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ORGANIGRAMM DER PUBLITY  

UNTERNEHMENSGRUPPE 

Stand 31.12.2018
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publity  
Performance GmbH

HRB 28356
100 % publity AG

publity  
Emissionshaus GmbH

HRB 28806
100 % publity AG

publity  
Real Estate  

Opportunity Services 
S.à. r.l. 
B 187131

15 % publity AG

publity 
Investor GmbH

HRB 24575
100 % publity AG

publity Performance Fonds Nr. 6 
GmbH & Co. geschlossene Investment KG
HRA 16872

publity Performance Fonds Nr. 7
GmbH & Co. geschlossene Investment KG
HRA 16961

publity Performance Fonds Nr. 8
GmbH & Co. geschlossene Investment KG
HRA 17305

NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG
HRA 16980

Großmarkt Leipzig GmbH
[100 % publity Investor GmbH]
HRB 9958

publity AG
HRB 113794

Immobilie Mülheim Parsevalstraße
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DIE GENANNTEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN 

UND BETEILIGUNGEN WERDEN NACHFOLGEND 

NÄHER DARGESTELLT:

publity Investor GmbH   

(und NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG)

Die publity Investor GmbH wurde am 15. De-

zember 2008 als TASK FORCE Investor GmbH 

gegründet und ist eingetragen im Handels-

register des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 

24575. Ihr Sitz ist Leipzig. Alleinvertretungs-

berechtigter Geschäftsführer ist Thomas Olek. 

Alleinige Gesellschafterin ist die publity AG. Das 

Stammkapital wurde mit Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom 14. September 2018 

von 150.000,00 EUR um 19.850.000,00 EUR auf 

20.000.000,00 EUR erhöht (Eintragung im Han-

delsregister am 25. Oktober 2018). Gegenstand 

des Unternehmens sind die Verwaltung eigenen 

Vermögens, die Beteiligung an anderen Unter-

nehmen und die Übernahme der persönlichen 

Haftung als Komplementärin sowie die Ent-

wicklung von Fondskonzepten, die Erarbeitung 

wirtschaftlicher Konzeptionen sowie die Erstel-

lung von Vermögensanlageverkaufsprospekten, 

das Anbieten von Unternehmensanteilen an 

den konzipierten Fondsgesellschaften sowie die 

Übernahme – soweit zulässig – der Anleger- 

und Fondsverwaltung. Als persönlich haftende 

Gesellschafterin – Komplementärin – übt bzw. 

übte die publity Investor GmbH die Geschäfts-

führung bei mehreren von der Gesellschaft auf-

gelegten NPL-Fondsgesellschaften und Private 

Placements aus, wovon einige bereits aufgelöst 

und im Handelsregister gelöscht sind.

Für die bisher noch nicht im Handelsregister 

gelöschten Fondsgesellschaften, namentlich 

die Fonds Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5, fungiert 

sie als Liquidatorin. Die vorgenannten Fonds-

gesellschaften sind aufgelöst und befinden 

sich in der Liquidation. Ebenso verhält es sich 

für die NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG, die 

sich prospektgemäß seit dem 31. Dezember 

2018 in Liquidation befindet. 

Mit Ausnahme des NPL Portfolio Nr. 3 

GmbH & Co. KG ist die publity Investor GmbH 

nicht am Kapital der jeweiligen Fondsgesell-

schaft beteiligt. Im Hinblick auf die bevor-

stehende Abwicklung des NPL Portfolio Nr. 3 

GmbH & Co. KG hat die Komplementärin im 

Jahre 2018 Kommanditanteile im Umfang von 

2,25 Mio. EUR am Kommanditkapital von An-

legern des NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG 

erworben und hält seither an dem NPL Port-

folio Nr. 3 GmbH & Co. KG eine Beteiligung am 

Kapital in Höhe von 2,25 Mio. EUR.

Die publity Investor GmbH hat zudem im Zuge 

des Aufbaus des neuen Bereichs des gruppen-

eigenen Immobiliengeschäfts im Geschäftsjahr 

2018 zwei Immobilien gekauft, ein Objekt in 

Mülheim an der Ruhr und das Objekt Groß-

markt Leipzig. Daneben hat sie im Wege eines 

Anteilserwerbs 100 % der Geschäftsanteile 

an der Großmarkt Leipzig GmbH erstanden, 

die als Betreibergesellschaft für den Betrieb 

des von der publity Investor GmbH gehaltenen 

Objekts Großmarkt Leipzig zuständig ist.
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publity Emissionshaus GmbH

Die publity Emissionshaus GmbH wurde am 

7. September 2012 als publity Asset GmbH ge-

gründet und ist im Handelsregister des Amts-

gerichts Leipzig unter HRB 28806 eingetragen. 

Ihr Sitz ist Leipzig. Das Stammkapital beträgt 

150.000 EUR. Alleinvertretungsberechtigte 

 Geschäftsführer sind Thomas Olek und Siglinde 

Heiche. Alleinige Gesellschafterin ist die publi-

ty AG. Gegenstand des Unternehmens sind die 

Verwaltung eigenen Vermögens, die Beteiligung 

an anderen Unternehmen und die persönliche 

Haftung als Komplementärin, die Entwicklung 

von Fondskonzepten, die Erarbeitung wirt-

schaftlicher Konzeptionen sowie die Erstellung 

von Vermögensanlageverkaufsprospekten, das 

Anbieten von Unternehmensanteilen an den 

konzipierten Fondgesellschaften und die Über-

nahme – soweit zulässig – der Anleger- und 

Fondsverwaltung. Die publity Emissionshaus 

GmbH ist Gründungsgesellschafterin und per-

sönlich haftende Gesellschafterin (Komplemen-

tärin) der publity Performance Fonds Nr. 6,  

Nr. 7 und Nr. 8 (jeweils GmbH & Co. geschlosse-

ne Investment KG).

publity Performance GmbH

Die publity Performance GmbH wurde am 

23. Mai 2012 als publity Marketing GmbH ge-

gründet und ist im Handelsregister des Amts-

gerichts Leipzig unter HRB 28356 eingetragen. 

Ihr Sitz ist Leipzig. Das Stammkapital beträgt 

500.000 EUR. Gesamtvertretungsberechtigte 

Geschäftsführer sind Christoph Blacha und 

Frederik Mehlitz. Alleinige Gesellschafterin ist 

die publity AG. Die publity Performance GmbH 

ist ausweislich ihres Unternehmensgegenstan-

des eine externe AIF-Kapitalverwaltungsgesell-

schaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs. 

Gegenstand der Gesellschaft ist die kollektive 

Vermögensverwaltung von geschlossenen Pub-

likums- und Spezial-AIF im Bereich von Sach-

werten. Hierbei werden im Rahmen der kollek-

tiven Vermögensverwaltung insbesondere das 

Portfolio- und Risikomanagement erbracht. Die 

publity Performance GmbH übernimmt aktuell 

für die publity Performance Fonds Nr. 6, Nr. 7 

und Nr. 8 (jeweils GmbH & Co. geschlossene 

Investment KG) diese Funktion.
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Großmarkt Leipzig GmbH

Die Großmarkt Leipzig GmbH wurde am  

29. November 1994 gegründet und ist im Han-

delsregister des Amtsgerichts Leipzig unter 

HRB 9958 eingetragen. Ihr Sitz ist Leipzig. 

Das Stammkapital beträgt DEM 50.000 und ist 

voll einbezahlt. Alleinvertretungsberechtigter 

Geschäftsführer ist Thomas Olek. Alleinige 

Gesellschafterin ist die publity Investor GmbH. 

Gegenstand des Unternehmens sind der Be-

trieb und die Unterhaltung eines Großmarktes 

als Frische-Zentrum für den Verkauf von Obst, 

Gemüse, Blumen, Fisch, Fleisch, Wild, Ge-

flügel, Weißwaren und anderen Frischwaren 

einschließlich Konserven und Bedarfsartikeln 

an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerb liche 

Verbraucher, Großabnehmer und sonstige 

Dienstleister mit den erforderlichen Nebenein-

richtungen. Das Unternehmen ist insbesondere 

befugt, im Zusammenhang mit dem Betrieb 

des Großmarktes Vermietungsgeschäfte über 

Standflächen mit Erzeugern / Direktanbietern 

von Frischeprodukten der vorgenannten Art und 

gewerblichen Handelsunternehmen, die mit 

dem Wiederverkauf solcher Produkte befasst 

sind, zu tätigen. Unternehmenszweck ist auch 

die Förderung mittelständischer Anbieter regio-

naler Erzeugergruppen. Das von der Großmarkt 

Leipzig GmbH betriebene Objekt, der Groß-

markt Leipzig, ist im Dezember 2018 ebenso 

wie die Geschäftsanteile an der Gesellschaft 

von der publity Investor GmbH gekauft worden.

Joint-Venture-Gesellschaften

Die Gesellschaft ist im Jahr 2014 ein Joint 

Venture mit einem internationalen Investor 

eingegangen. In diesem Zusammenhang haben 

der Joint-Venture-Partner und die Gesellschaft 

die publity Real Estate Opportunity Services 

S.à r.l., Luxemburg (Société à responsabilité 

limitée), eingetragen im Gesellschaftsregis-

ter Luxemburg unter B 187131 (PREOS 1), als 

Joint-Venture-Gesellschaft gegründet. Bei 

der Joint-Venture-Gesellschaft handelt es 

sich um eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung nach Luxemburger Recht. Ihren Sitz 

hat sie in Luxemburg. Die publity AG hält nach 

der Veräußerung eines erheblichen Teils ihrer 

Beteiligung Ende 2018 noch 15 % der Anteile 

und Stimmrechte an der PREOS 1. Die PREOS 

1 erwirbt über Tochtergesellschaften Immobi-

lienportfolios, für die die publity AG auch das 

Immobilien-Asset-Management übernimmt und 

an der Veräußerung bzw. Verwertung der Im-

mobilien partizipiert. 

Die publity AG war im Geschäftsjahr 2018 

zudem an zwei weiteren luxemburgischen 

Joint-Venture-Gesellschaften beteiligt, der 

publity Real Estate Opportunity Services II 

S.à r.l. (PREOS 2) und der publity Real Estate 

Opportunity Services III S.à r.l. (PREOS 3), zu 

je 49 %. Die PREOS 2 und PREOS 3 erwarben 

über Tochtergesellschaften Kreditportfolios. Im 

Zuge der Umstrukturierung und Fokussierung 

auf das gruppeneigene Immobiliengeschäft hat 

die publity AG Ende Dezember 2018 ihre gesell-

schaftsrechtlichen Beteiligungen an der PREOS 2 

und der PREOS 3 vollständig veräußert.
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IMMOBILIENFONDS UND NPL-FONDS

Geschlossene Immobilienfonds

Die publity Emissionshaus GmbH fungiert für 

die vorstehenden Fondsgesellschaften als 

Komplementärin ohne eigenen Kapitalanteil.

Bei den Fonds handelt es sich um geschlossene 

Immobilienfonds. Das von dem jeweiligen Fonds 

eingeworbene Kapital wird bzw. wurde zum 

Erwerb der Fondsimmobilien verwendet. Nach 

Verwertung der Fondsimmobilien erfolgen Aus-

zahlungen an die Fondsanleger.

Weder die Gesellschaft noch ihre Tochtergesell-

schaften sind an dem Kommanditkapital dieser 

Fonds beteiligt. Weder das wirtschaftliche noch 

das rechtliche Eigentum an den Fondsimmo-

bilien kann daher der Gesellschaft oder ihren 

Tochtergesellschaften zugerechnet werden. Die 

Fondsimmobilien stehen vielmehr im Eigentum 

der Fondsgesellschaften, deren Kapitalanteile 

(Kommanditkapital) von den Kommanditisten, 

also im Ergebnis von den Fondsanlegern, ge-

halten werden.

Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften 

haben auch keine Garantien für Rückzahlungs-

ansprüche der Fondsanleger gegen die Fonds 

übernommen.

NPL-Fonds

Bereits seit 2009 hatte die publity AG mehrere 

Fonds und Verbriefungen für private und insti-

tutionelle Investoren im Bereich der Non-Per-

forming Loans (NPLs) mit Fokus auf den Ankauf 

und die Verwertung von notleidenden Kredit-

forderungen in Deutschland aufgelegt. Dieser 

Geschäftsbereich stellt heute nicht mehr den 

Haupttätigkeitsbereich der publity AG dar. 

Einige der diesbezüglichen von der publity AG 

aufgelegten Fonds wurden bereits vollständig 

abgewickelt und im Handelsregister gelöscht. 

Die in dem Organigramm dargestellten Fonds-

gesellschaften, die TASK FORCE NPL Fonds  

Nr. 2 GmbH & Co. KG, die publity Performance 

Fonds Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 (jeweils GmbH & Co. 

geschlossene Investment KG) sind aufgelöst 

und befinden sich in der Liquidation.

Auch der geschlossene Fonds NPL Portfo-

lio  Nr. 3 GmbH & Co. KG ging mit Ablauf des 

31. Dezember 2018 prospektgemäß in Liqui-

dation und wird derzeit abgewickelt.

Bei diesen Fonds fungiert die 100%ige Tochter-

gesellschaft der publity AG, die publity Investor 

GmbH, als Komplementärin, die im Rahmen 

der Abwicklung der Fonds als Liquidatorin 

tätig wird. Die publity Investor GmbH ist mit 

Ausnahme des geschlossenen Fonds NPL 

Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG nicht am Kapi-

tal der jeweiligen Fondsgesellschaft beteiligt. 

Im Hinblick auf die Abwicklung des geschlos-

senen Fonds NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. 

KG hat die publity Investor GmbH im Jahre 

2018 Kommanditanteile im Umfang von 2,25 

Mio. EUR am Kommanditkapital von Anlegern 

des geschlossenen Fonds NPL Portfolio Nr. 3 

GmbH & Co. KG erworben und hält seither an 

dem geschlossenen Fonds NPL Portfolio Nr. 

3 GmbH & Co. KG eine Beteiligung am Kapital 

in Höhe von 2,25 Mio. EUR. Diese Beteiligung 

stellt 39,75 % des gesamten Kommanditkapitals 

dar. 

Die Auflage neuer NPL-Fonds ist derzeit nicht 

geplant.
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WETTBEWERBSSITUATION UND 

 WETT BEWERBSSTÄRKEN

Wettbewerber der publity Unternehmensgruppe 

sind und waren im Wesentlichen die auf dem 

Immobilientransaktionsmarkt in Deutschland 

tätigen Investoren, und zwar sowohl bei der 

Identifizierung von geeigneten Immobilien- 

Objekten für ihre Auftraggeber im Rahmen 

von Asset-Management-Mandaten als auch im 

Hinblick auf von der publity Unternehmens-

gruppe selbst zu erwerbende Immobilien- 

Objekte. Hierunter fallen aus Sicht der publity 

Unternehmensgruppe beispielsweise Family 

Offices, nationale und internationale, offene 

wie geschlossene alternative Investmentfonds, 

Versicherungen/Pensionsfonds, Staatsfonds 

und Private-Equity-Fonds. Aber auch Immo-

bilien-AGs/REITs sowie Banken nehmen als 

Käufer am Immobilienmarkt teil. Deutschland 

liegt als Investitionsmarkt im Fokus interna-

tionaler Investoren und es werden zunehmend 

auch asiatische Kapitalgeber erwartet.

Als Teil des Manage-to-Core-Ansatzes, d. h. der 

Transformation einer Immobilie in eine bessere 

Risikoklasse, zielt die Gesellschaft darauf ab, in 

von ihr verwalteten und in der Unternehmens-

gruppe gehaltenen Immobilien die Leerstands-

quote zu minimieren. Insofern steht die Ge-

sellschaft im Wettbewerb zu Vermietern von 

Gewerbeimmobilien.

Da die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 ei-

nen erheblichen Anteil ihrer Erträge als Immo-

bilien-Asset-Manager für dritte Auftraggeber 

erzielt, stand sie insofern auch im Wettbewerb 

mit anderen Asset Managern, die vergleichbare 

Dienstleistungen für Drittkunden anbieten.

Bei der Suche nach Erwerbern für Immobilien 

steht die publity Unternehmensgruppe grund-

sätzlich mit denselben Marktteilnehmern wie 

auf Käuferseite im Wettbewerb.

Im Markt der Finanzprodukte steht die Gesell-

schaft im Wettbewerb mit anderen Anbietern von 

geschlossenen Publikums-AIF und Spezial-AIF.

Die publity Unternehmensgruppe sieht ihre 

Wettbewerbsposition insbesondere in den fol-

genden Wettbewerbsstärken fundiert:

Marktzugang und Marktkenntnis

Die publity Unternehmensgruppe ist mit den 

Gegebenheiten des Immobilientransaktions-

marktes in Deutschland vertraut und kann ihrer 

Ansicht nach schnell auf neue Entwicklungen 

reagieren. Sie hat mehrere Hundert Transaktio-

nen begleitet und verfügt über ein tragfähiges 

Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei 

den Work-out-Abteilungen von Finanzinstituten.

Effizienz und schnelle Prozesse

Die Gesellschaft hat standardisierte und 

formalisierte Prozesse entwickelt, die eine 

rasche Durchführung der Transaktionen mög-

lich machen. Insbesondere sind die wirtschaft-

lichen, technischen und juristischen Due-Dili-

gence-Prüfungen durch interne und externe 

Spezialisten formalisiert und kurzfristig 

abrufbar. Zugleich hat die Gesellschaft flache 

Hierarchien und wenig Gremien, so dass trotz 

umfassender Prüfungen eine rasche Vorberei-

tung von Investitionen auf Seiten der Gesell-

schaft gewährleistet ist.
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Die Gesellschaft kann daher für ihre Auftrag-

geber, aber auch für das Immobiliengeschäft 

der publity Unternehmensgruppe, grundsätzlich 

einen Immobilienankaufprozess nach Abschluss 

einer Exklusivitätsvereinbarung in vier bis sechs 

Wochen durchführen. Nach ihrer Einschätzung 

und Erfahrung benötigen viele Wettbewerber 

einen längeren Zeitraum für den Abschluss 

einer Transaktion. 

Erfahrung im Asset-Management

Als Immobilien-Asset-Manager verfügt die 

publity Unternehmensgruppe über Erfahrung 

mit der Verwaltung und Bewirtschaftung mit 

Manage-to-Core-Ansatz bei über 600 Immo-

bilien. Dadurch gelingt es ihr, für neu erworbene 

Immobilien eine Bewirtschaftungsstrategie zu 

entwickeln und diese umzusetzen. In der Ver-

gangenheit ist es der publity Unternehmens-

gruppe oftmals gelungen, die Vermietungsquote 

eines Objekts zu steigern und dadurch die 

Attraktivität des Objekts auf dem Markt zu er-

höhen. Da sich die publity Unternehmensgruppe 

zum Ziel gesetzt hat, sich in der Assetklasse 

Immobilien auf Objekte zu konzentrieren, die 

bereits zum Zeitpunkt des Erwerbs kostende-

ckend betrieben werden, besteht kein sofortiger 

Verkaufsdruck und die publity Unternehmens-

gruppe kann die Optimierung der Immobilie in 

dem jeweils erforderlichen Zeitrahmen durch-

führen. Dies gilt sowohl für solche Immobilien, 

die von der publity Unternehmensgruppe selbst 

gehalten werden, als auch für solche, die von 

ihren externen Auftraggebern gehalten werden. 

Aufgrund ihrer Erfahrung bei der Veräußerung 

von Immobilien unterhält die publity Unter-

nehmensgruppe enge Kontakte zu international 

tätigen Immobilienmaklern sowie den direkten 

Zugang zu potenziellen Kaufinteressenten.

Infrastruktur

Nach Ansicht der publity Unternehmensgruppe 

verfügt sie über eine für ihr Geschäftsmodell 

fundierte Infrastruktur, die nach ihrer Einschät-

zung einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern 

darstellen kann. Aufgrund der Tätigkeit in den 

Geschäftsbereichen der Immobilien und der 

Non-Performing Loans hat die publity Unter-

nehmensgruppe eine eigene Administration für 

Vertrags-, Risiko- und Liquiditätsmanagement 

aufgebaut. Hinzu kommt ein Netzwerk externer 

Dienstleister, mit denen die publity Unterneh-

mensgruppe zusammenarbeitet, wie z. B. Im-

mobiliensachverständigen, Rechtsanwälten und 

Bewertungsexperten.
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UNTERNEHMENSSTRATEGIE

Die Unternehmensstrategie der publity Unter-

nehmensgruppe war im Geschäftsjahr 2018 im 

Wesentlichen darauf ausgerichtet, in dem Seg-

ment des Immobilien-Asset-Managements ihre 

Kompetenzen und Stärken weiter zu festigen 

und dieses Segment auszubauen, während die 

Aktivitäten im Geschäftsbereich der Kreditport-

folios nicht mehr zur Hauptgeschäftstätigkeit 

der Gesellschaft zählten.

Dabei verfolgte die Gesellschaft folgende stra-

tegische Ziele:

Fokus auf deutschen Immobilienmarkt

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft lag weiterhin im deutschen Im-

mobilienmarkt, insbesondere bei Gewerbe- 

immobilien. Nach Einschätzung der Gesellschaft 

werden sich auch zukünftig im Rahmen der 

Begleitung des Erwerbs von Immobilien durch 

ihre externen Auftraggeber oder die publity 

Unternehmensgruppe sowie im Rahmen der 

Bewirtschaftung solcher Immobilien Wert-

schöpfungspotenziale ergeben. Nach Ansicht 

der Gesellschaft ist eine Verschlechterung der 

Bedingungen am Immobilienmarkt nicht er-

kennbar. Die Gesellschaft ist der Auffassung, 

dass sie ihr Know-how und ihre langjährige 

Erfahrung im Immobilien-Asset-Management, 

ihren Zugang zu Immobilien sowie zu potenziel-

len Erwerbern von Immobilien nutzen konnte, 

um attraktive Renditen zu erwirtschaften. Die 

Nachfrage von Investoren – insbesondere aus 

dem Ausland – nach deutschen Gewerbeimmo-

bilien war nach Einschätzung der Gesellschaft 

ungebrochen.

Verteilung von Umsatzerlösen auf  

mehrere Geschäftsbereiche

Das Geschäftsmodell der publity Unterneh-

mensgruppe besteht aus mehreren Geschäfts-

bereichen, die vorstehend dargestellt wurden. 

Die Basis für die von der Gesellschaft (bzw. 

ihrer Unternehmensgruppe) erzielten Erlöse   

bilden dabei die aus den laufenden Asset-

Mana gement-Mandaten erzielten Umsätze 

(also beispielsweise die Akquisitionsvergütun-

gen, die Vergütungen für die Verwaltung der As-

sets und die Vergütungen im Falle der gewinn-

bringenden Veräußerung der Assets). Diese 

vertraglich gesicherten Vergütungsleistungen 

bilden somit den Umsatzanker mit stetigen 

Cashflows, wobei die Gesellschaft Investiti-

ons- und Finanzierungsrisiken nicht oder nur in 

begrenztem Maße trägt.

Dieses Modell fixierter und konstanter Erlöse 

aus Asset-Management- (sowie auch Servicing-) 

Dienstleistungen verbindet die publity Unter-

nehmensgruppe durch den am Ende des Ge-

schäftsjahres 2018 aufgenommenen neuen Be-

reich des gruppeneigenen Immobiliengeschäfts 

mit der Möglichkeit der Erzielung von attrak-

tiven Renditen. Dieser neue Geschäftsbereich 

ist gegen Ende des Geschäftsjahres 2018 in den 

Fokus gerückt und soll zukünftig weiter ausge-

baut werden. Dabei zielt dieser Bereich auf eine 

Optimierung der gruppeneigenen Immobilien 

und einen anschließenden Abverkauf. Indem 

sich die publity Unternehmensgruppe grund-

sätzlich auf Gewerbeimmobilien fokussiert, die 

kostendeckend betrieben werden, vermeidet 

sie jedoch die Entstehung von Verkaufsdruck, 

sollten die Optimierungsmaßnahmen mehr 

Zeit in Anspruch nehmen als erwartet. Dabei 

können laufende Mieteinnahmen ggf. anfallende 

Mehrkosten abmildern. 
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KAPITALIA DER PUBLITY AG

Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 

 9.831.250,00 EUR und ist eingeteilt in 9.831.250 

auf den Namen lautende Aktien. Sämtliche 

Aktien stellen Stückaktien ohne Nennwert dar. 

Sämt liche Aktien sind nach deutschem Recht 

geschaffen und voll eingezahlt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist in meh-

reren Globalurkunden ohne Gewinnanteil-

scheine verbrieft, die bei der Clearstream 

Banking  Aktiengesellschaft, Frankfurt am 

Main, Deutschland, mit der Geschäftsanschrift 

 Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutsch-

land, als Verwahrstelle hinterlegt sind. Der 

Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines 

Anteils und auf Ausgabe von Gewinnanteil- und 

Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen (§ 3 

Abs. 2 Satz 1 der Satzung). Die Gesellschaft ist 

berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Ein-

zelurkunden) oder über mehrere Aktien (Sam-

melurkunden) sowie über Gewinnanteil- und Er-

neuerungsscheine auszustellen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 

der Satzung). Form und Inhalt von Aktienurkun-

den, von Gewinnanteils- und Erneuerungsschei-

nen bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats (§ 3 Abs. 2 Satz 3 der Satzung).

Die Aktien der Gesellschaft sind in den Handel 

im Handelssegment Scale des Freiverkehrs 

(Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse 

einbezogen. Die Aktien sind weder zum Handel 

in einem regulierten Markt noch zum Handel in 

sonstigen gleichwertigen Märkten zugelassen.

Genehmigtes Kapital

Die Hauptversammlung vom 14. März 2016 

hatte die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 

2014 und die Schaffung eines neuen geneh-

migten Kapitals beschlossen (Genehmigtes 

Kapital 2016). Der Vorstand war dabei zunächst 

ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zum 13. März 2021 gegen 

Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehr-

mals um insgesamt bis zu 2.750.000,00 EUR zu 

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossen werden kann.

Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2016 wurde am 18. März 2016 eine 

Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre um 550.000,00 EUR auf 

6.050.000,00 EUR durchgeführt. Zum 31. De-

zember 2018 betrug das Genehmigte Kapital 

der publity AG danach noch 2.200.000,00 EUR. 

Über das genehmigte Kapital ist der Vorstand 

ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zum 13. März 2021 durch 

Ausgabe neuer, auf den Namen lautender 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 

einmal oder mehrmals, jedoch insgesamt noch 

höchstens um 2.200.000,00 EUR („Maximalbe-

trag“) zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossen werden kann. 

Den Aktionären ist bei Ausnutzung des Geneh-

migten Kapitals 2016 grundsätzlich ein Bezugs-

recht einzuräumen. Die Aktien können auch von 

einem oder mehreren Kreditinstituten mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Ak-

tionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand 

ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den 

folgenden Fällen auszuschließen:
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• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht  

auszuschließen;

• um das Grundkapital gegen Sacheinlagen 

zu erhöhen;

• soweit es erforderlich ist, um den Inha-

bern der von der Gesellschaft oder einer 

Konzern gesellschaft der Gesellschaft im 

Sinne von § 18 AktG ausgegebenen Op-

tions-  oder Wandelschuldverschreibungen 

ein Bezugsrecht auf neue, auf den Namen 

lautende Stückaktien in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 

des Options- oder Wandlungsrechts oder 

bei Erfüllung der Options- oder Wand-

lungspflicht oder nach Ausübung einer 

Ersetzungs befugnis der Gesellschaft als 

Aktionär zustehen würde;

• zur Bedienung von Wandlungsrechten nach 

Maßgabe der Wandelanleihebedingungen 

durch die Inhaber von Wandelschuldver-

schreibungen, die aufgrund des Ermächti-

gungsbeschlusses der Hauptversammlung 

vom 30. März 2015 bis zum 29. März 2020 

von der Gesellschaft ausgegeben wurden 

oder zukünftig ausgegeben werden.

Ermächtigung zur Ausgabe von  

Wandelschuldverschreibungen

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 

30. März 2015 wurde der Vorstand ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

29. März 2020 einmalig oder mehrmals auf den 

Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel-

schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag 

von bis zu 150.000.000,00 EUR mit oder ohne 

Laufzeitbeschränkung zu begeben und den 

Inhabern oder Gläubigern von Wandelschuld-

verschreibungen Wandlungsrechte und/oder 

-pflichten für auf den Namen lautende Stück-

aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 

Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 

2.500.000,00 EUR nach näherer Maßgabe der 

Bedingungen dieser Schuldverschreibungen zu 

gewähren oder aufzuerlegen.

Aufgrund dieser Ermächtigung der Hauptver-

sammlung hat der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats in den Jahren 2015 und 2017 

in drei Tranchen Wandelschuldverschreibungen 

im Gesamtnennbetrag von 50.000.000,00 EUR 

mit Wandlungsrechten für auf den Namen lau-

tende Stückaktien an der Gesellschaft ausge-

geben. Danach bestand zum 31. Dezember 2018 

weiterhin die Möglichkeit zur Ausgabe von Wan-

delschuldverschreibungen im Gesamtnennbe-

trag von bis zu 100.000.000,00 EUR, wobei die 

den Gläubigern zu gewährenden Wandlungs-

rechte und/oder -pflichten unter Einbeziehung 

der bereits ausgegebenen Wandelschuldver-

schreibungen für Aktien mit einem anteiligen 

Betrag des Grundkapitals von 2.500.000 EUR zu 

beschränken sind.

Bedingtes Kapital

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 

14. März 2016 wurde zur Bedienung der auf-

grund der Ermächtigung vom 30. März 2015 

begebenen Wandelschuldverschreibungen 

ein bedingtes Kapital geschaffen, wonach 

das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 

2.500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 

2.500.000 neuen, auf den Namen lautenen 

Stückaktien bedingt erhöht wurde. Von dem Be-

dingten Kapital 2016 wurde zum 31. Dezember 

2018 noch kein Gebrauch gemacht.
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Zusammensetzung des Vorstands

Der Vorstand der Gesellschaft bestand  

im Geschäftsjahr aus den nachfolgend  

beschriebenen Mitgliedern: 

Vorstandsmitglied Zuständigkeit Erstbestellung
Ablauf der derzei tigen  
Amtsperiode

Thomas Olek 
(Vorstandsvorsitzender)

u. a. Strategie, Finance, Investor 
Relations, Public Relations

09.10.2003 03.10.2023

Frank Schneider u. a. Asset-Management, Trans-
aktionen, Publikumsfonds

20.11.2018  
(mit Wirkung zum 01.12.2018)

30.11.2020

Frederik Mehlitz u. a. Finance; Publikumsfonds, 
Investor Relation

04.08.2014 Ausgeschieden zum 
31. August 2018
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Thomas Olek

Thomas Olek wurde 1968 in Essen, Nordrhein- 

Westfalen, geboren. Er ist seit 1991 als Selb-

ständiger tätig. Von 1998 bis 2002 war er als 

Berater der Sächsischen Landesbank in enger 

Zusammenarbeit mit den damaligen Vorstän-

den tätig. Am 8. April 2003 wurde Thomas Olek 

Mehrheitsaktionär der publity AG; am 9. Okto-

ber 2003 wurde er zum Vorstands vorsitzenden 

der publity AG bestellt. Unter seiner Führung 

ist die publity AG seit 2004 im deutschen 

Immobilienmarkt tätig. Thomas Olek ist seit 

dem 8. Oktober 2010 persönliches Mitglied im 

„International Bankers Forum (IBF)“. Darü-

ber hinaus engagierte er sich von März 2010 

bis Mai 2013 als Beisitzer des Präsidiums in 

der „Bundesvereinigung Kreditankauf und 

Servicing e. V. (BKS)“. Thomas Olek wurde 

zwischen zeitlich vom Aufsichtsrat der publity 

AG als Vorstand wiederbestellt.

Funktionen in der publity Unternehmensgruppe von bis

Vorstandsvorsitzender der publity AG 2003 heute
Geschäftsführer der publity Emissionshaus GmbH 2012 heute
Geschäftsführer der publity Real Estate Opportunity Services S.à r.l (PREOS 1) 2014 2016
Geschäftsführer der Großmarkt Leipzig GmbH 2014 heute
Geschäftsführer der publity Investor GmbH 2018 heute
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In den letzten fünf Jahren übte bzw. übt Herr 

Olek derzeit noch neben den Funktionen in der 

publity Unternehmensgruppe folgende Organ-

tätigkeiten aus:

Funktionen in der publity Unternehmensgruppe von bis

Aufsichtsratsmitglied der Capitale AG 2008 2013
Geschäftsführer der NPL capital partners S.à r.l. 2011 2016
Geschäftsführer der TO-Holding GmbH 2012 heute
Geschäftsführer der Olek Capital S.à r.l. 2012 heute
Vorstand der Consus Real Estate AG (vormals Consus Commercial Property AG) 2016 2017
Geschäftsführer der publity CCP 1 GmbH 2016 2017
Geschäftsführer der publity CCP 2 GmbH 2016 2017
Geschäftsführer der publity CCP 3 GmbH 2016 2017
Geschäftsführer der publity CCP 4 GmbH 2016 2017
Geschäftsführer der publity CCP 5 GmbH 2016 2017
Geschäftsführer der publity CCP 6 GmbH 2016 2017
Geschäftsführer der publity CCP 7 GmbH 2017 2017
Geschäftsführer der publity CCP 8 GmbH 2017 2017
Geschäftsführer der publity CCP 9 GmbH 2017 2017
Geschäftsführer der publity CCP 10 GmbH 2017 2017
Geschäftsführer der publity CCP 11 GmbH 2017 2017
Geschäftsführer der publity CCP 12 GmbH 2017 2017
Geschäftsführer der publity CCP 13 GmbH 2017 2017
Aufsichtsrat der Consus Real Estate AG (vormals Consus Commercial Property AG) 2017 2017
Geschäftsführer der Olek Holding GmbH 2018 heute
Vorstand der PREOS Real Estate AG 2018 2018
Geschäftsführer der PREOS Immobilien GmbH 2018 2018
Geschäftsführer der PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH  
bis PREOS 10. Beteiligungsgesellschaft mbH

2018 2018

Geschäftsführer der TO Holding 2 GmbH 2018 heute
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Frederik Mehlitz (bis 31. August 2018)

Frederik Mehlitz wurde 1965 in Saarbrücken 

geboren. Nach seinem Wirtschaftsingenieur-

studium in Karlsruhe arbeitete er in Führungs-

positionen für verschiedene nationale und 

internationale Großbanken und kann heute 

eine über 20-jährige Kenntnis der Banken- 

und  Finanzwelt vorweisen. Seit 2011 war Herr 

Mehlitz bei der publity AG verantwortlich für 

alle Transaktionen mit Banken und Finanz-

investoren. Seit 2013 ist Herr Mehlitz zudem 

Geschäftsführer der publity Performance 

GmbH, einer nach dem KAGB regulierten Kapi-

talverwaltungsgesellschaft. Am 4. August 2014 

wurde Herr Mehlitz zum weiteren Vorstand der 

publity AG neben Herrn Thomas Olek berufen. 

Zum 31. August 2018 hat Herr Mehlitz sein Amt 

als Vorstand der publity AG niedergelegt. 

Funktionen in der publity Unternehmensgruppe von bis

Geschäftsführer der publity Performance GmbH 2013 heute
Vorstand der publity AG 2014 2018

Gesellschaft/Funktion von bis

Geschäftsführer der PO Verwaltungs GmbH 2015 2018
Vorstand der PREOS Real Estate AG 2018 heute
Geschäftsführer der PREOS Immobilien GmbH 2018 heute
Geschäftsführer der PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH bis  
PREOS 20. Beteiligungsgesellschaft mbH

2018 heute

Geschäftsführer der Objekta Fütingsweg GmbH 2018 heute
Geschäftsführer der LVG Nieder-Olm GmbH 2018 heute

In den letzten fünf Jahren übte bzw. übt Herr 

Mehlitz derzeit noch neben den Funktionen 

in der publity Unternehmensgruppe folgende 

Organtätigkeiten aus:



71

06 PUBLITY UNTERNEHMENSGRUPPE

Frank Schneider (ab 1. Dezember 2018)

Frank Schneider wurde 1963 in Pinneberg, 

Schleswig-Holstein, geboren. Frank Schneider 

war von 1999 bis April 2018 bei CMS Hasche 

Sigle, der größten Wirtschaftskanzlei Deutsch-

lands, als Rechtsanwalt mit dem Schwer-

punkt im Immobilien- und Baurecht tätig – seit 

Januar 2004 als Partner. Zuvor war er u. a. 

Justitiar beim Baukonzern HOCHTIEF. Frank 

Schneider verfügt über langjährige Erfahrung 

im juristischen Projektmanagement bei Immo-

bilientransaktionen und hat die publity AG 

jahre lang bei Immobilien-Ankaufs- und -Ver-

kaufs-Prozessen rechtlich beraten und betreut.

Von Oktober 2012 bis November 2014 war Herr 

Schneider bereits Mitglied des Aufsichtsrats 

der publity AG, wobei er bis Mai 2014 den Vor-

sitz des Aufsichtsrats innehatte.

Funktionen in der publity Unternehmensgruppe von bis

Vorstandsmitglied der publity AG 2018 heute

In den letzten fünf Jahren übte bzw. übt Herr 

Schneider derzeit noch neben den Funktionen 

in der publity Unternehmensgruppe folgende 

Organtätigkeiten aus:

Gesellschaft/Funktion von bis

Vorstand des Diakonissenhaus Leipzig e. V. 2007 heute
Aufsichtsrat der Diakonissenkrankenhaus Leipzig GmbH 2007 heute
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Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern 

das Recht zur Einzelvertretung einräumen und 

sie von dem Verbot der Mehrfachvertretung ge-

mäß § 181 Alt. 2 BGB befreien.

Dem Mitglied des Vorstands Thomas Olek ist 

Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von 

den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB er-

teilt. Das Mitglied des Vorstands Frank Schnei-

der ist vertretungsberechtigt gemeinsam mit 

einem anderen Vorstandsmitglied oder einem 

Prokuristen. 

Der Vorstand ist unter der Geschäftsadresse 

der publity AG (OpernTurm, Bockenheimer 

Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main) 

 erreichbar.

VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND WÄHREND 

DES GESCHÄFTSJAHRES 2018

Die Zusammensetzung des Vorstands der Ge-

sellschaft hat sich im Berichtsjahr 2018 ver-

ändert. Zum 31. August 2018 hat Herr Frederik 

Mehlitz sein Amt als Vorstandsmitglied der 

 publity AG niedergelegt. Herr Frederik Mehlitz 

war seit August 2014 Vorstandsmitglied der 

publity AG gewesen. Trotz seines Ausschei-

dens aus dem Vorstand der publity AG bleibt 

Herr Mehlitz vorerst noch Geschäftsführer der 

 publity Performance GmbH, einer Tochterge-

sellschaft der publity AG.

Nach dem Ausscheiden von Herrn Mehlitz aus 

dem Vorstand der publity AG war Herr Thomas 

Olek kurzzeitig alleiniger Vorstand der Gesell-

schaft. Am 20. November 2018 hat der Auf-

sichtsrat der publity AG Herrn Frank Schneider 

mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 bis zum 

30. November 2020 zum neuen Mitglied des 

Vorstands bestellt. Gleichzeitig wurde Herr Tho-

mas Olek zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. 

Mit der Erweiterung des Vorstandes sollte 

insbesondere den neuen Anforderungen im 

Zuge der Erweiterung des Geschäftsfeldes der 

publity AG um das gruppeneigene Immobilien-

geschäft Rechnung getragen werden.

Herr Frank Schneider wird im Rahmen seiner 

Vorstandstätigkeit insbesondere die Ressorts 

Asset-Management, Transaktionen und die Be-

treuung der Publikumsfonds übernehmen.
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Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat der publity AG bestand  

im Geschäftsjahr 2018 aus den drei  

nachfolgend beschriebenen Mitgliedern:

Aufsichtsrat Funktion Erstbestellung
Ende der derzeitigen 
Amtsperiode

Günther Paul Löw Vorsitzender des Aufsichtsrats 06.05.2014 2020 
(zum 31.12.2018 
ausgeschieden)

Norbert Kistermann Stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrats

09.12.2014 durch das 
Amtsgericht Leipzig

2020

Hans-Jürgen Klumpp Mitglied des Aufsichtsrats 22.12.2016 durch das 
Amtsgericht Leipzig

2020
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Günther Paul Löw

Günther Paul Löw wurde am 25. Oktober 1960 

geboren und verfügt über 25 Jahre Transaktions-  

und Beteiligungserfahrung im Small- und 

MidCap-Segment. Er war u. a. Syndikus bei der 

Rothenberger Unternehmensgruppe, Leiter 

Beteiligungsmanagement bei der Gold-Zack AG 

und Gründer und langjähriger Vorstand der bör-

sennotierten Impera Total Return AG, Frankfurt 

am Main. Rechtsanwalt Günther Paul Löw war 

seit dem 6. Mai 2014 Aufsichtsratsvorsitzender 

der publity AG. 

In den letzten fünf Jahren übte bzw. übt Herr 

Löw derzeit noch neben seiner Aufsichtsratstätig-

keit bei der publity AG folgende Organtätigkeiten 

aus:

Gesellschaft/Funktion von bis

Aufsichtsratsvorsitzender der publity Performance GmbH 2016 heute
Aufsichtsrat der Die Skonto AG, Iserlohn 2005 heute
Aufsichtsratsvorsitzender der venturecapital.de GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 2008 heute
Aufsichtsratsvorsitzender der CFP BioConnect AG, Frankfurt am Main 1998 2015
Aufsichtsratsvorsitzender der S+O Mineral Industries AG, Frankfurt am Main 2011 heute
Aufsichtsratsvorsitzender der Value Management & Research AG, Kronberg im Taunus 2011 2017
Aufsichtsratsvorsitzender der Tauris Holding AG 2013 2016
Geschäftsführer der GPL Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main 2003 heute
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Hans-Jürgen Klumpp

Dipl.-Kaufmann Hans-Jürgen Klumpp, geboren 

am 7. Juli 1947, hat mehr als 25 Jahre Erfah-

rung im Bankensektor. Er war u. a. in der Stadt-

sparkasse Köln, der Sparkasse Bielefeld sowie 

der Landesbank Sachsen Girozentrale, Leipzig, 

in leitenden Funktionen tätig. In der Landes-

bank Sachsen Girozentrale war er zuletzt als 

stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes 

zuständig für Risikomanagement, Marktfolge,  

Bilanzen/Meldewesen/Steuern, Personal, 

Beteiligungsmanagement, E-Business und 

Organisation. Zudem war er Sprecher des Vor-

stands in der Sächsischen Aufbaubank GmbH 

Dresden (SAB) in deren Gründungsphase. Er 

war Aufsichtsratsvorsitzender der setis Bank 

AG, Leipzig, und stellvertretender Aufsichts-

ratsvorsitzender der SüdKA GmbH Stuttgart/

Frankfurt am Main sowie der Consors Capital 

Bank AG, Berlin, Vorsitzender des Aufsichts-

rates der Kommunalen Entwicklungsgesell-

schaft der sächsischen Sparkassen mbH, Pirna, 

und Mitglied des Aufsichtsrates der DekaBank 

GmbH, Frankfurt am Main, und hat zahlreiche 

weitere Nebenämter ausgeübt. 

Von Januar 2002 bis November 2005 war Herr 

Klumpp bereits Mitglied des Aufsichtsrats der 

publity AG und nahm das Amt des Aufsichts-

ratsvorsitzenden wahr. 

In den letzten fünf Jahren übte bzw. übt Herr 

Klumpp derzeit noch neben seiner Aufsichts-

ratstätigkeit bei der publity AG folgende Organ-

tätigkeit aus:

Gesellschaft/Funktion von bis

Aufsichtsrat der  
publity Performance GmbH

2017 heute
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Gesellschaft/Funktion von bis

Vorstand der Gallinat-Bank AG 2012 2014
Vorstandsvorsitzender der Bankhaus Bauer Aktien gesellschaft 2015 heute
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der venturecapital.de GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main

2007 heute

Norbert Kistermann 

Dipl.-Bankbetriebswirt Norbert Kistermann, 

geboren am 3. Mai 1963, ist seit mehr als 

20 Jahren im Bankenbereich tätig. Er war u. a. 

Vorsitzender der Geschäftsleitung Corporate 

Banking Region Bayern für die Dresdner Bank 

AG, München, Geschäftsbereichsleiter (er-

weiterte Geschäftsleitung) bei der BHF-BANK, 

Frankfurt am Main und Mitglied des Vorstands 

einer mittelständischen Bank in Essen/Ham-

burg. Seit 2015 ist Herr Kistermann Vorstands-

vorsitzender einer mittelständischen Privatbank.

In den letzten fünf Jahren übte bzw. übt Herr 

Kistermann derzeit noch neben seiner Auf-

sichtsratstätigkeit bei der publity AG folgende 

Organtätigkeiten aus:
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VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT  

NACH DEM BERICHTSJAHR

Herr Günther Paul Löw hat sein Amt als Vor-

sitzender des Aufsichtsrats der publity AG aus 

zeitlichen Gründen zum 31. Dezember 2018 

niedergelegt und ist aus dem Gremium aus-

geschieden. Er war seit Mai 2014 Vorsitzender 

des publity Aufsichtsrats und hat durch seine 

langjährige Kapitalmarkt- und Transaktions- 

Erfahrung zur positiven Entwicklung der publity 

AG beigetragen. 

Mit Wirksamwerden der Niederlegung bestand 

der Aufsichtsrat der Gesellschaft nur noch aus 

zwei Mitgliedern. Auf Antrag des Vorstands mit 

Unterstützung der verbleibenden Mitglieder 

des Aufsichtsrats hat deshalb das Amtsgericht 

Frankfurt am Main mit Beschluss vom 14. Ja-

nuar 2019 mit sofortiger Wirkung Herrn Frank 

Vennemann für die Zeit bis zum Ablauf der 

nächsten ordentlichen Hauptversammlung der 

Gesellschaft zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. 

Herr Frank Vennemann (54) ist Partner der 

renommierten Wirtschaftskanzlei GRUENDEL-

PARTNER und u. a. auf Immobilienrecht spe-

zialisiert. Herr Frank Vennemann soll nunmehr 

von der Hauptversammlung der Gesellschaft 

am 16. Mai 2019 als Nachfolger von Herrn Gün-

ther Paul Löw zum Mitglied des Aufsichtsrats 

gewählt werden. 

Herr Hans-Jürgen Klumpp wurde nach der 

Bestellung von Herrn Vennemann durch das 

Amtsgericht Frankfurt am Main in der konsti-

tuierenden Sitzung des Aufsichtsrats als neuer 

Aufsichtsratsvorsitzender einstimmig vom 

Gremium gewählt. Herr Norbert Kistermann 

wird weiterhin das Amt des stellvertretenden 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats wahrnehmen.

VORSTANDSANGELEGENHEITEN

Herr Frederik Mehlitz hat zum 31. August 2018 

sein Amt als Vorstandsmitglied der publity AG 

niedergelegt. Seit August 2014 war Herr Mehlitz 

Vorstandsmitglied der publity AG gewesen. 

Trotz seines Ausscheidens aus dem Vorstand 

der publity AG bleibt Herr Mehlitz vorerst noch 

Geschäftsführer der publity Performance 

GmbH, einer Tochtergesellschaft der publity AG.

Seit dem Ausscheiden von Herrn Mehlitz aus 

dem Vorstand der publity AG war Herr Thomas 

Olek kurzzeitig alleiniger Vorstand der Gesell-

schaft. Am 20. November 2018 hat der Auf-

sichtsrat der publity AG Herrn Frank Schneider 

mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 bis zum 

30. November 2020 zum neuen Mitglied des 

Vorstands bestellt. Gleichzeitig wurde Herr 

 Thomas Olek zum Vorstandsvorsitzenden er-

nannt. Mit der Erweiterung des Vorstandes 

sollte insbesondere den neuen Anforderungen 

im Zuge der Erweiterung des Geschäftsfeldes 

der publity AG um das gruppeneigene Immo-

biliengeschäft Rechnung getragen werden.

Herr Frank Schneider wird im Rahmen seiner 

Vorstandstätigkeit insbesondere die Ressorts 

Asset-Management, Transaktionen und die Be-

treuung der Publikumsfonds übernehmen. 
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Vergütung

VERGÜTUNG DES VORSTANDS

Bis zum 31. August 2018 war Frederik Mehlitz 

Vorstandsmitglied der Gesellschaft (neben dem 

Vorstandsvorsitzenden Thomas Olek). Zum 

31. August 2018 hat Herr Mehlitz sein Amt als 

Vorstandsmitglied der Gesellschaft niedergelegt. 

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 wurde Herr 

Frank Schneider neben Herrn Thomas Olek zum 

weiteren Mitglied des Vorstands bestellt.

Für das Geschäftsjahr 2018 erhielten die Mit-

glieder des Vorstands Gesamtbezüge in Höhe 

von rund TEUR 658. Diese setzten sich aus den 

fixen jährlichen Vergütungen (TEUR 620) sowie 

der Überlassung von Dienstwagen (TEUR 38) 

zusammen. Die im Jahr 2018 geltenden Dienst-

verträge für die Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft sahen für Herrn Olek und Herrn 

Mehlitz (bis zum 31. August 2018) eine fixe jähr-

liche Vergütung von TEUR 360 vor, der Dienst-

vertrag von Herrn Schneider (ab 1. Dezember 

2018) sah eine fixe jährliche Vergütung in Höhe 

von TEUR 240 vor. Dem Vorstandsmitglied 

Frederik Mehlitz wurde während seiner Amts-

zeit ein Dienstwagen, der auch privat genutzt 

werden konnte, zur Verfügung gestellt. Die Vor-

standsmitglieder Frank Schneider und  Thomas 

Olek haben keinen Dienstwagen. Variable Ver-

gütungsbestandteile existierten nicht, weder 

für das Vorstandsmitglied Thomas Olek noch 

für das (zum 31. August 2018 ausgeschiedene) 

Vorstandsmitglied Frederik Mehlitz oder das 

Vorstandsmitglied Frank Schneider. Verstirbt 

ein Mitglied des Vorstands während der Dauer 

des Dienstvertrages, so wird seinen Angehö-

rigen das Gehalt für den Sterbemonat und die 

folgenden drei Kalendermonate fortbezahlt. 

Im Fall der Erkrankung oder sonstiger unver-

schuldeter Dienstverhinderung werden dem 

Vorstandsmitglied die vertragsgemäßen Bezüge 

für die Dauer von sechs Monaten, längstens 

bis zur Beendigung des Anstellungsvertrages, 

fortgezahlt. Die fortzuzahlenden Bezüge ver-

mindern sich um diejenigen Beträge, die das 

Vorstandsmitglied für diesen Zeitraum von 

Dritten erhält, insbesondere aus einer Kran-

kenversicherung oder Krankentagegeldver-

sicherung. Das Vorstandsmitglied erhält Ersatz 

der im Gesellschaftsinteresse erforderlichen 

Aufwendungen im angemessenen Umfang. Die 

entstandenen Aufwendungen werden gegen 

Vorlage der Originalbelege oder pauschal ge-

mäß den jeweils steuerlich zulässigen Höchst-

sätzen erstattet, sofern das Vorstandsmitglied 

die Geschäftsführungs- oder Betriebsbedingt-

heit belegt oder diese offenkundig ist. Die 

Dienstverträge mit den Vorständen sehen ein 

Wettbewerbsverbot vor, das – mit Ausnahme 

des Dienstvertrages mit dem Vorstandsmitglied 

Frank Schneider – auch nachträglich nach Be-

endigung des Dienstvertrages für zwei Jahre 

wirkt. Die Gesellschaft zahlt dem Vorstandsmit-

glied für die Dauer des Wettbewerbsverbotes 

eine Karenzentschädigung nach Maßgabe der 

§§ 74 ff. HGB. Die Gesellschaft kann auf das 

nachvertragliche Wettbewerbsverbot mit der 

Wirkung verzichten, dass sie von der Verpflich-

tung frei wird, eine Karenzentschädigung zu 

zahlen. Von den Tochtergesellschaften der Ge-

sellschaft erhalten die Mitglieder des Vorstands 

der publity AG keinerlei Vergütungen oder 

Sachleistungen.
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VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Gemäß § 11 der Satzung erhält jedes Mit-

glied des Aufsichtsrats neben dem Ersatz 

seiner nachgewiesenen Auslagen für jedes 

volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum 

Aufsichts rat eine feste Vergütung von TEUR 15. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den 

doppelten Betrag. Die Vergütung ist am Ende 

eines Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. Mit-

glieder, die dem Aufsichtsrat nicht während 

eines vollen Geschäftsjahres angehört haben 

oder nicht während des vollen Geschäftsjahres 

den Vorsitz innehatten, erhalten die Vergütung 

zeitanteilig. Die Umsatzsteuer wird von der 

Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder 

des Aufsichtsrates berechtigt sind, die Umsatz-

steuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung 

zu stellen, und dieses Recht ausüben.

WEITERE INFORMATIONEN BETREFFEND 

VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die Gesellschaft hat zudem in 2015 auf eigene 

Kosten eine marktübliche D&O- und E&O-Ver-

sicherung zugunsten der Organe und leitenden 

Angestellten der Gesellschaft abgeschlossen.

Es bestehen weder bei der Gesellschaft noch bei 

deren weiteren Tochtergesellschaften Rückstel-

lungen für Pensions- und Rentenzahlungen. Ent-

sprechende Zusagen bestehen ebenfalls nicht.

Mit Ausnahme der Karenzentschädigung für 

das Wettbewerbsverbot der Vorstände (mit Aus-

nahme von Herrn Schneider) bestehen keine 

Dienstleistungsverträge, die zwischen den Or-

ganmitgliedern und der Gesellschaft bzw. ihren 

Tochtergesellschaften geschlossen wurden und 

die bei Beendigung des Dienstleistungsverhält-

nisses Vergünstigungen vorsehen.
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Corporate Governance und Risikomanagement

Die publity AG ist im Freiverkehr der Frankfur-

ter Wertpapierbörse notiert und daher keine im 

regulierten Markt börsennotierte Gesellschaft. 

Damit unterliegt die publity AG nicht dem 

Deutschen Corporate Governance Kodex. Zur 

Einhaltung der entsprechenden Regelungen ist 

die publity AG nicht verpflichtet und die publity 

AG stellt daher nicht sicher, dass diese einge-

halten werden.

Dennoch beachtet die publity AG die Vorgaben 

des Corporate Governance Kodex der deut-

schen Immobilienwirtschaft e. V., der auf dem 

deutschen Corporate Governance Kodex der 

Regierungskommission aufbaut und zusätz-

liche, für die Immobilienwirtschaft relevante 

Vorgaben enthält. Die publity AG verfolgt dies 

auf freiwilliger Basis, da die Notierung im Frei-

verkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im 

Handelssegment Scale dies nicht voraussetzt.

FÜHRUNGS- UND KONTROLLSTRUKTUR

Vorstand

Der Vorstand führt als Leitungsorgan die Ge-

schäfte, entwickelt die strategische Ausrichtung 

und setzt diese in Abstimmung mit dem Auf-

sichtsrat um. Dabei ist er an das Interesse und 

die geschäftspolitischen Grundsätze des Unter-

nehmens gebunden. Der Vorstand berichtet dem 

Aufsichtsrat regelmäßig und umfassend über 

Geschäftsverlauf, Strategie und Risiken. Die 

Geschäftsordnung für den Vorstand bestimmt 

die Ressortzuständigkeiten, die Modalitäten 

der Beschlussfassung und weitere Aspekte   der 

Vorstandsarbeit. Die Vorstände bedürfen zudem 

für bestimmte, in der Geschäftsordnung des 

Aufsichtsrats genannte wesentliche Geschäfte 

der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Für den Vorstand besteht eine vom Aufsichtsrat 

erlassene Geschäftsordnung vom 12. Februar 

2015.

Die Mitglieder des Vorstands haben die Ge-

schäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der 

Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung 

für den Vorstand und des Geschäftsverteilungs-

plans zu führen.

Die Mitglieder des Vorstands dürfen bei ihren 

Entscheidungen weder persönliche Interessen 

verfolgen noch Geschäftschancen, die der Ge-

sellschaft zustehen, für sich nutzen. Sie unter-

liegen während der Dauer ihres Anstellungs-

vertrages über die Regelungen des § 88 AktG 

hinaus einem umfassenden Wettbewerbs-

verbot. Die Mitglieder des Vorstands dürfen 

im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder 

für sich noch für andere Personen von Dritten 

Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern 

oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte 

Vorteile gewähren. Die Mitglieder des Vor-

stands sind verpflichtet, Interessenkonflikte 

unverzüglich gegenüber dem Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats offenzulegen und die anderen 

Vorstandsmitglieder hierüber zu informieren. 

Alle Geschäfte zwischen der Gesellschaft oder 

einem von der Gesellschaft abhängigen Unter-

nehmen einerseits und den Vorstandsmitglie-

dern oder ihnen nahe stehenden Personen, 

Unternehmen oder Vereinigungen andererseits 
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haben den Standards zu entsprechen, wie sie 

bei Geschäften mit fremden Dritten maßgeblich 

wären. Solche Geschäfte bedürfen, soweit nicht 

ohnehin die Mitwirkung des Aufsichtsrats nach 

§ 112 AktG erforderlich ist, der Zustimmung des 

Aufsichtsrats, falls der Wert im Einzelfall 10.000 

EUR übersteigt.

Gemäß § 4 der Satzung besteht der Vorstand 

aus einem oder mehreren Mitgliedern. Der Auf-

sichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands 

und bestimmt deren Zahl. Der Aufsichtsrat 

kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie 

einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gemäß 

§ 5 der Satzung gerichtlich und außergericht-

lich. Die Vertretung erfolgt gemeinschaftlich 

mit einem anderen Mitglied des Vorstands oder 

einem Prokuristen. Sofern der Vorstand nur aus 

einem Mitglied besteht oder zukünftig bestehen 

sollte, vertritt er die Gesellschaft allein.

Die Mitglieder des Vorstands werden für höchs-

tens fünf Jahre vom Aufsichtsrat bestellt. Eine 

wiederholte Bestellung oder Verlängerung der 

Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist 

zulässig. Bei Vorliegen eines wichtigen Grun-

des, etwa im Falle einer groben Pflichtver-

letzung oder eines Vertrauensentzugs durch 

die Hauptversammlung (es sei denn, dass das 

Vertrauen aus offenbar unsachlichen Gründen 

entzogen worden ist), kann ein Vorstandsmit-

glied durch den Aufsichtsrat noch vor Ablauf 

seiner Amtszeit abberufen werden. Der Auf-

sichtsrat ist außerdem für den Abschluss, die 

Änderung und Kündigung der Dienstverträge 

mit den Vorstandsmitgliedern und allgemein für 

die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 

der Gesellschaft gegenüber den Vorstandsmit-

gliedern  zuständig. Der Aufsichtsrat kann stell-

vertretende Vorstandsmitglieder bestimmen. 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit der 

einfachen Mehrheit der Stimmen der an der 

Beschlussfassung teilnehmenden Vorstands-

mitglieder, soweit das Gesetz nicht zwingend 

Einstimmigkeit vorsieht. Wenn der Vorstand aus 

mehr als zwei Personen besteht, gibt bei Stim-

mengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den 

Ausschlag.

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird im 

Kapitel „Vergütung“ erläutert.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vor-

stand. Er kann insbesondere eine Geschäftsord-

nung für den Vorstand erlassen und vorsehen, 

dass bestimmte Geschäfte nur mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen. 

Für den Aufsichtsrat besteht eine Geschäftsord-

nung vom 23. Dezember 2014.

Der Aufsichtsrat übt seine Tätigkeit nach Maß-

gabe der Gesetze, der Satzung, der von ihm ggf. 

verabschiedeten Geschäftsordnung und im Sin-

ne verantwortungsvoller Unternehmensführung 

aus. Seine Mitglieder sind bei gleichen Rechten 

und Pflichten dem Wohle des Unternehmens 

verpflichtet und an Aufträge und Weisungen 

nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat der publity AG besteht nach § 6 

der Satzung aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder 

des Aufsichtsrats werden von der Hauptver-

sammlung gewählt. Die Mitglieder des Auf-

sichtsrats werden vorbehaltlich der Festlegung 

einer kürzeren Amtszeit durch die Hauptver-

sammlung bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung bestellt, die über die Entlastung für 
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das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 

Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 

die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

Eine Wiederwahl ist möglich. § 6 Abs. 3 der 

Satzung sieht vor, dass die Hauptversammlung 

für die von ihr zu wählenden Aufsichtsrats-

mitglieder Ersatzmitglieder wählen darf, die in 

einer bei der Wahl festzulegenden Weise an die 

Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsrats-

mitglieder treten. Eine Person kann für mehre-

re Aufsichtsratsmitglieder zum Ersatzmitglied 

bestellt werden.

Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines 

vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so 

besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer 

des ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein Ersatz-

mitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so 

erlischt sein Amt, sobald ein Nachfolger für das 

ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt 

ist, spätestens jedoch mit Ablauf der restlichen 

Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsrats-

mitglieds. 

Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptver-

sammlung gewählt worden sind, können von ihr 

vor Ablauf der Amtszeit abberufen werden. Der 

Beschluss bedarf einer Mehrheit, die mindes-

tens drei Viertel der abgegebenen Stimmen 

umfasst. Nach § 6 Abs. 7 der Satzung der Ge-

sellschaft kann jedes Aufsichtsratsmitglied sein 

Amt auch ohne wichtigen Grund mit einer Frist 

von vier Wochen durch schriftliche Erklärung 

gegenüber dem Vorstand unter Benachrichti-

gung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats nie-

derlegen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus 

wichtigem Grund bleibt davon unberührt. 

Nach § 7 Abs. 2 der Satzung gibt der Vorsitzen-

de im Namen des Aufsichtsrats Erklärungen 

des Aufsichtsrats ab. Zur Entgegennahme von 

Erklärungen für den Aufsichtsrat ist aus-

schließlich der Vorsitzende befugt. 

Der Aufsichtsrat tagt mindestens einmal im 

Kalendervierteljahr. Die Sitzungen des Auf-

sichtsrates werden durch den Vorsitzenden, 

im Falle seiner Verhinderung durch dessen 

Stellvertreter, mit einer Frist von vierzehn 

Tagen einberufen. Bei der Berechnung der Frist 

werden der Tag der Absendung der Einberufung 

und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Die 

Einberufung erfolgt in schriftlicher Form (auch 

Telefax und E-Mail) unter der dem Vorstand 

zuletzt schriftlich bekanntgegebenen Anschrift. 

In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die 

Frist bis auf drei Tage verkürzen und mündlich, 

fernmündlich, per Telefax oder per E-Mail ein-

berufen.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämt-

liche Aufsichtsratsmitglieder geladen sind und 

mindestens die Hälfte der Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnimmt. Solange der Auf-

sichtsrat aus drei Mitgliedern besteht, müs-

sen alle Mitglieder an der Beschlussfassung 

teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an 

der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der 

Abstimmung der Stimme enthält. 

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können 

durch schriftliche Stimmabgabe an Beschluss-

fassungen des Aufsichtsrates teilnehmen. 

Darüber hinaus können abwesende Aufsichts-

ratsmitglieder ihre Stimme während der 

Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom 

Vorsitzenden zu bestimmenden Frist münd-

lich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder 

mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommu-

nikationsmittel, insbesondere per Videozu-
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schaltung, abgeben, sofern der Vorsitzende des 

Aufsichtsrates dies anordnet und kein Mitglied 

des Aufsichtsrates diesem Verfahren innerhalb 

einer von dem Vorsitzenden gesetzten Frist 

widerspricht.

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden – auch 

bei Wahlen – mit einfacher Stimmenmehrheit 

gefasst, soweit gesetzlich nichts anderes vorge-

schrieben ist. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht 

als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gibt 

die Stimme des Vorsitzenden in der betreffen-

den Sitzung – auch bei Wahlen – den Ausschlag.

Weitere Einzelheiten zur konkreten Arbeit des 

Aufsichtsrats können dem Bericht des Auf-

sichtsrats entnommen werden, der Bestandteil 

dieses Geschäftsberichts ist. Die Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder wird im Kapitel „Vergü-

tung“ erläutert. 

Aktien der publity AG im Besitz von Organ-

mitgliedern und Großaktionären

Die Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats 

und des oberen Managements hielten zum    

31. Dezember 2018 Aktien an der Gesellschaft 

wie folgt:

Die Mitglieder des Vorstands, des Aufsichts-

rats und des oberen Managements halten zum 

Ende des Geschäftsjahres 2018 keine Teil-

schuldverschreibungen der von der publity 

AG begebenen Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN 

DE000A169GM5).

Aktionäre und Hauptversammlung

Die Hauptversammlung ist das Organ, in dem 

die Aktionäre ihre Rechte innerhalb der Ge-

sellschaft wahrnehmen können. Die Hauptver-

sammlung der publity AG findet nach § 12 Abs.1 

der Satzung am Sitz der Gesellschaft, einem 

deutschen Börsenplatz oder in einer anderen 

deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwoh-

nern statt. Die ordentliche Hauptversammlung 

findet innerhalb der ersten acht Monate eines 

jeden Geschäftsjahres statt. 

Die Hauptversammlung wird durch den Vor-

stand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen 

Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. Sind 

die Aktionäre der Gesellschaft namentlich 

bekannt, so kann die Hauptversammlung mit 

eingeschriebenem Brief einberufen werden; der 

Tag der Absendung gilt als der Tag der Be-

kanntmachung. Im Übrigen bleiben §§ 121, 125 

bis 127 AktG unberührt. Die Einberufung muss 

unter Einhaltung der zum Zeitpunkt der Einbe-

rufung geltenden gesetzlichen Frist im Bun-

desanzeiger unter Angabe der Tagesordnung 

bekannt gemacht werden. Der Tag der Einberu-

fung und der Tag des letztmöglichen Zugangs 

der Anmeldung sind nicht mitzurechnen. Bei 

Fristen und Terminen, die von der Hauptver-

sammlung zurückberechnet werden, ist der Tag 

der Versammlung nicht mitzurechnen.

Eine außerordentliche Hauptversammlung ist 

einzuberufen, wenn nach Gesetz oder Satzung 

eine Beschlussfassung der Hauptversammlung 

erforderlich ist oder das Wohl der Gesellschaft 

eine Einberufung notwendig macht. Aktionäre, 

deren Anteile allein oder zusammen mindes-

tens dem zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

entsprechen, können schriftlich unter Angabe 

des Zwecks und der Gründe eine außerordent-

liche Hauptversammlung verlangen.

Letztlicher  
Aktionär Direkter Aktionär Beteiligung

Thomas Olek TO-Holding GmbH 33,56 %
Thomas Olek TO Holding 2 GmbH 28,47 %
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Die Übermittlung der Mitteilungen nach §§ 125, 

128 AktG ist auf den Weg elektronischer 

Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist 

berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform 

zu versenden, ohne dass hierauf ein Anspruch 

besteht.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die-

jenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der 

Hauptversammlung im Aktienregister einge-

tragen sind und sich rechtzeitig bei der Gesell-

schaft angemeldet haben.

Die Anmeldung bedarf der Textform und muss 

in deutscher oder englischer Sprache beim Vor-

stand am Sitz der Gesellschaft oder bei einer 

sonst in der Einberufung bezeichneten Stelle 

erfolgen. Die Anmeldung muss der Gesell-

schaft unter der in der Einberufung mitgeteilten 

Adresse jeweils mindestens sechs Tage vor 

der Versammlung zugehen. In der Einberufung 

kann eine kürzere in Tagen bemessene Frist 

vorgesehen werden. Der Tag des Zugangs ist 

nicht mitzurechnen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass 

die Aktionäre an der Hauptversammlung auch 

ohne persönliche Anwesenheit und ohne An-

wesenheit eines Bevollmächtigten am Ort der 

Versammlung teilnehmen und sämtliche oder 

einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im 

Wege elektronischer Kommunikation ausüben 

können (Online-Teilnahme), soweit dies recht-

lich zulässig ist. Der Vorstand ist ferner er-

mächtigt, dass Aktionäre ihre Stimme durch ei-

nen Bevollmächtigten, schriftlich oder im Wege 

elektronischer Kommunikation, abgeben dürfen, 

auch ohne an der Versammlung teilzunehmen 

(Briefwahl). Die Erteilung der Vollmacht, ihr Wi-

derruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-

form. Der Vorstand ist ermächtigt in der Einbe-

rufung zur Hauptversammlung Abweichendes 

zu bestimmen. Der Vorstand ist ferner dazu 

ermächtigt vorzusehen, die Bild- und Tonüber-

tragung der Hauptversammlung zuzulassen.

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle seiner 

Verhinderung sein Stellvertreter. Ist keiner 

von diesen erschienen oder zur Leitung bereit, 

so eröffnet der zur Beurkundung zugezogene 

Notar die Hauptversammlung und lässt von ihr 

einen Vorsitzenden wählen. Der Vorsitzende lei-

tet die Versammlung und bestimmt die Reihen-

folge, in der die Gegenstände der Tagesordnung 

verhandelt werden, die Reihenfolge der Redner 

sowie die Art und Form der Abstimmungen. 

Jeder Aktionär hat in der Hauptversammlung 

ein eigenes Rede- und Fragerecht, das ver-

schiedenen Einschränkungen, insbesondere 

im Hinblick auf Geheimhaltungsinteressen der 

Gesellschaft und auf den ordnungsgemäßen 

und zügigen Ablauf der Hauptversammlung, 

unterliegt. Der Vorsitzende hat das Recht, das 

Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich an-

gemessen zu beschränken; er ist insbesondere 

ermächtigt, zu Beginn der Hauptversammlung 

oder während ihres Verlaufs den zeitlichen 

Rahmen des Verhandlungsverlaufs, der Aus-

sprache zu den einzelnen Tagesordnungspunk-

ten sowie des einzelnen Rede- und Fragebei-

trags angemessen festzusetzen.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung wer-

den, soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-

schriften entgegenstehen, mit einfacher Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen und, sofern 
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das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine 

Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen 

Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertre-

tenen Grundkapitals gefasst. Dabei gilt Stimm-

enthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stim-

mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Nach dem Aktienrecht erfordern die Beschlüs-

se von grundlegender Bedeutung neben der 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch eine 

Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei 

der Beschlussfassung vertretenen Grundkapi-

tals. Zu diesen Beschlüssen mit grundlegender 

Bedeutung gehören insbesondere:

• Satzungsänderungen,

• Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts,

• Kapitalherabsetzungen,

• die Schaffung eines genehmigten oder be-

dingten Kapitals,

• Umwandlungsvorgänge auf Grundlage des 

Umwandlungsgesetzes (wie Verschmel-

zungen, Verschmelzungen, Vermögens-

übertragungen und Formwechsel),

• Verträge im Sinne des § 179 a AktG, durch 

die sich die Gesellschaft zur Übertragung 

des ganzen Gesellschaftsvermögens ver-

pflichtet,

• der Abschluss von Unternehmensverträgen 

(wie z. B. Beherrschungs- und Ergebnisab-

führungsverträgen) sowie

• die Auflösung der Gesellschaft.

D & O- und E & O-Versicherung

Die publity AG hat insbesondere für ihre Füh-

rungskräfte eine kombinierte Directors & 

Officers und Errors & Omissions-Versicherung 

abgeschlossen, wonach weltweit Versicherungs-

schutz für den Fall, dass die versicherten Perso-

nen wegen Pflichtverletzungen, die sie bei ihrer 

Tätigkeit für die publity AG oder Tochtergesell-

schaften begangen haben, erstmals schriftlich in 

Anspruch genommen werden kann. 

MITTEILUNGSPFLICHTEN

Die Aktien der Gesellschaft sind im Freiverkehr 

notiert. Mitteilungspflichten nach dem Wert-

papierhandelsgesetz bestehen daher nicht.

Da es sich beim Freiverkehr nicht um einen 

organisierten Markt im Sinne des Wertpapier-

erwerbs- und Übernahmegesetzes handelt, fin-

det das Wertpapiererwerbs- und Übernahme-

gesetz auf die Gesellschaft keine Anwendung. 

Daher muss ein Aktionär, der die Kontrolle über 

die Gesellschaft erlangt, indem er 30 % oder 

mehr der Stimmrechte hält, weder diesen Um-

stand veröffentlichen noch ein Pflichtangebot 

an die anderen Aktionäre abgeben.

Es finden jedoch die Vorschriften der §§ 20, 

21 AktG Anwendung, wonach der Gesellschaft 

mitzuteilen ist, wenn ein Unternehmen mehr 

als 25 % und/oder 50 % der Anteile an der Ge-

sellschaft hält bzw. nicht mehr hält. Die Gesell-

schaft hat die Mitteilung unverzüglich in den 

Gesellschaftsblättern bekanntzumachen.

Ferner sind nach den infolge der Einbezie-

hung ihrer Aktien in den Freiverkehr für die 

Gesellschaft geltenden Bestimmungen der 

Marktmissbrauchsverordnung Personen, die 

bei einem Emittenten von Aktien Führungs-
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aufgaben wahrnehmen (z. B. Mitglieder eines 

Leitungs-, Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans 

der Gesellschaft), verpflichtet, eigene Geschäfte 

mit Aktien des Emittenten oder sich darauf be-

ziehenden Finanzinstrumenten, insbesondere 

Schuldtiteln und damit verbundenen Deriva-

ten, unverzüglich, spätestens aber innerhalb 

von drei Geschäftstagen nach dem Datum des 

Geschäfts dem Emittenten sowie der BaFin 

mitzuteilen (sogenannte Directors’ Dealings). 

Eine eigene Mitteilungspflicht trifft auch 

solche Personen, die mit der Führungsperson 

in einer engen Beziehung stehen. Hierunter 

fallen insbesondere Ehepartner, eingetragene 

Lebenspartner, unterhaltsberechtigte Kinder 

und andere Verwandte, die zum Zeitpunkt des 

Abschlusses des meldepflichtigen Geschäfts 

seit mindestens einem Jahr mit der Führungs-

person im selben Haushalt leben. Weiterhin er-

fasst sind juristische Personen, Treuhand- oder 

Personengesellschaften, deren Führungsaufga-

ben durch die zuvor genannte Führungsperson 

oder eine dieser nahestehenden Person wahr-

genommen, direkt bzw. indirekt kontrolliert 

werden, die zugunsten einer solchen Person 

gegründet wurden oder deren wirtschaftliche 

Interessen weitestgehend denen einer solchen 

Person entsprechen. Die vorgenannten Melde-

pflichten bestehen nicht, solange die Gesamt-

summe der Geschäfte einer Führungsperson 

oder der mit dieser Person in einer engen 

Beziehung stehenden Personen, jeder für sich 

genommen, insgesamt einen Betrag von 5.000 

EUR innerhalb eines Kalenderjahres nicht er-

reicht. Ein Emittent wird durch Art. 19 Abs. 3 

der Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung 

(EU) Nr. 596/2014) verpflichtet, die von der mel-

depflichtigen Person erhaltene Mitteilung unter 

Nennung des Namens der betroffenen Person 

unverzüglich und spätestens innerhalb von drei 

Geschäftstagen nach dem Geschäft zu veröf-

fentlichen. Daneben hat ein MTF-Emittent im 

Sinne des § 2 Abs. 15 des Wertpapierhandelsge-

setzes die Information gemäß dessen § 26 Abs. 2 

unverzüglich, jedoch nicht vor ihrer Veröffentli-

chung dem Unternehmensregister im Sinne des 

§ 8 b HGB zur Speicherung zu übermitteln und 

die Veröffentlichung der BaFin mitzuteilen. Die 

Nichteinhaltung der vorgenannten Mitteilungs- 

und Veröffentlichungspflichten kann durch 

die Verhängung von Bußgeldern sanktioniert 

werden, wenn die Mitteilung nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 

Weise oder nicht rechtzeitig gemacht wurde.

In der folgenden Tabelle sind die seit Anfang 

2018 offengelegten Directors’ Dealings der 

Führungspersonen der Gesellschaft bzw. 

mit diesen eng verbundener Personen i. S. d. 

Marktmissbrauchsverordnung aufgeführt.
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28.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 9.050 Aktien zum Stückpreis von 

rund 19,68 EUR (Gesamtvolumen: 178.077,38 

EUR) erworben.

27.12.2018  Kauf von Schuldtiteln 

Günther Paul Löw hat 25 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 870,00 EUR (Gesamtvolumen: 

21.750,00 EUR) erworben.

21.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 450 Aktien zum Stückpreis von rund 

19,32 EUR (Gesamtvolumen: 8.693,96 EUR) er-

worben.

20.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 2.700 Aktien zum Stückpreis von 

rund 20,23 EUR (Gesamtvolumen: 54.631,65 

EUR) erworben.

19.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 16.103 Aktien zum Stückpreis von 

rund 21,24 EUR (Gesamtvolumen: 342.021,65 

EUR) erworben.

18.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 5.100 Aktien zum Stückpreis von 

rund 21,78 EUR (Gesamtvolumen: 111.074,75 

EUR) erworben.

17.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 14.649 Aktien zum Stückpreis von 

rund 21,29 EUR (Gesamtvolumen: 311.879,10 

EUR) erworben.

14.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 9.758 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,08 EUR (Gesamtvolumen: 215.452,70 

EUR) erworben.

13.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 10.428 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,06 EUR (Gesamtvolumen: 230.037,15 

EUR) erworben.

13.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 800 Aktien zum Stückpreis von 22,30 

EUR (Gesamtvolumen: 17.840,00 EUR) erwor-

ben.

12.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 9.100 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,18 EUR (Gesamtvolumen: 201.838,90 

EUR) erworben.

11.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 4.350 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,03 EUR (Gesamtvolumen: 95.809,80 

EUR) erworben.

10.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 750 Aktien zum Stückpreis von  

22,00 EUR (Gesamtvolumen: 16.500,00 EUR) 

erworben.

10.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 19.300 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,09 EUR (Gesamtvolumen: 426.357,75 

EUR) erworben.
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07.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 5.700 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,12 EUR (Gesamtvolumen: 126.074,95 

EUR) erworben.

06.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 5.661 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,05 EUR (Gesamtvolumen: 116.006,10 

EUR) erworben.

05.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 116.000 Aktien zum Stückpreis von 

22,50 EUR (Gesamtvolumen: 2.610.000,00 EUR) 

erworben.

05.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 14.462 Aktien zum Stückpreis von 

rund 21,99 EUR (Gesamtvolumen: 318.009,65 

EUR) erworben.

04.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 29.296 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,57 EUR (Gesamtvolumen: 661.208,15 

EUR) erworben.

03.12.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 9.252 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,84 EUR (Gesamtvolumen: 211.312,85 

EUR) erworben.

30.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 8.400 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,74 EUR (Gesamtvolumen: 191.023,65 

EUR) erworben.

29.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 24.652 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,92 EUR (Gesamtvolumen: 565.107,70 

EUR) erworben.

28.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 1.400 Aktien zum Stückpreis von 

22,65 EUR (Gesamtvolumen: 31.710,00 EUR) 

erworben.

28.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 8.450 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,57 EUR (Gesamtvolumen: 190.734,55 

EUR) erworben.

27.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 1.750 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,57 EUR (Gesamtvolumen: 39.498,55 

EUR) erworben.

26.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 25.965 Aktien zum Stückpreis von 

rund 22,68 EUR (Gesamtvolumen: 588.989,40 

EUR) erworben.

23.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 37.500 Aktien zum Stückpreis von 

rund 21,62 EUR (Gesamtvolumen: 810.615,95 

EUR) erworben.

22.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 75.368 Aktien zum Stückpreis von 

rund 20,44 EUR (Gesamtvolumen: 1.540.408,35 

EUR) erworben.
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21.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 23.000 Aktien zum Stückpreis von 

rund 19,97 EUR (Gesamtvolumen: 459.287,10 

EUR) erworben.

20.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 20.000 Aktien zum Stückpreis von 

rund 19,70 EUR (Gesamtvolumen: 393.983,02 

EUR) erworben.

19.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 57.791 Aktien zum Stückpreis von 

rund 20,30 EUR (Gesamtvolumen: 1.173.441,79 

EUR) erworben.

16.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 75.984 Aktien zum Stückpreis von 

rund 19,66 EUR (Gesamtvolumen: 1.493.853,65 

EUR) erworben.

15.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 20.324 Aktien zum Stückpreis von 

rund 18,98 EUR (Gesamtvolumen: 385.745,84 

EUR) erworben.

13.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 20.000 Aktien zum Stückpreis von 

rund 19,28 EUR (Gesamtvolumen: 385.567,34 

EUR) erworben.

12.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 65.000 Aktien zum Stückpreis von 

rund 18,48 EUR (Gesamtvolumen: 1.201.402,22 

EUR) erworben.

09.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 48.000 Aktien zum Stückpreis von 

rund 20,51 EUR (Gesamtvolumen: 984.501,16 

EUR) erworben.

08.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 7.500 Aktien zum Stückpreis von 

rund 21,00 EUR (Gesamtvolumen: 157.483,20 

EUR) erworben.

06.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 10.000 Aktien zum Stückpreis von 

rund 20,44 EUR (Gesamtvolumen: 204.381,15 

EUR) erworben.

01.11.2018  Aktienverkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 2.799.824 Aktien zum Stückpreis von 

rund 17,59 EUR (Gesamtvolumen: 49.248.900,00 

EUR) an die ebenfalls von Thomas Olek be-

herrschte TO Holding 2 GmbH verkauft.

01.11.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 2.799.824 Aktien zum Stückpreis von 

rund 17,59 EUR (Gesamtvolumen: 49.248.900,00 

EUR) erworben.

31.10.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 9.184 Aktien zum Stückpreis von 

17,50 EUR (Gesamtvolumen: 160.720,00 EUR) 

erworben.

29.10.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 19.515 Aktien zum Stückpreis von 

16,50 EUR (Gesamtvolumen: 321.997,50 EUR) 

erworben.
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29.10.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 7.500 Aktien zum Stückpreis von 

16,50 EUR (Gesamtvolumen: 123.750,00 EUR) 

erworben.

23.10.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 27.604 Aktien zum Stückpreis von 

rund 15,13 EUR (Gesamtvolumen: 417.770,54 

EUR) erworben.

22.10.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 18.526 Aktien zum Stückpreis von 

rund 14,45 EUR (Gesamtvolumen: 267.678,96 

EUR) erworben.

19.10.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 105.500 Aktien zum Stückpreis von 

rund 13,16 EUR (Gesamtvolumen: 1.388.095,76 

EUR) erworben.

19.10.2018   Erwerb von Aktien durch Ausübung  
von Bezugsrechten 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 211.931 Aktien zum Stückpreis von 

10,70 EUR (Gesamtvolumen: 2.267.661,70 EUR) 

erworben.

19.10.2018   Erwerb von Aktien durch Ausübung  
von Mehrbezugsrechten im Rahmen  
einer Bezugsrechtskapitalerhöhung 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 3.009.353 Aktien zum Stückpreis 

von 10,70 EUR (Gesamtvolumen: 32.200.077,10 

EUR) erworben.

18.10.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 32.500 Aktien zum Stückpreis von 

rund 13,52 EUR (Gesamtvolumen: 439.309,22 

EUR) erworben.

21.09.2018  Kauf von Schuldtiteln 

Günther Paul Löw hat 27 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 814,50 EUR (Gesamtvolumen: 

21.991,50 EUR) erworben.

14.09.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 18.077 Aktien zum Stückpreis von 

10,70 EUR (Gesamtvolumen: 193.423,90 EUR) 

erworben.

12.09.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 1 Aktie zum Stückpreis von 10,70 

EUR erworben.

11.09.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 15.415 Aktien zum Stückpreis von 

10,60 EUR (Gesamtvolumen: 163.399,00 EUR) 

erworben.

10.09.2018  Kauf von Schuldtiteln 

Günther Paul Löw hat 8 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 775,00 EUR (Gesamtvolumen: 

6.200,00 EUR) erworben.

10.09.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 14.678 Aktien zum Stückpreis von 

10,50 EUR (Gesamtvolumen: 154.119,00 EUR) 

erworben.

10.09.2018  Kauf von Schuldtiteln 

Günther Paul Löw hat 15 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 789,50 EUR (Gesamtvolumen: 

11.842,50 EUR) erworben.

07.09.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 160.653 Aktien zu Stückpreisen 

zwischen 10,40 EUR und 10,50 EUR (Gesamtvo-

lumen: 1.674.549,10 EUR) erworben.
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03.09.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 10.000 Aktien zum Stückpreis von 

10,40 EUR (Gesamtvolumen: 104.000,00 EUR) 

erworben.

30.08.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 10.000 Aktien zum Stückpreis von 

10,50 EUR (Gesamtvolumen: 105.000,00 EUR) 

erworben.

28.08.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 20.000 Aktien zum Stückpreis von 

10,50 EUR (Gesamtvolumen: 210.000,00 EUR) 

erworben.

27.08.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 35.931 Aktien zum Stückpreis von 

10,40 EUR (Gesamtvolumen: 373.682,40 EUR) 

erworben.

24.08.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 25.000 Aktien zu Stückpreisen zwi-

schen 10,66 EUR und 10,70 EUR (Gesamtvolu-

men: 267.477,16 EUR) erworben.

05.07.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 1.692 Aktien zum Stückpreis von 

10,70 EUR (Gesamtvolumen: 18.104,40 EUR) 

erworben.

02.07.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 3.008 Aktien zum Stückpreis von 

10,70 EUR (Gesamtvolumen: 32.185,60 EUR) 

erworben.

29.06.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 1.315 Aktien zum Stückpreis von 

10,70 EUR (Gesamtvolumen: 14.070,50 EUR) 

erworben.

28.06.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 5.421 Aktien zum Stückpreis von 

10,70 EUR (Gesamtvolumen: 58.004,70 EUR) 

erworben.

27.06.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 2.399 Aktien zum Stückpreis von 

10,70 EUR (Gesamtvolumen: 25.669,30 EUR) 

erworben.

26.06.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 3.800 Aktien zum Stückpreis von 

10,70 EUR (Gesamtvolumen: 40.660,00 EUR) 

erworben.

25.06.2018  Aktienkauf 

Die von Thomas Olek beherrschte TO-Holding 

GmbH hat 11.801 Aktien zu Stückpreisen zwi-

schen 10,06 EUR und 10,70 EUR (Gesamtvolu-

men: 121.905,28 EUR) erworben.

25.06.2018  Kauf von Schuldtiteln 

Günther Paul Löw hat 15 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 806,00 EUR (Gesamtvolumen: 

12.090,00 EUR) erworben.

22.06.2018  Kauf von Schuldtiteln

Günther Paul Löw hat 10 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 785,80 EUR (Gesamtvolumen: 

7.858,00 EUR) erworben.

10.04.2018  Kauf von Schuldtiteln

Günther Paul Löw hat 12 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 767,50 EUR (Gesamtvolumen: 

9.210,00 EUR) erworben.
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10.04.2018  Kauf von Schuldtiteln

Günther Paul Löw hat 13 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 765,00 EUR (Gesamtvolumen: 

9.945,00 EUR) erworben.

03.04.2018  Kauf von Schuldtiteln

Günther Paul Löw hat 4 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 770,00 EUR (Gesamtvolumen: 

3.080,00 EUR) erworben.

03.04.2018  Kauf von Schuldtiteln

Günther Paul Löw hat 10 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 759,40 EUR (Gesamtvolumen: 

7.594,00 EUR) erworben.

29.03.2018  Kauf von Schuldtiteln

Günther Paul Löw hat 50 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 720,00 EUR (Gesamtvolumen: 

36.000,00 EUR) erworben.

29.03.2018  Kauf von Schuldtiteln

Günther Paul Löw hat 11 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 730,00 EUR (Gesamtvolumen: 

8.030,00 EUR) erworben.

28.03.2018  Kauf von Schuldtiteln

Günther Paul Löw hat 12 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 719,00 EUR (Gesamtvolumen: 

8.628,00 EUR) erworben.

28.03.2018  Kauf von Schuldtiteln

Günther Paul Löw hat 23 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 720,00 EUR (Gesamtvolumen: 

16.560,00 EUR) erworben.

27.03.2018  Kauf von Schuldtiteln

Günther Paul Löw hat 20 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 719,90 EUR (Gesamtvolumen: 

14.398,00 EUR) erworben.

27.03.2018  Kauf von Schuldtiteln 

Günther Paul Löw hat 20 Schuldtitel zu einem 

Stückpreis von 700,00 EUR (Gesamtvolumen: 

14.000,00 EUR) erworben.

RISIKOMANAGEMENT BEI DER   

PUBLITY PERFORMANCE GMBH

Die Tochtergesellschaft der publity AG, die 

publity Performance GmbH, ist als gemäß §§ 20, 

22 KAGB lizenzierte Kapitalverwaltungsgesell-

schaft verpflichtet, im Rahmen der kollektiven 

Vermögensverwaltung u. a. ein adäquates Risiko-

managementsystem zu implementieren (§§ 28 

Abs. 1 Nr. 1, 29 KAGB). Bestandteile des Risiko-

managementsystems der publity Performance 

GmbH, das von den operativen Bereichen der 

Kapitalverwaltungsgesellschaft hierarchisch und 

funktionell unabhängig agiert („Funktionstren-

nung“), sind insbesondere

• Risikoanalyse,

• internes Kontrollsystem zur 

 Risikosteuerung,

• Risikoüberwachung,

• Stressszenarien,

• Vergütungssystem der Mitarbeiter,

• angemessenes Notfallkonzept,   

insbesondere für IT-Systeme.

Daneben ist es Aufgabe der Risikocontrol-

ling-Funktion, zu gewährleisten, dass die für die 

jeweiligen Anlagestrategien wesentlichen Risi-

ken der Investmentvermögen jederzeit erfasst, 

gemessen, gesteuert und überwacht werden 

können. Die publity Performance GmbH über-

prüft bestehende Risikomanagementsysteme re-

gelmäßig, mindestens einmal im Geschäftsjahr, 

und nimmt erforderlichenfalls Anpassungen vor.

Die Funktionstrennung wird seitens der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(„BaFin“) nach dem Prinzip der Verhältnismäßig-

keit überwacht.
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Die Angemessenheit und Wirksamkeit des 

Risikomanagementsystems der publity Perfor-

mance GmbH wird gemäß § 38 Abs. 3 KAGB re-

gelmäßig durch ihren Abschlussprüfer geprüft.

Des Weiteren hat die publity Performance 

GmbH eine Compliance-Funktion eingerichtet. 

Zu den wesentlichen Aufgaben der Compli ance-

Funktion gehören die Überprüfung der in den 

internen Organisations- und Arbeitsanweisun-

gen enthaltenen Kontrollhandlungen der Fach-

abteilungen, eigene Überwachungshandlungen 

und die Überwachung des Ablaufs des Be-

schwerdeverfahrens. Die Überwachungshand-

lungen umfassen auch Vor-Ort-Prüfungen und 

andere eigene Prüfungshandlungen. Zudem 

hat die Compliance-Beauftragte die Aufgabe, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Durch-

führung ihrer geschäftlichen Aktivitäten und 

Transaktionen zu unterstützen und zu beraten, 

damit diese im Einklang mit den maßgeblichen 

gesetzlichen Regeln, den Verfahrensweisen und 

Vorschriften der publity AG und den aufsichts-

rechtlichen Anforderungen ausgeführt werden. 

Die Compliance-Funktion ist in strategische 

Entscheidungen und wesentliche organisatori-

sche Veränderungen von operativen Bereichen 

und bei den Tätigkeiten der einzelnen Fachab-

teilungen eingebunden. 

Die publity Performance GmbH hat auf der 

Grundlage des § 28 Abs. 1 Nr. 7 KAGB angemes-

sene (interne) Kontrollverfahren implementiert, 

die u. a. das Bestehen einer Internen Revision 

voraussetzen. Die Interne Revision dient der 

prozessunabhängigen Überwachung und ist ein 

fester Bestandteil der internen Kontrollverfah-

ren. Auch diesbezüglich erfolgt im Rahmen des 

zu testierenden Jahresabschlusses der publity 

Performance GmbH eine Angemessenheits- 

und Wirksamkeitsprüfung gemäß § 38 Abs. 3 

KAGB durch ihren Abschlussprüfer.
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PUBLITY AKTIE IM ÜBERBLICK

Das Grundkapital der publity AG besteht aus 

insgesamt 9.831.250,00 EUR und ist ein-

geteilt in 9.831.250 auf den Namen lautende 

Aktien. Sämtliche Aktien stellen Stückaktien 

ohne Nennwert dar. Sie sind in den Handel im 

Handelssegment Scale des Freiverkehrs (Open 

Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ein-

bezogen. Die Aktien sind weder zum Handel 

in einem regulierten Markt noch in sonstigen 

gleichwertigen Märkten zugelassen. 

31.12.2018 31.12.2017

ISIN DE0006972508 DE0006972508
Kürzel/Ticker PBY PBY
Börse Frankfurt und XETRA Frankfurt und XETRA
Marktsegment Scale (Open Market) Scale (Open Market)
Designated Sponsors ACON Actienbank AG   

(heute: JFD Bank AG)
ACON Actienbank AG 
 (heute: JFD Bank AG)

Grundkapital 9.831.250,00 EUR 6.050.000,00 EUR
Anzahl der Aktien 9.831.250 6.050.000
Schlusskurs 31.12. (XETRA) 19,960 34,035
Durchschnittliches tägliches  
Handelsvolumen (01.01.–31.12.)

32.100 Aktien pro Tag 20.000 Aktien pro Tag

Marktkapitalisierung 198.692.500 EUR 205.881.500 EUR
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ENTWICKLUNG DES AKTIENMARKTS UND 

DER PUBLITY AKTIE 

Nach einem positiven Jahr 2017 an den Kapital-

märkten und einem freundlichen Auftakt Ende 

Januar war das Börsenjahr 2018 von politischen 

Unsicherheiten und weiteren Belastungs-

faktoren geprägt. Für Unsicherheiten an den 

nationalen und internationalen Börsen sorgten 

vor allem die Sorge vor einem Handelskrieg, 

insbesondere zwischen China und den USA, die 

Leitzinserhöhungen der US-Notenbank, die Un-

sicherheiten aufgrund des geplanten Austritts 

Großbritanniens aus der Europäischen Union, 

der Rückgang des ifo- und des Einkaufsmana-

gerindex für den Euroraum als auch die An-

kündigung der EZB, ihr Anleihekaufprogramm 

zu beenden. Diese Unsicherheiten sorgten für 

eine risikoaverse Investitionsstrategie der An-

leger, was an den Börsen in einen Abwärtstrend 

mündete. 

Hinzu kamen Abwärtstrends gewichtiger und 

etablierter Werte. So litten beispielsweise die 

Autoaktien unter dem Dieselskandal und die 

Aktie des Pharmakonzerns Bayer AG büßte im 

Zuge der Übernahme des US-Saatgut-Unter-

nehmens Monsanto sogar über 40 % ihres 

Börsenwertes ein. 

Nach dem Jahreshoch am 23. Januar 2018 mit 

13.559,60 Punkten entwickelte sich der DAX ne-

gativ und schloss am Jahresende mit 10.558,96 

Punkten und damit um 18,3 % niedriger als im 

Vorjahr. Insgesamt war das Jahr 2018 für An-

leger das verlustreichste Jahr seit der interna-

tionalen Finanzkrise 2008. 

Entwicklung der publity Aktie 

im Jahr 2018 (Kurs in Euro)

2018 März Mai Juli September November

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

Kurs in EUR
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DEUTLICHER AUFSCHWUNG DER  

PUBLITY  AKTIE ZUM JAHRESENDE

Die publity Aktie verzeichnete im ersten Quartal 

2018 zunächst einen Kursrückgang. Das war 

zum einen den allgemeinen Kursrückgängen an 

den Aktienmärkten geschuldet, zum anderen 

unternehmensinternen Faktoren. Insbesondere 

die Mitteilung vom 12. Januar 2018, in der die 

publity AG über den Umstand informierte, dass 

mit Blick auf die Dividendenausschüttung 2017 

einige Anleihegläubiger der von ihr begebenen 

Wandelanleihe 2015/2020 die Auffassung ver-

treten, durch die Dividendenausschüttung sei 

gegen eine in den Bedingungen der Wandelan-

leihe 2015/2020 festgeschriebene Negativver-

pflichtung verstoßen worden, sorgte für einen 

Kursrückgang der Aktie. Ebenfalls negativ 

wirkte sich die Meldung vom 26. Januar 2018 

aus, wonach die publity AG ein Jahresergebnis 

2017 unter dem des Vorjahres erwartete. 

Im letzten Quartal des Jahres 2018 verzeichnete 

die publity Aktie einen deutlichen Kursanstieg, 

und das sogar entgegen dem Trend der inter-

nationalen Aktienmärkte. Das beruhte zum  

einen auf den guten Umsatzprognosen als auch 

auf dem gestärkten Vertrauen des Marktes in  

die publity Aktie durch Meldungen, dass die 

TO-Holding, deren Alleingesellschafter der 

 Vorstand der publity AG Thomas Olek ist, ab dem 

25. Juni 2018 bis zum Jahresende Aktien erwarb. 
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WANDELANLEIHE 2015/2020 IM ÜBERBLICK 

Kennzahlen der Wandelanleihe 2015/2020

ENTWICKLUNG DER WANDELANLEIHE 

2015/2020

Auch die Anleihemärkte in Europa zeigten sich 

verglichen mit dem Vorjahr im Berichtsjahr 

2018 unbeständiger. So sorgten auch hier poli-

tische Unsicherheiten für erhöhte Risikoauf-

schläge. Dies betraf u. a. Staats- und Unterneh-

mensanleihen in Italien, aber auch in weiteren 

europäischen Staaten. 

Die Wandelanleihe 2015/2020 hat sich von 

ihrem Jahreshoch von 94,95 % ausgehend 

zunächst rückläufig bis zu ihrem Tiefstwert 

von 63 % entwickelt. Die Anleihe konnte dann 

ab Ende März wieder erheblich zulegen und 

erreichte Mitte Oktober mit 92,45 % wieder 

annährend ihr Jahreshoch.

31.12.2018 31.12.2017

ISIN DE000A169GM5 DE000A169GM5
WKN A169GM A169GM

Börse Frankfurt a. M.,  
Berlin, Stuttgart,  
Tradegate

Frankfurt a. M.,  
Berlin, Stuttgart,  
Tradegate

Marktsegment Jeweils Freiverkehr 
der Frankfurter 
Wertpapierbörse

Jeweils Freiverkehr 
der Frankfurter 
Wertpapierbörse

Anzahl der  
Anleihen

50.000 50.000

Zinssatz 3,5 %  
auf Nennbetrag

3,5 %  
auf Nennbetrag

Zinszahlung Jährlich, nach-
träglich, jeweils 
am 17. November

Jährlich, nach-
träglich, jeweils 
am 17. November

Wandelschuldverschreibung publity AG (Frankfurt am Main)

02.01.2018–31.12.2018

2018 März Mai Juli September November

94

92

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

68

66

64

62
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Entwicklung im Berichtsjahr 2018

Auch für die Wandelanleihe 2015/2020 war 2018 

ein ereignisreiches Jahr. 

Nachdem mit Blick auf die Dividendenausschüt-

tung 2017 einige Anleihegläubiger der Wandel-

anleihe 2015/2020 die Auffassung vertreten 

haben, durch die Dividendenausschüttung sei 

gegen eine in den Bedingungen der Wandel-

anleihe 2015/2020 festgeschriebene Negativ-

verpflichtung verstoßen worden, erklärten rund 

30 % Anleihegläubiger eine Kündigung der von 

ihnen gehaltenen Teilschuldverschreibungen. 

Obwohl die publity AG die Auffassung vertritt, 

dass diese Kündigungen unberechtigt sind, hat 

sie im Berichtsjahr 2018 dennoch Teilschuld-

verschreibungen im Gesamtnennbetrag von 

3.050.000,00 EUR aus vorhandenen liquiden 

Mitteln zurückgekauft. 

Um die Situation im Interesse aller Anleihe-

gläubiger der Wandelanleihe 2015/2020 sowie 

der publity AG zu befrieden, entschloss sich die 

Gesellschaft im Frühjahr 2018, den Anleihe-

gläubigern einen Umtausch der Wandelanlei-

he 2015/2020 in Erwerbsrechte für eine neue 

Anleihe mit erhöhter Verzinsung vorzuschlagen 

sowie über die Bestellung, Ermächtigung und 

Bevollmächtigung eines gemeinsamen Vertre-

ters für alle Anleihegläubiger abzustimmen.

In der Zeit nach der Veröffentlichung der Auf-

forderung zur Stimmabgabe gewann die publity 

AG  aufgrund von Mitteilungen und Rückver-

äußerungen seitens diverser Anleihegläubiger, 

die einen erheblichen Teil der Schuldverschrei-

bungen der Wandelanleihe 2015/2020 hielten, 

jedoch den Eindruck, dass das von der Gesell-

schaft vorgeschlagene Konzept zum Umtausch 

der Wandelanleihe 2015/2020 in Erwerbsrechte 

nicht von der erforderlichen Mehrheit der Anlei-

hegläubiger getragen wurde. Die Gesellschaft 

änderte daraufhin ihren Beschlussvorschlag 

dahingehend, zunächst nur die Bestellung eines 

gemeinsamen Vertreters zur Abstimmung zu 

stellen. Dies machte die Gesellschaft am 29. Mai 

2018 im Bundesanzeiger bekannt.

Im Rahmen der Abstimmung ohne Versamm-

lung fassten die Anleihegläubiger der Wandel-

anleihe 2015/2020 den von der Gesellschaft 

vorgeschlagenen Beschluss und bestellten die 

One Square Advisory Services GmbH (mit Sitz in 

München, eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts München unter HRB 207387) zum 

gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubi-

ger (Gemeinsamer Vertreter). Dem Gemeinsa-

men Vertreter wurde die Aufgabe übertragen, 

mit der Gesellschaft ein Konzept zur nachhal-

tigen Befriedung der Gesamtsituation in Bezug 

auf die Wandelanleihe 2015/2020 zu verhandeln, 

das die erforderliche Zustimmung der Anleihe-

gläubiger findet und ggf. in einer möglichen 

weiteren Gläubigerabstimmung zu einem 

späteren Zeitpunkt gesondert zur Abstimmung 

gestellt werden kann. Die Bestellung erfolgte 

unbefristet. Der Beschluss wurde am 6. Juni 

2018 im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Im Rahmen der vom Gemeinsamen Vertreter 

auf der Grundlage seiner Bestellung und Man-

datierung geführten Gespräche mit maßgeblich 

beteiligten Anleihegläubigern wurde wiederholt 

die Forderung von Gläubigerseite an die Ge-

sellschaft herangetragen, zunächst das Eigen-

kapital der Gesellschaft zu stärken, bevor in der 

Gläubigerversammlung über die Beschluss-

vorschläge der publity AG verhandelt werden 

könne. Um dieser Forderung der Anleihegläu-

biger nachzukommen und der Gesellschaft 
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frisches Eigenkapital in Höhe von rund 40 Mio. 

EUR zuzuführen, haben Vorstand und Aufsichts-

rat der ordentlichen Hauptversammlung 2018 

die Beschlussfassung über eine Barkapital-

erhöhung um bis zu 3.781.250,00 EUR auf bis 

zu 9.831.250,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 

3.781.250 neuen, auf den Namen lautenden 

Stückaktien zum Bezugspreis von 10,70 EUR je 

neue Aktie vorgeschlagen. Um sicherzustellen, 

dass die von den Anleihegläubigern geforderte 

Eigenkapitalausstattung im Falle einer positiven 

Beschlussfassung der Hauptversammlung auch 

tatsächlich erreicht würde, versicherte sich die 

Gesellschaft zudem der Unterstützung ihres 

Hauptaktionärs, der TO-Holding GmbH, deren 

Alleingesellschafter und alleiniger Geschäfts-

führer der Vorstandsvorsitzende der publity 

AG, Herr Thomas Olek, ist. Dabei sagte die 

TO-Holding GmbH zu, sämtliche neuen Aktien, 

die nicht von anderen Aktionären gezeichnet 

würden, im eigenen Namen zu zeichnen.

Im Zuge der Durchführung der Barkapital-

erhöhung konnten aufgrund der Erfüllung der 

Zeichnungszusage durch die TO-Holding GmbH 

sämtliche 3.781.250 neue Aktien platziert und 

der Gesellschaft frisches Kapital in Höhe der 

angestrebten rund 40 Mio. EUR zugeführt 

werden. Die Beteiligung der TO-Holding GmbH 

am Grundkapital der Gesellschaft erhöhte sich 

infolgedessen von rund 30 % auf über 50 %. Zu-

gleich nahm die publity AG eine Anpassung des 

Wandlungspreises gemäß den Bedingungen der 

Wandelanleihe 2015/2020 von 41,5814 EUR auf 

40,3095 EUR vor.

Einige Anleihegläubiger der Wandelanleihe 

2015/2020 vertraten daraufhin die Auffassung, 

das Überschreiten der 50 %-Beteiligungs-

schwelle durch die TO-Holding GmbH stelle 

einen Kontrollwechsel im Sinne von § 14 der 

Bedingungen der Wandelanleihe 2015/2020 

dar. Nach Auffassung dieser Anleihegläubiger 

wäre die publity AG gemäß den Bedingungen 

der Wandelanleihe 2015/2020 verpflichtet ge-

wesen, diesen Kontrollwechsel den Anleihe-

gläubigern bekannt zu geben. In der Folge hätte 

den Anleihegläubigern nach den Bedingungen 

der Wandelanleihe 2015/2020 das Recht zu-

gestanden, die vorzeitige Rückzahlung einzel-

ner oder aller ihrer Schuldverschreibungen der 

Wandelanleihe 2015/2020 zu verlangen. Zudem 

hätte eine (zeitlich beschränkte) Anpassung 

des Wandlungspreises erfolgen müssen. Die 

Gesellschaft ist demgegenüber der Auffassung, 

dass das Überschreiten der 50 %-Beteiligungs-

schwelle durch die TO-Holding GmbH keinen 

Kontrollwechsel im Sinne der Bedingungen der 

Wandelanleihe 2015/2020 begründet hat, weil 

es sich bei der TO-Holding GmbH nicht (wie für 

einen Kontrollwechsel i. S. d. Bedingungen der 

Wandelanleihe 2015/2020 vorausgesetzt) um 

einen Dritten, sondern um die Holdinggesell-

schaft der publity AG handelt. Ihre Auffassung 

hat die Gesellschaft am 19. September 2018 in 

einer Information an die Gläubiger der Wandel-

anleihe 2015/2020 veröffentlicht. Ferner hat die 

Gesellschaft ihre Auffassung gegenüber dem 

Gemeinsamen Vertreter ausführlich rechtlich 

begründen lassen. 

Der Gemeinsame Vertreter hat die Auffassung 

der Gesellschaft durch eigene rechtliche Be-

rater überprüfen lassen, die ebenfalls zu dem 

Ergebnis gekommen sind, dass das Über-

schreiten der 50 %-Beteiligungsschwelle durch 

die TO-Holding GmbH keinen Kontrollwechsel 

im Sinne der Bedingungen der Wandelanleihe 

2015/2020 begründet hat. Der Gemeinsame 

Vertreter hat die Anleihegläubiger der Wan-
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delanleihe 2015/2020 über dieses Ergebnis 

im Rahmen zweier am 24. Januar 2019 ab-

gehaltener Investoren-Telefonkonferenzen in 

deutscher und englischer Sprache informiert 

und interessierten Anleihegläubigern im Vorfeld 

dieser Telefonkonferenz eine Kopie des Gutach-

tens seiner rechtlichen Berater zur Verfügung 

gestellt.

Trotz der erfolgreichen Barkapitalerhöhung 

und der damit bewirkten Stärkung des Eigen-

kapitals hatte die Gesellschaft nach weiteren 

Gesprächen mit dem Gemeinsamen Vertreter 

nicht den Eindruck, dass das ursprüngliche 

Konzept eines Umtauschs der Schuldverschrei-

bungen der Wandelanleihe 2015/2020 in Er-

werbsrechte für eine neue Anleihe mit erhöhter 

Verzinsung die erforderliche Zustimmungs-

mehrheit bei den Anleihegläubigern der Wan-

delanleihe 2015/2020 finden würde. Vielmehr 

ist der Gesellschaft zugetragen worden, dass es 

einzelne Gläubiger präferieren würden, statt-

dessen eine vorzeitige Rückzahlung der Schuld-

verschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 

von der publity AG angeboten zu bekommen, 

während sich andere Anleihegläubiger vorstel-

len können, bis zum Ende der Laufzeit in die 

Wandelanleihe 2015/2020 investiert zu bleiben.

Entwicklung nach dem Berichtsjahr

Mit Corporate News vom 28. Januar 2019 

teilte die publity AG mit, dass sie Optionen zur 

Aufnahme einer Finanzierung an den Fremd-

kapitalmärkten (Debt Capital Markets) für 

die mögliche Begebung einer neuen Anleihe 

prüft. Ein hierbei eingeworbener Emissions-

erlös könnte nicht nur dem geplanten weiteren 

Wachstum der Gesellschaft zugutekommen, 

sondern anteilig auch zur Refinanzierung der 

Wandelanleihe 2015/2020 verwendet werden. 

Um eine solche Finanzierung aufnehmen zu 

können, war vorab jedoch eine Änderung der 

Bedingungen der Wandelanleihe 2015/2020 

erforderlich, insbesondere die Änderung einer 

Negativverpflichtung der publity AG, wonach sie 

grundsätzlich keine Finanz verbindlichkeiten in 

einem Betrag von mehr als 5 Mio. EUR einge-

hen darf bzw. durfte.

Vor diesem Hintergrund haben die Anleihe-

gläubiger der Wandelanleihe 2015/2020 in einer 

Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum 

vom 12. bis zum 14. März 2019 mit der er-

forderlichen Mehrheit beschlossen, (i) diese 

Negativverpflichtung aus den Bedingungen der 

Wandelanleihe 2015/2020 zu streichen und (ii) 

den Anleihegläubigern im Gegenzug das Recht 

einzuräumen, von der publity AG eine vorzeitige 

Rückzahlung ihrer Schuldverschreibungen zu-

züglich aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls 

und sobald die publity AG eine neue Finanzver-

bindlichkeit in Höhe von mehr als 5 Mio. EUR 

eingegangen ist. Auf diese Weise soll gewähr-

leistet werden, dass die publity AG rechtlich 

dazu in der Lage ist, sich ohne eine Verletzung 

der Bedingungen der Wandelanleihe 2015/2020 

entsprechend zu refinanzieren, während alle 

Anleihegläubiger der Wandelanleihe 2015/2020 

für diesen Fall das Recht erhalten, die Rück-

zahlung ihrer Schuldverschreibungen zum 

Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

von der publity AG zu verlangen.

Um sicherzustellen, dass die mit einer neuen 

Finanzverbindlichkeit von der publity AG einge-

worbenen Gelder auch zur Erfüllung etwaiger 

Rückzahlungs- und Zinsverpflichtungen gegen-

über denjenigen Anleihegläubigern der Wan-

delanleihe 2015/2020, die von ihrem Recht auf 

eine vorzeitige Rückzahlung Gebrauch machen, 
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zur Verfügung stehen, hat sich die  publity AG 

gemäß den Beschlüssen der Anleihegläu-

biger dazu verpflichtet, diese Gelder in der 

erforderlichen Höhe auf einem eigens hierfür 

eingerichteten Treuhandkonto zu separieren. 

Zusätzlich wurde das bestehende Mandat des 

Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger 

der Wandelanleihe 2015/2020 bestätigt und 

um die Aufgabe und die Befugnis erweitert, 

die ordnungsgemäße Umsetzung der in der 

Abstimmung ohne Versammlung gefassten 

Beschlüsse zu überwachen und die Anleihe-

gläubiger der Wandelanleihe 2015/2020 über 

die Umsetzungsschritte im Einzelnen informiert 

zu halten.

HAUPTVERSAMMLUNG

Die Hauptversammlung der publity AG hat am 

1. August 2018 dem Beschlussvorschlag der 

Verwaltung zugestimmt, die Erhöhung des 

Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 

3.781.250,00 EUR auf bis zu 9.831.250,00 EUR 

durch Ausgabe von bis zu 3.781.250 neuen, auf 

den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinn-

anteilberechtigung ab dem 1. Januar 2018 zu 

beschließen. Der Bezugspreis je Aktie mit ei-

nem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 

je 1,00 EUR betrug 10,70 EUR. Die Durchfüh-

rung dieser Kapitalerhöhung um 3.781.250,00 

EUR durch Ausgabe von 3.781.250 neuen, auf 

den Namen lautenden Stückaktien ist vollstän-

dig erfolgt und wurde am 19. Oktober 2018 in 

das Handelsregister der publity AG eingetragen.

Darüber hinaus hat die Hauptversammlung u. a. 

beschlossen, den im Jahresabschluss zum 31. 

Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn 

in Höhe von 17.747.115,37 EUR vollständig auf 

neue Rechnung vorzutragen und somit keine 

Dividende für das Geschäftsjahr 2017 zu zahlen. 

Des Weiteren wurde die Verlegung des Unter-

nehmenssitzes der publity AG von Leipzig nach 

Frankfurt am Main beschlossen. Die entspre-

chende Satzungsänderung wurde am 28. No-

vember 2018 im Handelsregister eingetragen.

AKTIONÄRSSTRUKTUR

Die Aktionärsstruktur der publity AG hat sich 

im Geschäftsjahr 2018 u. a. durch die Ausgabe 

von 3.781.250 neuen, auf den Namen lautenden 

Stückaktien, im Rahmen der von der Hauptver-

sammlung vom 1. August 2018 beschlossenen 

Kapitalerhöhung, signifikant geändert. Ferner 

hat der Vorstandsvorsitzende der publity AG, 

Herr Thomas Olek, über die von ihm beherrsch-

ten Gesellschaften TO-Holding GmbH und TO 

Holding 2 GmbH in der zweiten Jahreshälfte 

2018 in Aktien der publity AG investiert.
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28,5 % 
TO Holding 2 GmbH 

Geschäftsführer 
Thomas Olek

37,9 % 
Streubesitz

33,6 % 
TO-Holding GmbH 

Geschäftsführer 
Thomas Olek

WER UM SEINE STÄRKEN 
WEISS, RISKIERT NICHTS
Aktionärsstruktur

Stand: 31.12.2018
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31.12.2018 31.12.2017 01.01.2017

Langfristige Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte D.1 550 863 8.970
Sachanlagen D.2 7.841.920 5.166.636 5.477.959
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien D.3 17.000.000 0 0
Anteile an at Equity bewerteten Unternehmen D.4 1.690.057 0 0
Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.5 81.725.876 82.055.233 69.712.322
Latente Steueransprüche D.12 844.390 654.959 854.106

109.102.793 87.877.691 76.053.357

Kurzfristige Vermögenswerte
Forderungen aus Lieferungen und  
Leistungen und sonstige Forderungen

D.6 33.854.895 32.486.402 35.104.258

Ertragsteuerforderungen D.14 0 2.654.940 0
Sonstige finanzielle Vermögenswerte D.7 1.128.454 577.481 343.791
Sonstige Vermögenswerte D.8 296.219 202.729 205.886
Liquide Mittel D.9 27.952.918 9.534.376 9.998.619

63.232.486 45.455.928 45.652.555

Zur Veräußerung gehaltene  
langfristige Vermögenswerte

D.10 15.600.000 0 2.335.678

Aktiva gesamt 187.935.280 133.333.618 124.041.590

Konzern-Bilanz zum 31.12.2018 in EUR
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31.12.2018 31.12.2017 01.01.2017

Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital D.11 9.831.250 6.050.000 6.050.000
Kapitalrücklage D.11 70.036.275 33.378.176 33.378.176
Gewinnrücklagen D.11 15.399.118 4.806.742 21.746.742
Bilanzgewinn D.11 24.530.458 10.592.375 0
Den Aktionären des Mutterunternehmens  
zuzurechnendes Eigenkapital

119.797.100 54.827.293 61.174.918

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter D.11 0 311.211 214.577
119.797.100 55.138.505 61.389.495

Langfristige Verbindlichkeiten
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten D.13 45.014.787 55.598.780 36.424.597
Latente Steuerschulden D.12 2.678.326 460.590 0

47.693.113 56.059.370 36.424.597

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen D.15 400.000 400.000 0
Ertragsteuerschulden D.14 2.888.853 361.048 4.751.567
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen D.16 2.303.668 1.929.633 1.559.916
Finanzschulden 0 17.870.583 17.537.926
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten D.17 12.369.077 1.121.288 1.629.048
Sonstige Verbindlichkeiten D.18 2.483.467 453.190 749.040

20.445.066 22.135.744 26.227.498

Passiva gesamt 187.935.280 133.333.618 124.041.590
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Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung  
für den Zeitraum 01.01.–31.12.2018 in EUR

2018 2017

Umsatzerlöse E.1 37.217.061 29.249.231
Umsatzkosten E.1 -6.793.109 -3.625.528
Bruttoergebnis vom Umsatz 30.423.953 25.623.703

Sonstige betriebliche Erträge E.2 1.293.874 286.618
Wertminderungen auf Forderungen D.6 -142.842 -1.775.123
Personalkosten E.3 -2.023.822 -2.322.195
Sonstige betriebliche Aufwendungen E.4 -7.675.072 -9.916.926
Ergebnis aus der Bewertung von als  
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

E.5 8.939.857 0

Ergebnis vor Steuern und Zinsen 30.815.948 11.896.077

Finanzerträge E.6 8.454.217 9.464.193
Finanzaufwendungen E.7 -2.850.528 -2.498.139
Abschreibungen auf langfristige  
finanzielle Vermögenswerte

E.8 -2.962.499 -4.085.202

Sonstige Aufwendungen 0 1.047.665
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen D.4 -16.082 0
Ergebnis vor Steuern 33.441.055 15.824.594
Steuern vom Einkommen und Ertrag E.9 -8.825.842 -5.135.584

Konzernergebnis 24.615.213 10.689.010

Davon entfallen auf:
Aktionäre des Mutterunternehmens 24.530.458 10.592.375
Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter 84.755 96.634

31.12.2018 31.12.2017

Unverwässertes Ergebnis je Aktie E.9 3,26 1,75
Verwässertes Ergebnis je Aktie E.9 2,95 1,64



109

08  KONZERNABSCHLUSS08 KONZERNABSCHLUSS

2018 2017

Konzernergebnis 24.615.213 10.689.010
Sonstiges Ergebnis 0 0
Konzern-Gesamtergebnis 24.615.213 10.689.010

Davon entfallen auf:
Aktionäre des Mutterunternehmens 24.530.458 10.473.328
Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter 84.755 96.634

Konzern-Gesamtergebnisrechnung  
für den Zeitraum 31.01.–31.12.2018 in EUR
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2018 2017

Konzernergebnis 24.615.213 10.689.010 
 Abschreibungen auf Sachanlagen und  
immaterielle Vermögensgegenstände 

710.216 555.230 

 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des  
Finanzanlagevermögens 

(376.048) 0 

 Korrektur des passivischen Unterschiedsbetrags aus  
dem Erwerb von Tochterunternehmen 

(161.729) 0 

 Korrektur des Entkonsolidierungserfolgs aus dem  
Verkauf von Tochterunternehmen 

(626.698) 0 

 Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen 16.082 0 
 Ergebnis aus der Bewertung der als Finanzinvestition  
gehaltenen Immobilien zum beizulegenden Zeitwert 

(8.939.857) 0 

Erträge aus dem Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen (234.299) 0 
 Finanzerträge (2.668.180) (1.442.725)
 Finanzaufwendungen 839.077 723.910 
 Veränderungen bei Aktiva und Passiva

 (Zunahme)/Abnahme von Forderungen  
aus Lieferungen und Leistungen 

(5.469.641) 2.617.856 

 (Zunahme)/Abnahme von sonstige Vermögenswerten (550.521) 2.105.146
 (Abnahme)/Zunahme von Rückstellungen 0 400.000 
 (Abnahme)/Zunahme von Verbindlichkeiten  
aus Lieferungen und Leistungen 

396.134 369.717 

 (Abnahme)/Zunahme übriger Verbindlichkeiten 4.891.016 (803.610)
 (Abnahme)/Zunahme von Ertragsteuerforderungen  
und -schulden 

5.829.623 (7.045.459)

 (Abnahme)/Zunahme von latenten Steuern 1.983.610 659.737 
  Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge 717.993 (203.401)

Mittelzufluss/-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit 20.971.991 8.625.411 

→

Konzern-Kapitalflussrechnung  
für den Zeitraum 01.01.–31.12.2018 in EUR
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2018 2017

Einzahlung aus der Tilgung von Darlehensforderungen  
und Ausleihungen 

1.958.007 2.049.815 

Auszahlungen für den Erwerb von Darlehensforderungen 0 (12.950.000)
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (167.349) (235.810)
Einzahlung aus den Abgängen von Gegenständen des  
Sachanlagevermögens 

61.804 10 

Auszahlungen für den Erwerb von als Finanzinvestition  
gehaltenen Immobilien 

(22.525.180) 0 

Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des  
Finanzanlagevermögens 

510.688 0 

Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener  
Netto-Zahlungsmittel 

233.098 0 

Verkauf von Tochterunternehmen abzüglich  
veräußerter Netto-Zahlungsmittel 

(18.096.532) 0 

Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen (1.706.138) 0 

Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit (39.731.601) (11.135.985)

Einzahlungen aus der Begebung von  
Wandelschuldverschreibungen 

0 20.000.000 

Auszahlung für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen 0 (720.443)
Auszahlungen für den Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen (2.826.268) 0 
Auszahlung aus der Tilgung von Finanzierungsleasing (445.497) (293.226)
Dividendenzahlungen 0 (16.940.000)
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen 40.449.916 0 

Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 37.178.151 2.046.331 

Veränderung der liquiden Mittel 18.418.541 (464.243)
Liquide Mittel zu Beginn der Periode 9.534.376 9.998.619 

Liquide Mittel am Ende der Periode 27.952.917 9.534.376 

Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen,  
die im Mittelzufluss/-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit  
enthalten sind

Erhaltene Zinsen 205.408 37.602 
Gezahlte Zinsen 2.135.654 2.004.612 
Gezahlte Ertragsteuern 4.602.998 11.732.197 
Erhaltene Ertragsteuern 718.141 146.850 
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01.01.–31.12.2018 
In EUR

Gezeichnetes 
Kapital

Kapital- 
rücklage

Gewinn-
rücklagen Bilanz gewinn Gesamt

Nicht be-
herrschende 
Anteile

Summe 
 Eigen kapital

Stand am  
1. Januar 2018

6.050.000 33.378.176 15.399.118 0 54.827.293 311.211 55.138.505

Periodenergebnis 0 0 0 24.530.458 24.530.458 84.755 24.615.213
Gesamtergebnis 6.050.000 33.378.176 15.399.118 24.530.458 79.357.751 395.967 79.753.717
Kapitalerhöhungen 3.781.250 36.668.666 0 0 40.449.916 0 40.449.916
Effekte aus dem 
Rückkauf von 
Wandelschuld-
verschreibungen

0 -10.567 0 0 -10.567 0 -10.567

Verkauf von 
Tochter-
unternehmen

0 0 0 0 0 -395.967 -395.967

Stand am  
31. Dezember 2018

9.831.250 70.036.275 15.399.118 24.530.458 119.797.100 0 119.979.100

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
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01.01.–31.12.2017 
In EUR

Gezeichnetes 
Kapital

Kapital-
rücklage

Gewinn-
rücklagen Bilanz gewinn Gesamt

Nicht be-
herrschende 
Anteile

Summe 
Eigenkapital

Stand am   
1. Januar 2017

6.050.000 33.880.000 25.053.938 0 64.983.938 214.577 65.198.515

Änderungen Bilan-
zierungsmethode   
HGB/IFRS

0 -501.824 -3.307.196 0 -3.809.020 0 -3.809.020

Stand am 1. Januar 
2017 angepasst

6.050.000 33.378.176 21.746.742 0 61.174.918 214.577 61.389.495

Periodenergebnis 0 0 0 10.592.375 10.592.375 96.634 10.689.010
Gesamtergebnis 6.050.000 33.378.176 21.746.742 10.592.375 71.767.293 311.211 72.078.505
Dividenden-
ausschüttungen

0 0 -16.940.000 0 -16.940.000 0 -16.940.000

Stand am   
31. Dezember 2017

6.050.000 33.378.176 4.806.742 10.592.375 54.827.293 311.211 55.138.505
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A Allgemeine Informationen 

1 ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Die publity AG als Mutterunternehmen des Kon-

zerns hat ihren Sitz in Deutschland, Frankfurt am 

Main, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2–4. 

Die Gesellschaft ist unter HRB 113794 im Han-

delsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main 

eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalender-

jahr.

Das Unternehmen ist seit dem 1. März 2017 in 

Frankfurt am Main im Freiverkehr (Scale) notiert 

(vorher, seit April 2015, im Entry Standard). 

Die publity AG ist im Schwerpunkt ein am Markt 

etablierter Asset Manager für Gewerbeimmobi-

lien mit Fokus auf renditestarke Gewerbeobjekte 

in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am 

Main und München und praktiziert dabei einen 

Manage-to-Core-Ansatz. Im Rahmen ihrer Ge-

schäftstätigkeit kontrolliert die publity die gesamte 

Wertschöpfungskette und deckt dabei weite Teile 

dieser selbst ab. Grundlagen der Wertschöpfung 

sind ihrer Ansicht nach die langjährige Expertise 

im Immobilienbereich und dem Management von 

Forderungen und Sicherheiten aus notleidenden 

Krediten, das eigene Asset-Management, eine 

Vernetzung in der Bankenbranche sowie eine 

langjährige Erfahrung in der Entwicklung von 

Finanzprodukten.

Zusätzlich zum Asset-Management hat die publity 

AG Ende 2018 damit begonnen, über eine 100%ige 

Tochtergesellschaft, die publity Investor GmbH 

(bzw. deren Tochtergesellschaften), Immobilien 

zu erwerben, die von der publity AG wiederum 

im Rahmen eines Asset-Management-Mandats 

mit der publity Investor GmbH verwaltet werden. 

Im Rahmen dieses Immobiliengeschäfts sollen 

laufende Erträge aus der Vermietung mit einem 

anschließenden Abverkauf von Immobilien ver-

bunden werden.

Ferner ist die publity AG im Bereich der Struktu-

rierung und Verwaltung von Anlageprodukten für 

institutionelle und private Investoren, insbeson-

dere von geschlossenen Immobilienfonds, tätig. 

Dabei hat sie bislang drei geschlossene Immo-

bilienfonds in Form von „Publikums-Alternative 

Investment Fonds“ aufgelegt. Die publity Emis-

sionshaus GmbH fungiert als Komplementärin 

dieser Fonds. Verwaltet werden die Fonds von der 

publity Performance GmbH (KVG). 

Zudem ist die publity AG im Bereich der Non-Per-

forming Loans (NPLs) (also Kredite, die nicht mehr 

ordnungsgemäß bedient worden sind) tätig. 

Die publity beteiligt sich ferner im Rahmen von 

Dienstleistungsverträgen mit Dritten an Immobi-

lienobjekten, Immobilienportfolios sowie notlei-

denden Immobilienkrediten und übernimmt deren 

Asset-Management. Teilweise wird publity hierbei 

auch in geringem Maße als Co-Investor im Rah-

men von Joint-Venture-Transaktionen mit institu-

tionellen Investoren tätig. Werden im Rahmen von 

Veräußerungen der Immobilien Wertsteigerungen 

realisiert, partizipiert die publity an dem Erfolg.

Die publity erwirbt Kapital bei privaten und insti-

tutionellen Investoren für Immobilienfonds und 

ausschließlich bei institutionellen Investoren für 

Spezialfonds. Institutionelle Investoren finanzieren 

die Investments über die Joint Ventures, an denen 

die publity sich durch kleinere Co-Investments 

beteiligt.

Der Konzernabschluss wurde am 15. Mai 2019 

durch den Vorstand freigegeben.
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B Grundlagen der Rechnungslegung

1 GRUNDLAGEN DER ABSCHLUSSERSTELLUNG

Zum Erstkonsolidierungszeitpunkt am 1. Januar 

2017 übt die publity AG auf mehrere Tochter-

unternehmen einen beherrschenden Einfluss 

aus (siehe Kapitel C. „Konsolidierungskreis und 

-grundsätze“). Somit besteht für die publity AG 

grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines 

Konzernabschlusses nach § 290 HGB. Aufgrund 

der größenabhängigen Befreiungen des § 293 (1) 

Nr. 1 b) und c) HGB ist die Gesellschaft von der 

Aufstellung eines Konzernabschlusses befreit. 

Eine Notierung im Freiverkehr steht dem nicht 

entgegen. Die publity AG erstellt erstmals zum 

31. Dezember 2018 einen freiwilligen Konzernab-

schluss nach den International Financial Accoun-

ting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen 

Union (EU) anzuwenden sind. Als Vergleichszeit-

raum dient das Geschäftsjahr 2017.

Nach IFRS 1.7 sind für die IFRS-Eröffnungsbilanz 

zum 1. Januar 2017 (Übergangszeitpunkt) und 

für alle im ersten IFRS-Abschluss dargestell-

ten Perioden einheitliche Bilanzierungs- und 

 Bewertungsmethoden anzuwenden. Alle zum  

31. Dezember 2018 gültigen IFRS waren Grund-

lage für die Ermittlung der Konzernabschluss-

zahlen.

Da die publity AG bisher keinen Konzernab-

schluss aufgestellt hat, entfallen die nach IFRS 1 

vorgesehenen Überleitungsrechnungen für das 

Eigenkapital bzw. für das Gesamtergebnis. Er-

leichterungswahlrechte des IFRS 1 in Bezug auf 

die retrospektive Anwendung von Vorschriften der 

IFRS wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Konzernabschluss umfasst den Abschluss 

der publity AG und ihrer Tochterunternehmen 

zum 31. Dezember eines jeden Geschäftsjah-

res. Die Abschlüsse der Tochterunternehmen 

werden unter Anwendung einheitlicher Bi-

lanzierungs- und Bewertungsmethoden zum 

gleichen Bilanzstichtag aufgestellt wie der 

Abschluss des Mutterunternehmens. Für die 

Konzern-Gesamtergebnisrechnung wurde das 

Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Konzernabschluss wird in Euro, der funk-

tionalen Währung des Konzerns, aufgestellt.

2 VERPFLICHTEND ANZUWENDENDE  

RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN

Alle für das Geschäftsjahr 2018 verpflichtend 

anzuwendenden International Financial Repor-

ting Standards (IFRS), International Accounting 

Standards (IAS) und Auslegungen des IFRS 

Interpretations Committee (IFRS IC) wurden 

berücksichtigt. Da der Konzernabschluss der 

publity AG erstmals aufgestellt wurde, wurden 

alle im Jahr 2018 verpflichtend anzuwenden-

den Standards einheitlich ab dem 1. Januar 

2017 (Umstellungszeitpunkt) angewandt. 

Hierbei wurden einzelne Standards, deren 

Anwendung im Jahr 2017 lediglich freiwillig 

war, bereits in diesem Jahr angewandt. Dies 

dient insbesondere der Vergleichbarkeit beider 

Jahre. Im Einzelnen betrifft dies:
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3 NOCH NICHT VERPFLICHTEND  

ANZUWENDENDE RECHNUNGSLEGUNGS-

VORSCHRIFTEN

Weitere Standards und Interpretationen wurden 

vom IASB verabschiedet, die jedoch voraus-

sichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf den 

Konzernabschluss haben werden. Auf eine 

Auflistung und Beschreibung dieser Standards 

und Interpretationen wird deshalb verzichtet. 

Eine frühzeitige Anwendung der nicht genann-

ten Standards und Interpretationen ist nicht 

geplant.

Standard bzw.  
Interpretationen

Inhalt der Standards  
bzw. Interpretationen Verpflichtend anzuwenden für

IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden Geschäftsjahre, die am oder    
nach dem 1. Januar 2018 beginnen

IFRS 9 Finanzinstrumente Geschäftsjahre, die am oder  
nach dem 1. Januar 2018 beginnen

IFRS 16 Leasing Geschäftsjahre, die am oder  
nach dem 1. Januar 2019 beginnen

Ergänzung von IAS 40 Änderung; Übertragung in den und  
aus dem Bestand der als Finanz-
investitionen gehaltenen Immobilien

Geschäftsjahre, die am oder  
nach dem 1. Januar 2018 beginnen

Ergänzung von IFRS 2 Änderung; Einstufung und Bewertung 
anteilsbasierter Vergütungen

Geschäftsjahre, die am oder  
nach dem 1. Januar 2018 beginnen

Ergänzung von IFRS 4 Änderung; Anwendung von IFRS 9 
gemeinsam mit IFRS 4 Versicherungs-
geschäfte

Geschäftsjahre, die am oder  
nach dem 1. Januar 2018 beginnen  
(Übergangsvorschriften bis 2021  
i. Z. m. IFRS 17)

Jährliche Verbesserung 
(Zyklus 2014–2016)

IAS 28: Anteile an assoziierten  
Unternehmen und Gemeinschafts - 
unter nehmen

Geschäftsjahre, die am oder  
nach dem 1. Januar 2018 beginnen

Jährliche Verbesserung 
(Zyklus 2014–2016)

IFRS 1: erstmalige Anwendung IFRS, 
Streichung befristeter Ausnahmen   
für Erstanwender

Geschäftsjahre, die am oder  
nach dem 1. Januar 2018 beginnen
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4 BILANZIERUNGS- UND  

BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bemessung des beizulegenden Zeitwertes

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der in 

einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen 

Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für 

den Verkauf eines Vermögenswertes einge-

nommen bzw. für die Übertragung einer Schuld 

gezahlt würde. Bei der Bemessung des beizu-

legenden Zeitwerts wird davon ausgegangen, 

dass der Geschäftsvorfall, in dessen Rahmen 

der Verkauf des Vermögenswerts oder die Über-

tragung der Schuld erfolgt, entweder auf:

• dem Hauptmarkt für den Vermögenswert 

bzw. die Schuld oder

• dem vorteilhaftesten Markt für den Ver-

mögenswert bzw. die Schuld, sofern kein 

Hauptmarkt vorhanden ist, erfolgt.

Der Konzern muss Zugang zum Hauptmarkt 

oder zum vorteilhaftesten Markt haben. Der bei-

zulegende Zeitwert eines Vermögenswerts oder 

einer Schuld bemisst sich anhand der Annah-

men, die Marktteilnehmer bei der Preisbildung 

für den Vermögenswert bzw. die Schuld zugrun-

de legen würden. Hierbei wird davon ausgegan-

gen, dass die Marktteilnehmer in ihrem besten 

wirtschaftlichen Interesse handeln.

Der Konzern wendet Bewertungstechniken 

an, die unter den jeweiligen Umständen sach-

gerecht sind und für die ausreichend Daten zur 

Bemessung des beizulegenden Zeitwerts zur 

Verfügung stehen. Dabei ist die Verwendung 

 beobachtbarer Inputfaktoren möglichst hoch 

und die Verwendung nicht beobachtbarer Input-

faktoren möglichst gering zu halten.

Alle Vermögenswerte und Schulden, für die der 

beizulegende Zeitwert bestimmt oder im Ab-

schluss ausgewiesen wird, werden in die nach-

folgend beschriebene Fair-Value-Hierarchie 

eingeordnet, basierend auf dem Inputparameter 

der niedrigsten Stufe, der für die Bewertung 

zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesent-

lich ist:

Stufe 1: In aktiven Märkten für identische Ver-

mögenswerte oder Schulden notierte (nicht 

berichtigte) Preise.

Stufe 2: Bewertungsverfahren, bei denen In-

putparameter der niedrigsten Stufe, die für die 

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ins-

gesamt wesentlich sind, auf dem Markt direkt 

oder indirekt beobachtbar sind.

Stufe 3: Bewertungsverfahren, bei denen 

Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für 

die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert 

insgesamt wesentlich sind, auf dem Markt nicht 

beobachtbar sind.

Bei Vermögenswerten und Schulden, die auf 

wiederkehrender Basis im Abschluss erfasst 

werden, bestimmt der Konzern, ob Umgrup-

pierungen zwischen den Stufen der Hierarchie 

stattgefunden haben, indem er am Ende der 

Berichtsperiode die Klassifizierung (basierend 

auf dem Inputparameter der niedrigsten Stufe, 

der für die Bewertung zum beizulegenden Zeit-

wert insgesamt wesentlich ist) überprüft.

Klassifizierung in kurz- und langfristig

Der Konzern gliedert seine Vermögenswerte 

und Schulden in der Bilanz in kurz- und lang-

fristige Vermögenswerte bzw. Schulden. Ein 

Vermögenswert ist als kurzfristig einzustufen, 

wenn: 
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•  die Realisierung des Vermögenswertes in-

nerhalb des normalen Geschäftszyklus er-

wartet wird oder der Vermögenswert zum 

Verkauf oder Verbrauch innerhalb dieses 

Zeitraums gehalten wird oder

• die Realisierung des Vermögenswerts 

innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ab-

schlussstichtag erwartet wird oder

• es sich um Zahlungsmittel oder Zahlungs-

mitteläquivalente handelt, es sei denn, der 

Tausch oder die Nutzung des Vermögens-

wertes zur Erfüllung einer Verpflichtung 

ist für einen Zeitraum von mindestens 

zwölf Monaten nach dem Abschluss ein-

geschränkt.

Alle anderen Vermögenswerte werden als lang-

fristig eingestuft.

Eine Schuld ist als kurzfristig einzustufen, 

wenn:

• die Erfüllung der Schuld innerhalb des nor-

malen Geschäftszyklus erwartet wird,

• die Erfüllung der Schuld innerhalb von 

zwölf Monaten nach dem Abschlussstich-

tag erwartet wird oder

• das Unternehmen kein uneingeschränktes 

Recht zur Verschiebung der Erfüllung der 

Schuld um mindestens zwölf Monate nach 

dem Abschlussstichtag hat (z. B. bei einem 

Verstoß gegen Kreditbedingungen). 

Alle anderen Schulden werden als langfristig 

eingestuft.

Latente Steueransprüche und Schulden werden 

als langfristige Vermögenswerte bzw. Schulden 

eingestuft.

Erwerb von Vermögenswerten und 

 Unternehmenszusammenschlüsse

Bei Übernahme der Kontrolle eines Tochterun-

ternehmens oder dem Erwerb von Vermögens-

werten ist zu beurteilen, ob diese Transaktionen 

als Unternehmenszusammenschluss nach IFRS 3  

oder als Erwerb einer Gruppe von Vermögens-

werten bzw. Nettovermögen (Sachgesamtheit) zu 

klassifizieren sind. Wenn neben den Vermögens-

werten und Schulden auch ein Geschäftsbetrieb 

im Sinne einer integrierten Gruppe von Tätigkei-

ten übernommen wird, liegt ein Unternehmens-

zusammenschluss vor, der nach IFRS 3 bilanziell 

abzubilden ist. Als eine integrierte Gruppe von 

Tätigkeiten werden beispielsweise die Ge-

schäftsprozesse aus den Bereichen Property 

Management, Debitorenmanagement und das 

Rechnungswesen betrachtet. Darüber hinaus 

ist z. B. auch die Tatsache, dass Personal in der 

erworbenen Immobiliengesellschaft angestellt 

ist, ein Indiz dafür, dass ein Geschäftsbetrieb 

übernommen wurde.

Wertminderungen von nicht   

finanziellen Vermögenswerten

Der Konzern ermittelt an jedem Abschluss-

stichtag, ob Anhaltspunkte für eine Wert-

minderung nicht finanzieller Vermögenswerte 

vorliegen. Liegen solche Anhaltspunkte vor 

oder ist eine jährliche Überprüfung eines Ver-

mögenswerts auf Werthaltigkeit erforderlich, 

so nimmt er eine Schätzung des erzielbaren 

Betrags des jeweiligen Vermögenswerts vor. 

Der erzielbare Betrag eines Vermögenswerts ist 

der höhere der beiden Beträge aus beizulegen-

dem Zeitwert eines Vermögenswerts oder einer 

zahlungsmittelgenerierenden Einheit abzüglich 

Veräußerungskosten und dem  Nutzungswert. 

Der erzielbare Betrag ist für jeden einzelnen 
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Vermögenswert zu bestimmen, es sei denn, ein 

Vermögenswert erzeugt keine Mittelzuflüsse, 

die weitestgehend unabhängig von denen ande-

rer Vermögenswerte oder anderer Gruppen von 

Vermögenswerten sind. Übersteigt der Buchwert 

eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittel-

generierenden Einheit den jeweils erzielbaren Be-

trag, so ist der Vermögenswert wertgemindert und 

wird auf seinen erzielbaren Betrag abgeschrieben.

Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung wird in Übereinstim-

mung mit den Vorgaben des IAS 7 erstellt. Die 

Kapitalflussrechnung ist in die drei Bereiche be-

triebliche Tätigkeit sowie Investitions- und Finan-

zierungstätigkeit unterteilt. Im Fall von gemisch-

ten Geschäftsvorfällen wird, soweit erforderlich, 

eine Zuordnung zu mehreren Tätigkeitsbereichen 

vorgenommen. Die Darstellung des Mittelzuflus-

ses bzw. Mittelabflusses aus der betrieblichen 

Tätigkeit erfolgt nach der indirekten Methode. Der 

Zahlungsmittelfonds ist definiert als Saldo der 

liquiden Mittel zum Bilanzstichtag. 

5 WESENTLICHE ERMESSENSENTSCHEI-

DUNGEN, SCHÄTZUNGEN UND ANNAHMEN

Der Vorstand trifft im Rahmen der Aufstellung des 

Konzernabschlusses Ermessensentscheidungen, 

Schätzungen und Annahmen, die sich auf die Höhe 

ausgewiesener Erträge, Aufwendungen, Ver-

mögenswerte, Schulden und jeweils zugehörige 

Angaben auswirken. Durch die mit diesen Annah-

men und Schätzungen verbundene Unsicherheit 

könnten die tatsächlichen Ergebnisse in zukünf-

tigen Perioden zu erheblichen Anpassungen des 

Buchwerts der betroffenen Vermögenswerte und 

Schulden führen. Annahmen und Schätzungen 

werden fortlaufend überprüft und basieren auf 

Erfahrungswerten und weiteren Faktoren, ein-

schließlich Erwartungen hinsichtlich zukünftiger 

Ereignisse, die unter gegebenen Umständen ver-

nünftig erscheinen.

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden hat der Konzern folgende 

Schätzungen vorgenommen, die die Beträge im 

Konzernabschluss wesentlich beeinflussen:

• Marktwerte der Investment Properties 

basieren auf den Ergebnissen der zu diesem 

Zweck beauftragten unabhängigen Sachver-

ständigen. Die Grundlage dieser Bewertung 

stellen die abgezinsten künftigen Einnah-

meüberschüsse dar, die nach dem Ertrags-

wertverfahren ermittelt werden. Für Zwecke 

der Bewertung müssen durch die Gutachter 

Faktoren wie zukünftige Mieterträge, Leer-

stände, Instandhaltungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen und anzuwendende 

Lie genschaftszinssätze geschätzt werden, die 

unmittelbaren Einfluss auf den beizulegenden 

Zeitwert der Renditeliegenschaften haben.

• Schätzungen prägen auch die Ermittlung 

der Wertminderungen von finanziellen Ver-

mögenswerten. In diesem Zusammenhang 

müssen die Ausfallrisiken für finanzielle 

Vermögenswerte beurteilt und die jeweiligen 

erwarteten Kreditverluste geschätzt werden. 

Insbesondere die zukünftigen Zahlungsströ-

me, die der Bemessung der Wertminderun-

gen von Portfolios mit Kreditforderungen, die 

bei Erwerb in ihrer Bonität beeinträchtigt sind, 

basieren auf Schätzungen des Managements.

• Latente Steuern: Der Vorstand trifft auf Basis 

der derzeitigen Planung Entscheidungen, 

inwieweit künftige Verlustvorträge nutzbar 

sind. Entscheidungsgrundlage sind somit 

erwartete steuerliche Gewinne der jeweili-

gen Gesellschaft, die weitgehend mit dem 
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beizulegenden Zeitwert der Immobilien der 

jeweiligen Gesellschaft korreliert sind.

• Bei den Rückstellungen sind verschiedene 

Annahmen in Bezug auf die Eintrittswahr-

scheinlichkeiten und die Höhe der Inan-

spruchnahme zu treffen. Dabei wurden alle 

zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung bekann-

ten Informationen berücksichtigt.

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden hat der Vorstand folgende 

Ermessensentscheidungen getroffen, die die 

Beträge im Konzernabschluss wesentlich be-

einflussen:

• In Bezug auf die durch den Konzern gehal-

tenen Immobilien hat der Vorstand zu jedem 

Stichtag zu entscheiden, ob diese langfristig 

zur Vermietung bzw. zu Wertsteigerungszwe-

cken oder zur Veräußerung gehalten werden 

sollen. In Abhängigkeit von dieser Entschei-

dung werden die Immobilien entweder unter 

den Anlageimmobilien, den Vorräten oder den 

zur Veräußerung bestimmten langfristigen 

Vermögenswerten ausgewiesen. Diese Ent-

scheidung ist in hohem Maße ermessensbe-

haftet, da Gelegenheiten zu einer besonders 

vorteilhaften Veräußerung von grundsätzlich 

langfristig zur Vermietung bzw. zu Wert-

steigerungszwecken gehaltenen Immobilien 

nicht vorhersehbar sind.

• Beim Zugang von Tochtergesellschaften ist 

zu entscheiden, ob hiermit der Erwerb eines 

Geschäftsbetriebs einhergeht. Wenn neben 

den Vermögenswerten und Schulden auch ein 

Geschäftsbetrieb (integrierte Gruppe von Tä-

tigkeiten) übernommen wird, liegt ein Unter-

nehmenszusammenschluss vor. Als eine inte-

grierte Gruppe von Tätigkeiten werden z. B. 

die Geschäftsprozesse Asset und Property 

Management, Forderungsmanagement sowie 

das Rechnungswesen betrachtet. Darüber 

hinaus ist ein wesentliches Indiz dafür, dass 

ein Geschäftsbetrieb übernommen wird, ob 

auch Personal in der erworbenen Gesell-

schaft angestellt ist.

• Bei dem Erstansatz von Finanzinstrumenten 

ist zu entscheiden, welcher Bewertungskate-

gorie sie zuzuordnen sind.

• Die Beurteilung der Geschäftsmodelle des 

Unternehmens zur Steuerung finanzieller 

Vermögenswerte unterliegt dem Ermes-

sen des Managements. Insbesondere sind 

folgende Ermessensentscheidungen hervor-

zuheben: 

— Der Transaktionspreis der erworbenen 

Portfolios von Kreditforderungen mit beein-

trächtigter Bonität (POCI) wird als bester 

Beleg für den beizulegenden Zeitwert ein-

geschätzt. 

— Bei erworbenen Portfolios von Kreditfor-

derungen mit beeinträchtigter Bonität (POCI) 

liegt ein wesentliches Ermessen des Vor-

standes in der Einschätzung der Höhe der zu 

erwartenden Zahlungsmittelzuflüsse sowie 

hinsichtlich des Zeitpunktes des Zuflusses. 

— Die Kategorisierung erworbener Portfolios 

von Kreditforderungen mit beeinträchtigter 

Bonität (POCI) erfolgt als Bewertung zu fort-

geführten Anschaffungskosten. Erworbene 

Portfolios von Kreditforderungen mit beein-

trächtigter Bonität werden ausschließlich 

dem Geschäftsmodell „Halten“ zugeordnet. 

Diese Entscheidung ist in hohem Maße 

ermessensbehaftet, da möglicherweise zu-

künftig Gelegenheiten zu einer besonders 

vorteilhaften Veräußerung auftreten können, 

so dass ein vorzeitiger Verkauf nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden kann.
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C Konsolidierungskreis und -grundsätze

1 KONSOLIDIERUNGSGRUNDSÄTZE

Tochterunternehmen sind alle Unternehmen, 

die von der publity AG beherrscht werden. Der 

Konzern beherrscht ein Unternehmen, wenn er 

schwankenden Renditen ausgesetzt ist oder ein 

Recht auf diese hat und die Fähigkeit besitzt, 

diese Renditen mittels seines Einflusses über 

das Unternehmen zu beeinflussen. Regelmä-

ßig ist die Beherrschung von einem Stimm-

rechtsanteil von mehr als 50 % begleitet. Bei 

der Beurteilung, ob Kontrolle vorliegt, werden 

Existenz und Auswirkung potenzieller Stimm-

rechte berücksichtigt, die aktuell ausübbar 

oder umwandelbar sind.

Tochterunternehmen werden von dem Zeit-

punkt an voll konsolidiert, an dem die Beherr-

schung auf das Mutterunternehmen überge-

gangen ist. Sie werden entkonsolidiert, wenn 

die Beherrschung endet. Alle Tochterunterneh-

men werden in den Konzernabschluss einbezo-

gen (vgl. Konsolidierungskreis). 

Bei Unternehmenserwerben wird beurteilt (vgl. 

Wesentliche Ermessensentscheidungen, Schät-

zungen und Annahmen), ob ein Unternehmens-

zusammenschluss nach IFRS 3 oder lediglich 

ein Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten 

und Schulden als Sachgesamtheit ohne Unter-

nehmensqualität vorliegt.

Unternehmenserwerbe im Sinne des IFRS 3 

werden unter Anwendung der Erwerbsmethode 

bilanziert. Danach werden die Anschaffungs-

kosten auf die erworbenen, einzeln identi-

fizierbaren Vermögenswerte, Schulden und 

Eventual schulden entsprechend ihren beizu-

legenden Zeitwerten zum Erwerbszeitpunkt 

verteilt. Ein verbleibender aktiver Unterschieds-

betrag wird als Geschäfts- oder Firmenwert an-

gesetzt, ein passiver Unterschiedsbetrag wird 

erfolgswirksam vereinnahmt. Anschaffungsne-

benkosten werden aufwandswirksam erfasst.

Anteile am Nettovermögen von Tochterunter-

nehmen, die nicht der publity AG zuzurechnen 

sind, werden als Anteile der nicht beherrschen-

den Anteilseigner separat im Eigenkapital 

ausgewiesen. Bei der Berechnung des auf die 

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 

entfallenden Konzernergebnisses werden auch 

erfolgswirksame Konsolidierungsbuchungen 

berücksichtigt. Anteile nicht beherrschender 

Gesellschafter an Personengesellschaften wer-

den als separater Posten in den Verbindlichkei-

ten ausgewiesen.

Der Erwerb von Immobilienobjektgesellschaf-

ten, die keinen Geschäftsbetrieb im Sinne 

des IFRS 3 darstellen, wird als unmittelbarer 

Ankauf einer Sachgesamtheit – insbesondere 

von Immo bilien –  abgebildet. Hierbei werden 

die Anschaffungskosten den einzeln identi-

fizierbaren Vermögenswerten und Schulden 

auf Basis ihrer beizulegenden Zeitwerte 

zugeordnet. Der Erwerb von reinen Objekt-

gesellschaften führt daher nicht zu einem 

aktiven oder passiven Unterschiedsbetrag aus 

der Kapitalkonsolidierung. Der Verkauf von 

Immobilienobjektgesellschaften wird ent-

sprechend als Verkauf einer Sachgesamtheit – 

insbesondere  von Immobilien –  abgebildet.
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Konzerninterne Forderungen, Verbindlich-

keiten und Ergebnisse werden im Rahmen der 

Schulden- bzw. der Aufwands- und Ertragskon-

solidierung für Zwecke des Konzernabschlus-

ses eliminiert. Durch konzerninterne Über-

tragungen von Vermögenswerten entstandene 

Aufwendungen und Erträge werden ebenfalls 

eliminiert.

Der Erwerb von Anteilen an Unternehmen, der 

zu einer Beteiligung von weniger als 50 % führt, 

wird entsprechend der Equity-Methode bilan-

ziert, sofern ein maßgeblicher Einfluss auf das 

Beteiligungsunternehmen ausgeübt werden 

kann. Investitionen in Anteile von weniger als 

20 % werden gemäß IFRS 9 abgebildet.

Die publity AG hielt bis zum Jahresende 2018 

jeweils 49 % der Stimmrechte an zwei Luxem-

burger Holding-Gesellschaften. Die Gesell-

schaften wurden ausschließlich über Darlehen 

der publity AG finanziert. Zudem  erbrachte die 

publity AG nahezu alle geschäftsrelevanten 

Dienstleistungen für diese Gesellschaften, so 

dass diese Gesellschaften bis zu ihrer Veräuße-

rung als Zweckgesellschaften voll konsolidiert 

wurden. Hierbei wurde berücksichtigt, dass die 

wesentlichen variablen Rückflüsse aus Sicht 

des Managements in der Rückzahlung der Dar-

lehen sowie der Vergütungen für die vorgenom-

menen Dienstleistungen gesehen wurden.

2 KONSOLIDIERUNGSKREIS

Der Konsolidierungskreis umfasst einschließ-

lich des Mutterunternehmens fünf Unterneh-

men, die voll konsolidiert werden. Der Konsoli-

dierungskreis hat sich wie folgt entwickelt:

Anzahl 2018 2017

Stand 01.01. 8 8
Zugänge 1 0
Abgänge 4 0
Stand 31.12. 5 8

Voll konsolidierte Unternehmen

Nr. Gesellschaft Sitz
Anteil 
in %

Gehalten 
von Nr. Tätigkeit

1. publity AG Frankfurt  
am Main

Asset-Management und 
Bestandshaltung

2. publity Investor GmbH Leipzig 100 % 1 Bestandshaltung
3. Großmarkt Leipzig GmbH Leipzig 100 % 2 Bestandshaltung
4. publity Emissionshaus GmbH Leipzig 100 % 1 Bestandshaltung
5. publity Performance GmbH Leipzig 100 % 1 Bestandshaltung

Der Konsolidierungskreis per 31. Dezember 2018 stellt sich wie folgt dar:
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Ein assoziiertes Unternehmen ist ein Unterneh-

men, bei dem der Konzern über maßgeblichen 

Einfluss verfügt. Maßgeblicher Einfluss ist die 

Möglichkeit, an den finanz- und geschäftspoliti-

schen Entscheidungen des Beteiligungsunter-

nehmens mitzuwirken, nicht aber die Beherr-

schung oder die gemeinschaftliche Führung der 

Entscheidungsprozesse.

Hält ein Anteilseigner an einem anderen Unter-

nehmen direkt oder indirekt 20 % oder mehr der 

Stimmrechte, wird ein maßgeblicher Einfluss 

vermutet. Entscheidend für die Begründung des 

maßgeblichen Einflusses ist, dass der Anteils-

eigner tatsächlich maßgeblichen Einfluss aus-

üben kann. Nach IAS 28.6 kann insbesondere 

auch bei einem Stimmrechtsanteil kleiner 20 % 

auf maßgeblichen Einfluss geschlossen werden, 

wenn eines oder mehrere der folgenden Indizi-

en vorliegen:

• Der Anteilseigner hat eine Organvertretung  

in der Geschäftsführung oder im  

Aufsichtsrat. 

• Der Anteilseigner kann maßgeblich an der  

Geschäfts- einschließlich Dividenden politik 

mitwirken. 

• Der Austausch von Führungspersonal  

zwischen dem eigenen und dem asso-

ziierten Unternehmen ist möglich.  

• Wesentliche Geschäftsvorfälle bzw. der 

wesentliche Umfang der Geschäfts-

beziehungen finden zwischen dem eigenen 

und dem assoziierten Unternehmen statt.

• Das eigene Unternehmen stellt bedeutende 

 technische Informationen an das asso-

ziierte Unternehmen bereit.

Die Überlegungen zur Assoziierungsvermutung 

sind mit denen zur Prüfung eines Beherr-

schungsverhältnisses vergleichbar.

Die Anteile des Konzerns an einem assoziierten 

Unternehmen werden nach der Equity-Methode 

bilanziert. Die Anteile werden bei der erstma-

ligen Erfassung zu Anschaffungskosten ange-

setzt und unter Finanzanlagen ausgewiesen. In 

Folgeperioden werden Änderungen des Anteils 

des Konzerns am Nettovermögen erfasst. Der 

GuV-Ausweis erfolgt innerhalb des Finanzbe-

reiches als Ergebnis aus Equity-Beteiligungen. 

Der Konzern prüft zudem an jedem Bilanzstich-

tag, ob objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass ein Anteil wertgemindert sein könnte.



127

KONZERNANHANG 

3 ÄNDERUNGEN DES KONSOLIDIERUNGS-

KREISES IN DER BERICHTSPERIODE

3.1 Veräußerungen in der Berichtsperiode

Mit Kaufvertrag vom 27. Dezember 2018 hat die  

publity Investor GmbH ihre gesamten Anteile in 

Höhe von 49 % an der publity Real Estate Opport-

unity Services II Sàrl, Luxemburg, (PREOS II) 

zu einem Veräußerungspreis von 1 EUR an die 

German Assets Management (G.P.) Limited ver-

äußert. Die PREOS II wiederum hält 100 % der 

Anteile an der German Loans 2015 Sàrl, Luxem-

burg. Mit Kaufvertrag vom 30. November 2018 hat 

die German Loans 2015 Sàrl ihre wesentlichen 

Vermögenswerte an die publity Investor GmbH 

veräußert. Dieser Verkauf stellt eine konzern-

interne Transaktion dar, so dass es hieraus zu 

keiner Veränderung der konsolidierten Ver-

mögenswerte kam. Mit der Veräußerung der 

Anteile an der PREOS II sind auch die Anteile an 

der German Loans 2015 Sàrl abgegangen. Beide 

Gesellschaften wurden im Konzernabschluss der 

publity AG bis zum Zeitpunkt des Anteilsverkaufs 

voll konsolidiert. Der Veräußerungspreis wurde in 

Form von Zahlungsmitteln beglichen. 

Weiterhin hat die publity Investor GmbH mit 

Kaufvertrag vom 27. Dezember 2018 ihre gesam-

ten Anteile in Höhe von 49 % an der publity Real 

Estate Opportunity Services III Sàrl, Luxemburg, 

(PREOS III) zu einem Veräußerungspreis von 1 EUR 

an die German Assets Management (G.P.) Limited 

veräußert. Die PREOS III wiederum hält 100 % der 

Anteile an der Real Estate Loans 2016 Sàrl, Lu-

xemburg. Mit Kaufvertrag vom 30. November 2018 

hat die Real Estate Loans 2016 Sàrl ihre wesent-

lichen Vermögenswerte an die publity Investor 

GmbH veräußert. Dieser Verkauf stellt eine kon-

zerninterne Transaktion dar, so dass es hieraus 

zu keiner Veränderung der konsolidierten Vermö-

genswerte kam. Mit der Veräußerung der Anteile 

an der PREOS III sind auch die Anteile an der 

Real Estate Loans 2016 Sàrl abgegangen. Beide 

Gesellschaften wurden im Konzernabschluss der 

publity AG bis zum Zeitpunkt des Anteilsverkaufs 

voll konsolidiert. Der Veräußerungspreis wurde in 

Form von Zahlungsmitteln beglichen. Die im Zuge 

des Verkaufs und der damit einhergehenden Ent-

konsolidierung abgegangenen Vermögenswerte 

und Schulden setzen sich wie folgt zusammen: 

 In EUR

publity Real Estate 
Opportunity  

Services II Sàrl

publity Real Estate 
Opportunity  

Services III Sàrl
German Loans  

2015 Sàrl
Real Estate Loans 

2016 Sàrl

Kurzfristige Vermögens-
gegenstände

386.893 874 4.355.094 17.679.542

Davon liquide Mittel 263.352 874 245.211 17.587.097

Kurzfristige Schulden 3.278.888 491.806 279.935 18.377.289
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Im Zuge der Entkonsolidierungen dieser Gesell-

schaften haben sich die im Konzernabschluss 

der publity AG ausgewiesenen Minderheiten am 

Eigenkapital um 395.967 EUR reduziert. Das 

Ergebnis aus der Entkonsolidierung, das in der 

Konzerngewinn- und Verlustrechnung in den 

sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst wird, 

beläuft sich auf 516.343 EUR. 

3.2 Unternehmenserwerbe in der  

Berichtsperiode

Mit notariellem Geschäftsanteilskauf- und 

-abtretungsvertrag vom 18. Dezember 2018 

hat die publity Investor GmbH 100 % der Ge-

schäftsanteile an der Großmarkt Leipzig GmbH 

zu einem Kaufpreis von 50.000 EUR erworben. 

Die Großmarkt Leipzig GmbH hat ihren Sitz in 

Leipzig. Gegenstand des Unternehmens ist der 

Betrieb und die Unterhaltung des Großmarktes 

Leipzig als Frischezentrum für den Verkauf von 

Obst, Gemüse, Blumen, Fisch, Fleisch, Wild, 

Geflügel, Weißwaren und anderen Frischwaren 

an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbli-

che Verbraucher, Großabnehmer und sonstige 

Dienstleister. 

Die Großmarkt Leipzig GmbH wurde im Kon-

zernabschluss der publity AG gemäß den 

Vorgaben des IFRS 3 für Unternehmens-

zusammenschlüsse voll konsolidiert, da ein 

Geschäftsbetrieb und die damit zusammenhän-

genden Geschäftsprozesse erworben wurden. 

Die Erstkonsolidierung der Großmarkt Leipzig 

GmbH erfolgte zum 31. Dezember 2018. 

Für den Erwerb aller Anteile an der Großmarkt 

Leipzig GmbH ist eine übertragene Gegen-

leistung in Höhe von 50.000 EUR angefallen 

(Anschaffungskosten). Diese wurde im Ge-

schäftsjahr 2018 in voller Höhe mittels Bank-

überweisung beglichen. Wesentliche Transak-

tionskosten sind nicht angefallen. 

Die beizulegenden Zeitwerte der identifizierten 

Vermögenswerte und Schulden der Großmarkt 

Leipzig GmbH stellen sich zum Erwerbszeit-

punkt wie folgt dar: 

Der Bruttobetrag der erworbenen Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen betrug zum 

Erstkonsolidierungszeitpunkt 103.580 EUR.  

Darauf wurden keine Wertberichtigungen er-

fasst, so dass sich der beizulegende Zeitwert 

der Forderungen aus Lieferungen und Leistun-

gen zum Bilanzstichtag auf 103.580 EUR beläuft. 

Der Bruttobetrag der erworbenen sonstigen 

Vermögenswerte betrug zum Erstkonsoli-

dierungszeitpunkt 217.483 EUR. Darauf sind 

keine Wertberichtigungen erfasst worden, so 

dass sich der beizulegende Zeitwert der sons-

tigen Vermögenswerte zum Bilanzstichtag auf 

217.483 EUR beläuft. 

Sonstige langfristige Vermögenswerte 12.187 EUR
Kurzfristige Vermögenswerte 318.663 EUR
Zahlungsmittel 283.098 EUR
Übernommenes Vermögen 613.949 EUR
Latente Steuern 44.695 EUR
Kurzfristige Schulden 357.525 EUR
Übernommene Schulden 402.220 EUR
Nettovermögen (100 %) 211.729 EUR
Passiver Unterschiedsbetrag 161.729 EUR
Anschaffungskosten 50.000 EUR
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Innerhalb der kurzfristigen Schulden wurden 

keine stillen Lasten identifiziert. Zudem wurden 

keine Eventualverbindlichkeiten im Sinne des 

IAS 37, die gemäß IFRS 3.22 im Zeitpunkt der 

Erstkonsolidierung als Schulden zu berücksich-

tigen wären, identifiziert.

Da sich aus der Verrechnung der übertragenen 

Gegenleistung (Anschaffungskosten) mit dem 

Nettovermögen der erworbenen Gesellschaft 

ein passiver Unterschiedsbetrag ergeben hat, 

wurden die Wertansätze der übernommenen 

Vermögenswerte und Schulden sowie die ermit-

telte übertragene Gegenleistung einer erneu-

ten kritischen Überprüfung unterzogen. Der 

nach kritischer Überprüfung ermittelte passive 

Unterschiedsbetrag in Höhe von 161.729 EUR 

wurde als Einmaleffekt sofort erfolgswirksam 

in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

unter dem Posten „Sonstige betriebliche Er-

träge“ erfasst. Der passive Unterschiedsbetrag 

ist vorrangig darauf zurückzuführen, dass der 

bestehende Betreibervertrag über den Betrieb 

des Großmarkts zum 31. Dezember 2018 endete 

und ihm somit im Zuge der Kaufpreisallokation 

kein positiver Marktwert beigemessen werden 

konnte.

Wäre die Großmarkt Leipzig GmbH bereits ab 

dem 1. Januar 2018 voll konsolidiert worden, 

hätte die Gesellschaft 1.850.517 EUR zu den 

Umsatzerlösen des Konzerns und 142.583 EUR 

zum Konzernergebnis vor Steuern beigetragen.
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D Erläuterungen zur Konzern-Bilanz

1 IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE 

Einzeln erworbene immaterielle Vermögens-

werte werden beim erstmaligen Ansatz mit 

ihren Anschaffungskosten bewertet. Nach 

erstmaligem Ansatz werden immaterielle Ver-

mögenswerte mit einer begrenzten Nutzungs-

dauer über die voraussichtliche wirtschaftliche 

Nutzungsdauer von in der Regel drei bis fünf 

Jahren linear abgeschrieben und, sobald An-

haltspunkte vorliegen sollten, auf mögliche 

Wertminderungen untersucht. Wertminderun-

gen immaterieller Vermögenswerte werden 

innerhalb der Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögenswerte ergebniswirksam erfasst.

Die immateriellen Vermögenswerte betragen 

zum 31. Dezember 2018 550 EUR (31. Dezem-

ber 2017: 863 EUR) und beinhalten erworbene 

Softwareprogramme.

2 SACHANLAGEN

Das Sachanlagevermögen ist mit den An-

schaffungskosten, vermindert um kumulierte 

planmäßige Abschreibungen und kumulierte 

Wertminderungsaufwendungen, angesetzt. Die 

Anschaffungskosten beinhalten die Ausgaben, 

die direkt dem Erwerb zurechenbar sind. Nach-

trägliche Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten werden nur dann aktiviert, wenn es wahr-

scheinlich ist, dass der Gesellschaft daraus 

zukünftig ein wirtschaftlicher Nutzen zufließen 

wird. Reparaturen und Wartungen werden in 

dem Geschäftsjahr aufwandswirksam in der 

Gesamtergebnisrechnung erfasst, in dem sie 

angefallen sind. Die Abschreibungen werden 

nach der linearen Methode unter Verwendung 

geschätzter Nutzungsdauern von in der Regel 

drei bis fünfzehn Jahren vorgenommen. Die 

Abschreibungsmethoden und wirtschaftlichen 

Nutzungsdauern werden zu jedem Bilanz stich-

tag überprüft und ggf. angepasst. Die Buch-

werte der Sachanlagen werden auf Wertmin-

derung überprüft, sobald Indikatoren dafür 

vorliegen, dass der Buchwert den erzielbaren 

Betrag übersteigt.

Gewinne und Verluste aus den Abgängen von 

Vermögenswerten werden als Unterschiedsbe-

trag zwischen den Nettoveräußerungserlösen 

und dem Buchwert ermittelt und erfolgswirk-

sam im Ergebnis erfasst.

Die Sachanlagen beinhalten zum 31. Dezem-

ber 2018 die Betriebs- und Geschäftsausstat-

tung der Konzernunternehmen. Diese sind zu 

historischen Anschaffungskosten, vermindert 

um Abschreibungen, bilanziert. Weiterhin be-

inhalten die Sachanlagen zum Bilanzstichtag die 

Nutzungsrechte im Zusammenhang mit be-

stehenden Leasingverhältnissen. 
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2017  Nutzungsrechte 
Leasing

Betriebs-/ 
Geschäfts- 
ausstattung Summe

Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 
01.01.2017

5.495.866 1.090.016 6.585.882

Zugänge 0 234.874 234.874
Zugänge aus Unternehmenserwerben 0 0 0
Abgänge 0 12.923 12.923
Umbuchungen 0 0 0
Anschaffungs-/Herstellungskosten zum 
31.12.2017

5.495.866 1.311.967 6.807.833

Zuschreibungen 0 0 0
Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2016 366.391 741.532 1.107.923
Zugänge 366.391 179.797 546.188
Zugänge aus Unternehmenserwerben 0 0 0
Abgänge 0 12.914 12.914
Umbuchungen 0 0 0

Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2017 732.782 908.415 1.641.197

Buchwert zum 01.01.2017 5.129.475 348.484 5.477.959

Buchwert zum 31.12.2017 4.763.084 403.552 5.166.636

2018 
Nutzungsrechte 

Leasing

Betriebs-/ 
Geschäfts- 
ausstattung Summe

Anschaffungs-/Herstellungskosten  
zum 01.01.2018

5.495.866 1.311.967 6.807.833

Zugänge 3.267.456 167.349 3.434.804
Zugänge aus Unternehmenserwerben 0 94.621 94.621
Abgänge 0 163.489 163.489
Umbuchungen 0 0 0
Anschaffungs-/Herstellungskosten  
zum 31.12.2018

8.763.322 1.410.448 10.173.770

Zuschreibungen 0 0 0
Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2017 732.782 908.415 1.641.197
Zugänge 556.993 152.912 709.904
Zugänge aus Unternehmenserwerben 0 82.434 82.434
Abgänge 0 101.686 101.686
Umbuchungen 0 0 0

Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018 1.289.775 1.042.075 2.331.850

Buchwert zum 01.01.2018 4.763.084 403.552 5.166.636

Buchwert zum 31.12.2018 7.473.547 368.373 7.841.920

Entwicklung des Sachanlagevermögens  
in EUR
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3 ALS FINANZINVESTITION  

GEHALTENE IMMOBILIEN

Unter den als Finanzinvestitionen gehaltenen 

Immobilien werden die Immobilien ausgewie-

sen, die zur Erzielung von Mieteinnahmen bzw. 

von Wertsteigerungen und nicht zur Eigennut-

zung oder zum Verkauf im Rahmen der ge-

wöhnlichen Geschäftstätigkeit gehalten werden. 

Im Zugangszeitpunkt werden die Immobilien 

mit ihren Anschaffungskosten zuzüglich An-

schaffungsnebenkosten bewertet. Im Rahmen 

der Folgebilanzierung bewertet der Konzern 

die als Finanzinvestition gehaltenen Immobi-

lien entsprechend dem in IAS 40 in Verbindung 

mit IFRS 13 vorgesehenen Wahlrecht zu ihrem 

beizulegenden Zeitwert. Der beizulegende 

Zeitwert spiegelt die Marktbedingungen am 

Abschlussstichtag wider. Gewinne oder Verluste 

aus Änderungen der beizulegenden Zeitwerte 

der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 

werden in der Periode ihrer Entstehung in der 

Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Immobilien werden mit dem Kaufpreis be-

wertet, sofern dieser verlässlich ermittelbar 

ist. Von einer solchen Ermittelbarkeit geht der 

Konzern aus, wenn ein (nicht vollzogener) Kauf-

vertrag oder eine Absichtserklärung zum Kauf 

vorliegt. Sofern kein Kaufpreis als  Marktwert  

herangezogen werden kann, bedient sich der 

Konzern eines sachverständigen Dritten zur 

Marktwertermittlung. Der Gutachter ist unab-

hängig und ausreichend qualifiziert, die Immo-

bilien zu bewerten. Die Immobilienbewertung 

erfolgt hierbei mittels Ertragswertverfahren 

nach den Vorgaben der Immobilienwertermitt-

lungsverordnung (ImmoWertV). 

Wesentliche Bewertungsparameter sind hier bei 

die erzielbare Marktmiete, der angemessene 

Liegenschaftszins sowie die Bewirtschaftungs-

kosten. Diese Parameter werden je nach Lage 

und Eigenarten des jeweiligen Grundstückes 

gesondert ermittelt. Für das Objekt in Leipzig 

wurden dabei eine Marktmiete von 6,05 EUR/m2, 

ein Liegenschaftszins von 4  % sowie Bewirt-

schaftungskosten von 13 % des erzielbaren 

Jahresrohertrages angesetzt. Für das Objekt  

in Mülheim wurden eine Marktmiete von 

7,50 EUR/m2, ein Liegenschaftszins von 5,5 % 

sowie Bewirtschaftungskosten von 18 % des 

 erzielbaren Jahresrohertrages angesetzt.

Die folgende Übersicht zeigt die Auswirkung einer 

singulären Veränderung einzelner Parameter auf 

die Bilanzposten mit Immobilien, deren Fair Value 

als Level-3-Bewertung ermittelt wurde.

In EUR Renditeimmobilien
Zur Veräußerung gehaltene 
Vermögenswerte

Erhöhung der Marktmiete um 10 % + TEUR 1.631 + TEUR 1.637
Verminderung der Marktmiete um 10 % ./. TEUR 1.631 ./. TEUR 1.637
Verminderung des Zinses um 50 BP + TEUR 1.129 + TEUR 1.190
Erhöhung des Zinses um 50 BP ./. TEUR 1.004 ./. TEUR 1.064
Verminderung der Bewirtschaftungskosten um 10 % + TEUR 878 + TEUR 370
Erhöhung der Bewirtschaftungskosten um 10 % ./. TEUR 878 ./. TEUR 370
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Den Regelungen des IFRS 13 folgend ist der 

„highest and best use“ bei der Bewertung von 

Renditeimmobilien zu unterstellen, sofern diese 

Nutzung durch den Bilanzierenden im Rahmen 

einer Verwertung erfolgen kann. Der Konzern 

ist unter anderem in der Revitalisierung beste-

hender Immobilienkonzepte und der Neuent-

wicklung bisher nicht projektierter Immobilien/

Flächen tätig. Sofern diese mit dem beizule-

genden Zeitwert ermittelt werden, erfolgt eine 

Bewertung durch:

• Ermittlung des Projektierungserfolgs im 

Wege einer Gegenüberstellung von Einnah-

men und Ausgaben

• Anpassung des Projektierungserfolgs 

durch Berücksichtigung angemessener 

Risikoabschläge, jeweils in Abhängigkeit 

vom konkreten Umsetzungsstand (Bau-

genehmigungsstatus, Abschluss General-

unternehmervertrag, Bautenstand)

Das Management des Konzerns ist in den Pro-

zess der Bewertung der als Finanzinvestition 

gehaltenen Immobilien involviert und über-

wacht diesen. Dabei werden die zur Verfügung 

gestellten Ergebnisse plausibilisiert und mit 

den eigenen Einschätzungen abgeglichen. 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

werden entweder ausgebucht, wenn sie ver-

äußert werden, oder dann ausgebucht, wenn sie 

dauerhaft nicht mehr genutzt werden können 

und kein künftiger wirtschaftlicher Nutzen aus 

ihrem Abgang mehr erwartet wird. Die Differenz 

zwischen den Nettoveräußerungserlösen und 

dem Buchwert des Vermögenswerts wird in der 

Periode der Ausbuchung erfolgswirksam erfasst.

Die beizulegenden Zeitwerte der als Finanzin-

vestitionen gehaltenen Immobilien haben sich 

in der Berichtsperiode wie folgt entwickelt (in 

der Vorperiode wurden keine Immobilien als 

Finanzinvestitionen gehalten): 

Der Ertrag aus Zeitwerterhöhung betrifft voll-

ständig Immobilien, die zum Stichtag noch im 

Bestand des Konzerns sind, und wird in der 

Gewinn- und Verlustrechnung in einer separa-

ten Zeile ausgewiesen. 

Die Zukäufe resultieren im Wesentlichen aus dem 

Erwerb der Immobilien „Großmarkt Leipzig“ und 

„Mülheim“. Da beide Immobilien erst im Dezem-

ber 2018 erworben wurden, erzielte der Konzern 

kein wesentliches Ergebnis aus der Vermietung.

Bei dem Objekt „Großmarkt Leipzig“ übernimmt 

der Konzern eine Reihe von weiteren Dienstleis-

tungen, die durch die Kunden im Rahmen der 

Miete vergütet werden. Hierbei handelt es sich 

insbesondere um die reibungslose Organisation 

des Marktbetriebes. Insgesamt steht die Ver-

mietung von Flächen deutlich im Vordergrund 

der Leistungserbringung, so dass die Immobi-

lie insgesamt als Finanzinvestition eingestuft 

wird. Dies wird insbesondere dadurch bestätigt, 

dass mit den Mietern in der Regel langfristige 

Mietverträge vereinbart werden und die Miet-

einnahmen dementsprechend einen stabilen 

Zahlungsmittelzufluss gewährleisten. 

Entwicklung der als  
Finanz investition gehaltenen  
Immo bilien in EUR 2018

Buchwerte zum 01.01. 0
Zukäufe (+) 23.660.143
Zeitwerterhöhungen (+) 8.939.857
Zeitwertminderungen (-) 0
Abgänge (-) 0
Umgliederung (-) -15.600.000

Buchwerte zum 31.12. 17.000.000
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Zum beizulegenden Zeitwert  
bewertete Vermögenswerte  
und Schulden

Bewertungs-
stichtag Summe

Notierter Preis 
auf aktiven 
Märkten  
(Stufe 1)

Wesentlicher 
beobachtbarer 
Inputparameter 
(Stufe 2)

Wesentlicher 
nicht beobacht-
barer Input-
parameter 
(Stufe 3)

Als Finanzinvestition  
gehaltene Immobilien

31.12.18 17.000.000 17.000.000

Die Bewertung der als Finanzinvestition gehal-

tenen Immobilien zum beizulegenden Zeitwert 

sowie jener Immobilien, die als „zum Ver-

kauf verfügbar“ ausgewiesen werden, ist dem 

Level 3 der Bewertungshierarchie gemäß IFRS 

13 (Bewertung aufgrund nicht beobachtbarer 

Inputfaktoren) zuzuordnen, da wesentliche Be-

wertungsparameter der zugrunde liegenden 

Gutachten nicht beobachtbar sind.

4 ANTEILE AN AT EQUITY  

BEWERTETEN UNTERNEHMEN

Der Konzern hält zum 31. Dezember 2018 einen 

Anteil in Höhe von 39,75 % an der NPL Portfolio 

Nr. 3 GmbH & Co. KG (31. Dezember 2017: 0 %). 

Bei der NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG 

handelt es sich um einen geschlossenen Fonds. 

Unternehmensgegenstand sind der Erwerb 

von titulierten Bankforderungen aus Immo-

bilienfinanzierungen sowie anderer urkund-

lich besicherter Forderungen von deutschen 

Banken, ausländischen Finanzinvestoren und/

oder anderen Servicern in einzelnen Paketen 

auf Grundlage einzelner und individuell mit den 

jeweiligen Verkäufern ausgehandelter Verträge 

sowie die Erzielung von Einkünften aus der Ver-

wertung der einzelnen Forderungen. 

Der Konzern bilanziert seinen Anteil an der 

NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG im Kon-

zernabschluss zum 31. Dezember 2018 nach 

der Equity-Methode. Die nachfolgende Tabelle 

enthält zusammengefasste Finanzinformatio-

nen zur Beteiligung des Konzerns an der NPL 

Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG:

In EUR 31.12.2018

Kurzfristige Vermögenswerte 3.362.154
Davon liquide Mittel 376.813

Kurzfristige Verbindlichkeiten 275.315
Eigenkapital 3.086.840
Anteil des Konzerns  
am Eigenkapital: 39,75 %

1.240.515

Geschäfts- oder Firmenwert 449.542
Buchwert des  
Anteils des Konzerns

1.690.057

Umsatzerlöse 519.733
Jahresfehlbetrag 74.409

Anteil des Konzerns  
am Ergebnis

-16.082
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5 LANGFRISTIGE FINANZIELLE 

 VERMÖGENSWERTE

Beim erstmaligen Ansatz werden finanzielle Ver-

mögenswerte für die Folgebewertung entweder 

als zu fortgeführten Anschaffungskosten, als 

erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im 

sonstigen Ergebnis oder als erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert. 

Die Klassifizierung finanzieller Vermögens-

werte bei der erstmaligen Erfassung hängt von 

den Eigenschaften der vertraglichen Cashflows 

der finanziellen Vermögenswerte und vom 

Geschäftsmodell des Konzerns zur Steuerung 

seiner finanziellen Vermögenswerte ab. 

Finanzielle Vermögenswerte werden von der 

publity als zu fortgeführten Anschaffungskosten 

klassifiziert, wenn das Ziel des Geschäftsmo-

dells für die Gruppe von Vermögenswerten, zu 

welcher der betreffende Vermögenswert gehört, 

im Halten der Vermögenswerte zur Realisie-

rung der vertraglichen Zahlungsströme besteht 

und wenn die vertraglichen Bestimmungen für 

den finanziellen Vermögenswert zu Zahlungs-

flüssen an festgelegten Zeitpunkten führen, die 

ausschließlich Zins- und Tilgungszahlungen 

auf die ausstehende Kapitalsumme darstellen.

Sofern ein finanzieller Vermögenswert keines 

oder nur eines dieser Kriterien erfüllt, ist er 

zum beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren. 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 

finanzielle Vermögenswerte werden in Folgepe-

rioden unter Anwendung der Effektivzinsmethode 

bewertet und sind auf Wertminderungen zu über-

prüfen. Gewinne und Verluste werden erfolgswirk-

sam erfasst, wenn der Vermögenswert ausge-

bucht, modifiziert oder wertgemindert wird.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertete finanzielle Vermögenswerte werden 

in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert er-

fasst, wobei die Änderungen des beizulegenden 

Zeitwerts saldiert in der Gewinn- und Verlust-

rechnung erfasst werden.

Für die Erfassung von Wertminderungen wird 

das Konzept der erwarteten Verluste (Expected 

Loss) angewendet. Demnach werden Finanz-

instrumente, Kreditzusagen oder Finanzga-

rantien in Abhängigkeit von der Veränderung 

ihrer Kreditqualität im Vergleich zum Zugangs-

zeitpunkt in drei Stufen (Stages) unterteilt. 

Die Berechnung der erwarteten Kreditausfälle 

richtet sich nach der Einordnung eines Finanz-

instruments in die entsprechenden Stufen. In 

Stufe 1 werden die erwarteten Kreditausfälle 

in Höhe des erwarteten Verlusts mit einem 

Betrachtungshorizont von einem Jahr berech-

net. In Stufe 2 und 3 erfolgt die Berechnung 

der erwarteten Kreditausfälle über die Lauf-

zeit des Finanzinstruments (Lifetime Expected 

Loss). Ausnahmeregelungen bestehen für 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

und Leasingforderungen. Für Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen ohne wesentliche 

Finanzierungskomponente müssen bzw. für 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

mit wesentlicher Finanzierungskomponente 

und Leasingforderungen dürfen bereits bei 

Zugang sämtliche erwarteten Verluste be-

rücksichtigt werden. Darüber hinaus bestehen 

Sonderregelungen für finanzielle Vermögens-

werte mit bereits bei Erwerb beeinträchtigter 

Bonität (POCI).
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Der Buchwert der langfristigen finanziellen 

Vermögenswerte setzt sich zum 31. Dezember 

2018 wie folgt zusammen: 

5.1 Kreditforderungen mit   

beeinträchtigter Bonität

Der Konzern bewertet erworbene Portfolios von 

Kreditforderungen mit beeinträchtigter Bonität 

(Purchased or Originated Credit Impaired Assets, 

POCI) bei erstmaligem Ansatz in Überein-

stimmung mit IFRS 9.5.1.1 zum beizulegenden 

Zeitwert. Ein finanzieller Vermögenswert gilt mit 

beeinträchtigter Bonität bzw. als ausfallgefährdet 

erworben, wenn zum Zeitpunkt des erstmaligen 

Ansatzes ein objektiver Hinweis auf eine Wertmin-

derung vorliegt.

Erworbene oder originäre kreditbehaftete finan-

zielle Vermögenswerte (Purchased or Originated 

Credit Impaired, POCI), bei denen zum Zeitpunkt 

der erstmaligen Erfassung objektive Hinweise auf 

eine Wertminderung vorliegen, werden auto-

matisch Stufe 3 zugeordnet. Die Steuerung der 

Kreditausfallrisiken bei den POCI erfolgt auf der 

jeweiligen Unterportfolioebene. Bei POCI, die zu 

fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wer-

den, erfolgt die Ermittlung der Wertminderung 

auf Basis der diskontierten erwarteten künftigen 

Zahlungsströme unter Verwendung eines boni-

tätsangepassten Effektivzinssatzes der Unter-

portfolios. Der Konzern reduziert bzw. erhöht den 

Buchwert der POCI mittels einer Wertberichti-

gung und erfasst den Verlustbetrag bzw. Gewinn-

betrag in der GuV als Bestandteil des Wertminde-

rungsaufwands bzw. -ertrags.

Das Management geht davon aus, dass das hin-

gegebene Entgelt, zu dem die Portfolios erworben 

wurden (Transaktionspreis), der beste Beleg für 

den beizulegenden Zeitwert ist. Der Erwerb der 

wesentlichen Teilportfolios erfolgte zum Jahres-

ende 2016. Für Zwecke der IFRS-Erstanwendung 

werden alle POCI-Vermögenswerte einheitlich 

auf den 1. Januar 2017 (Erstanwendungsdatum) 

bewertet. Für die Folgebewertung klassifiziert 

der Konzern POCI in Übereinstimmung mit den 

Vorgaben des IFRS 9.4.1.2 als zu fortgeführten 

Anschaffungskosten auf Grundlage des jeweili-

gen Geschäftsmodells zur Steuerung finanzieller 

Vermögenswerte und der Eigenarten der ver-

traglichen Zahlungsströme dieser Portfolios. Ein 

Geschäftsziel des Konzerns ist die gemeinsame 

Steuerung der Kreditforderungen mit beein-

trächtigter Bonität durch Halten der finanziellen 

Vermögenswerte in Portfolios zwecks Vereinnah-

mung vertraglicher Zahlungsströme.

Wird ein finanzieller Vermögenswert dem Ge-

schäftsmodell „Halten“ zugeordnet, ist zur Be-

stimmung der Klassifizierung eine Beurteilung 

erforderlich, ob es sich zu diesem Zeitpunkt bei 

den vertraglichen Zahlungsströmen ausschließ-

lich um Tilgungs- und Zinszahlungen auf den 

ausstehenden Kapitalbetrag handelt. Derartige 

Zahlungsströme stehen grundsätzlich im Ein-

klang mit den originären Kreditvereinbarungen 

der POCI. Gleichzeitig wird das Kriterium auch 

erfüllt bei Erwerb übergegangener (Vertrags-)

Beziehungen zu Schuldnern mit beeinträchtigter 

Bonität, soweit diese Beziehungen aktiv gemanagt 

werden, um aus den Gläubigeransprüchen des 

Erwerbers nachhaltige Tilgungs- bzw. Sonder- 

und Zinszahlungen auf die ausstehenden (im 

In EUR 31.12.2018 31.12.2017

Kreditforder ungen 
mit beeinträchtig-
ter Bonität

73.416.415 72.695.327

Ausleihungen 8.260.501 9.155.906
Beteiligungen 48.960 204.000

Gesamt 81.725.876 82.055.233
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Marktwert geminderten) Kapitalbeträge bis zu 

einer ggf. veränderten Endfälligkeit zu erzielen.

Der Konzern unterteilt die POCI grundsätzlich in 

drei Unterportfolios (private Insolvenzschuldner, 

gewerbliche Insolvenzschuldner, nicht insolvenz-

behaftete Schuldner). Dabei wird versucht, die 

Zahlungsströme der in den jeweiligen Unter-

portfolios gehaltenen Vermögenswerte mit 

verschiedenen Mitteln zu realisieren, beispiels-

weise durch Kontaktaufnahme mit den Schuld-

nern zwecks Abschluss von Ratenzahlungs- bzw. 

Vergleichsabkommen, Sicherheitenverwertung 

oder Geltendmachung von Ansprüchen in einem 

Insolvenzverfahren. Die Unterportfolios sind ihrer 

Art nach homogen und werden daher jeweils nur 

als Unterportfolio gesteuert und bewertet. 

Nach dem erstmaligen Ansatz bewertet der Kon-

zern die jeweiligen Unterportfolios zu fortgeführ-

ten Anschaffungskosten (IFRS 9.5.2.1 (a)) unter 

Berücksichtigung der besonderen Vorschriften für 

POCI. Eine Erfassung von Wertberichtigungsauf-

wand im Zugangszeitpunkt erfolgt nicht, da der 

Buchwert der POCI die erwarteten Kreditverluste 

während der Laufzeit widerspiegelt.

Da POCI-Vermögenswerte grundsätzlich langfris-

tige finanzielle Vermögenswerte darstellen, ergibt 

sich der Ertrag aus diesen über die erwartete 

Laufzeit der Verträge und wird zeitraumbezogen 

realisiert. Zur Berechnung dieser Zinserträge ist 

ein bonitätsangepasster Effektivzinssatz (Zinssatz, 

mit dem beim erstmaligen Ansatz die geschätzten 

Ein- bzw. Auszahlungen über die erwartete 

Laufzeit exakt den fortgeführten Anschaffungs-

kosten der POCI entsprechen) die fortgeführten 

Anschaffungskosten der jeweiligen Unterportfo-

lios anzuwenden. Die anfänglich erwarteten 

Kreditverluste in den geschätzten Zahlungsströ-

men werden bei der Berechnung des bonitätsan-

gepassten Effektivzinssatzes berücksichtigt. 

Hierbei wurden für die im Bestand befindlichen 

Unterportfolios Zinssätze zwischen 8,4 % und 

16,4 % ermittelt. Die ermittelten Zinssätze sind 

wesentlich von der Schätzung der Geschäftsfüh-

rung bezüglich der erwarteten Zahlungsmittelzu-

flüsse abhängig. Hierbei ist sowohl die Höhe als 

auch der zeitliche Anfall ermessensbehaftet. Die 

Schätzungen der Geschäftsführung stellen sich 

dabei wie folgt dar:

Insolvenz 
gewerblich

Insolvenz 
privat

Keine  
Insolvenz 

Kaufpreis im Verhältnis zum Nominalwert der Forderung 2,5 % 0,6 % 1,6 %
(Undiskontierter) Zahlungsmittelzufluss im Verhältnis zum Nominalwert 4,1 % 1,0 % 2,5 %
Zahlungsmittelzufluss Jahr 1 0 % 17 % 0 %
Zahlungsmittelzufluss Jahr 2 0 % 17 % 0 %
Zahlungsmittelzufluss Jahr 3 0 % 17 % 20 %
Zahlungsmittelzufluss Jahr 4 50 % 17 % 0 % 
Zahlungsmittelzufluss Jahr 5 10 % 16 % 30 %
Zahlungsmittelzufluss Jahr 6 10 % 16 % 0 %
Zahlungsmittelzufluss Jahr 7 10 % 0 % 50 %
Zahlungsmittelzufluss Jahr 8 10 % 0 % 0 %
Zahlungsmittelzufluss Jahr 9 10 % 0 % 0 %

Impliziter Zins aus den vorgenannten Bewertungsparametern 9,47 % 16,42 % 8,39 %
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Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Änderungen des impliziten Zinses sich ergeben würden, wenn 

die Erlöserwartung jeweils um +/- 0,5 % vom Nominalwert der Forderung angepasst wäre. 

Insolvenz 
gewerblich

Insolvenz  
privat

Keine  
Insolvenz 

Verminderung Erlöserwartung 6,80 % ./. 5,29 % 12,09 %
Erhöhung Erlöserwartung 11,91 % 50,00 % 2,5 %

Sollten sich die Zahlungen später (früher) ein-

treten als erwartet, würde sich eine Minderung 

(Mehrung) des impliziten Zinses ergeben. 

Zu jedem folgenden Abschlussstichtag erfasst 

der Konzern Zinserträge mittels der oben ge-

nannten impliziten Zinssätze auf den Bestand 

an POCI-Vermögenswerten. Dies stellt eine 

Verzinsung nach der Effektivzinsmethode sicher 

(fortgeführte Anschaffungskosten). 

Zusätzlich werden Wertberichtigungen für die 

Unterportfolios grundsätzlich in Höhe der über 

die gesamte (Rest-)Laufzeit erwarteten Kre-

ditverluste und kumulierte Änderungen der 

seit dem erstmaligen Ansatz über die Laufzeit 

erwarteten Kreditverluste (oder die erwartete 

Wertaufholung) als Wertberichtigungsaufwand 

oder -ertrag erfolgswirksam erfasst. POCI ver-

bleiben über die gesamte Laufzeit in der Stufe 3 

ausfallgefährdeter finanzieller Vermögenswer-

te. Hierbei stellen die erwartete Verteilung und 

die erwarteten Zahlungseingänge wesentliche 

Bewertungsparameter dar. Diese Parameter 

wurden zum Jahresende 2017 und zum Jahres-

ende 2018 nicht verändert. 

5.2 Ausleihungen

Der Konzern bewertet langfristige Ausleihun-

gen im Zugangszeitpunkt in Übereinstimmung 

mit den Vorgaben des IFRS 9.5.1.1 zum bei-

zulegenden Zeitwert, ggf. zuzüglich Trans-

aktionskosten. Da die Ausleihungen nicht in 

Veräußerungsabsicht gehalten werden und die 

Zielsetzung darin besteht, diese zur Verein-

nahmung der vertraglich vereinbarten festen 

Zahlungsströme zu halten, werden die Auslei-

hungen für die Folgebewertung zu fortgeführ-

ten Anschaffungskosten angesetzt. 

Zum Bilanzstichtag belaufen sich die Auslei-

hungen auf TEUR 8.261 (31. Dezember 2017: 

TEUR 9.156) und stellen Co-Investments für 

Immobilien dar, bei denen wirtschaftlich die 

Kapitalüberlassung im Vordergrund steht.
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6 FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN  

UND LEISTUNGEN

Die Zusammensetzung der Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen zum 31. Dezember 

2018 kann der nachfolgenden Tabelle entnom-

men werden: 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit der 

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Konzerns. 

Im Geschäftsjahr 2018 und im Geschäftsjahr 

2017 wurden jeweils Teile eines Kreditportfolios 

verkauft. Die Forderungen gegenüber der Gate-

way AG aus dem Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 

3,5 Mio. EUR und die diesen entgegenstehen-

den Wertberichtigungen in Höhe von 1.950.000 

EUR wurden im Geschäftsjahr 2018 im Zuge des 

 geschlossenen Vergleichs ausgebucht. Zum  

31. Dezember 2018 betrugen die Wertminde-

rungen auf Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen 870.474 EUR.

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen sind kurzfristiger Natur und nicht ver-

zinslich.

Für die Ermittlung der Wertminderungen auf 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

wurden die Wertminderungsvorschriften des 

IFRS 9 berücksichtigt. Es wurde das vereinfachte 

In EUR 31.12.2018 31.12.2017

Forderungen aus 
Lieferungen und 
Leistungen

30.725.369 27.161.635

Forderungen aus 
dem Verkauf von 
Kreditportfolios

4.000.000 8.000.000

Wertminderungen -870.474 -2.675.233

Gesamt 33.854.895 32.486.402

7 SONSTIGE KURZFRISTIGE  

FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermö-

genswerte setzen sich zum Bilanzstichtag wie 

folgt zusammen:

In EUR 31.12.2018 31.12.2017

Debitorische  Kreditoren 501.437 3.878
Kautionen 423.863 301.176
Sonstige 203.154 272.426

Gesamt 1.128.454 577.481

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermö-

genswerte beinhalten in der Berichtsperiode im 

Wesentlichen debitorische Kreditoren in Höhe 

von 501.437 EUR, die aus einer Provisionsforde-

rung gegenüber der Apollo Real Estate GmbH 

stammen, sowie Kautionen und Umsatzsteuer-

forderungen. Der Anstieg gegenüber dem Vor-

jahr resultiert vorwiegend aus den debitorischen 

Kreditoren.

Modell gewählt und eine Risikovorsorge in Höhe 

der erwarteten Kreditverluste (Lifetime Expected 

Credit Losses) gebildet. Der Wertberichtigungs-

bedarf wird zu jedem Abschlussstichtag anhand 

einer Wertberichtigungsmatrix zur Ermittlung der 

erwarteten Kreditverluste analysiert. Die erwar-

teten Ausfallquoten werden auf der Grundlage 

von Zahlungsprofilen der letzten drei Jahre vor 

dem Bilanzstichtag sowie unter Berücksichtigung 

aktueller Erkenntnisse und Erwartungen ermit-

telt. Die Erfassung einer Wertminderung erfolgt 

erstmals im Zugangszeitpunkt einer Forderung. 

Der erwartete Kreditverlust beträgt zum  

31. De zember 2018 TEUR 868 (31. Dezember 

2017: TEUR 725).
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8 SONSTIGE KURZFRISTIGE  

VERMÖGENSWERTE

Die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte 

setzen sich zum 31. Dezember 2018 wie folgt 

zusammen: 

In EUR 31.12.2018 31.12.2017

Steuerforderungen 
(Umsatzsteuer)

245.468 148.733

Aktive Abgrenzungen 35.643 53.995
Sonstige 15.109 0

Gesamt 296.219 202.729

10 ZUR VERÄUSSERUNG GEHALTENE  

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Beabsichtigt der Konzern langfristige Ver-

mögenswerte zu veräußern, wird geprüft, ob 

die Vermögenswerte in ihrem gegenwärtigen 

Zustand veräußert werden können und ob die 

Veräußerung als sehr wahrscheinlich einzu-

stufen ist. Sofern dies der Fall ist, werden die 

zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte 

nach den Vorgaben des IFRS 5 ausgewiesen 

und bewertet. Im Umqualifizierungszeitpunkt 

werden zur Veräußerung gehaltene langfristige 

Vermögenswerte zu dem niedrigeren Wert aus 

Buchwert und Nettozeitwert abzüglich Veräu-

ßerungskosten angesetzt. Der Ausnahmeregel 

des IFRS 5.5 d folgend werden Immobilien, die 

in Übereinstimmung mit den Vorgaben des 

IAS 40 nach dem Modell des beizulegenden 

Zeitwerts bewertet werden, weiterhin zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet. Soweit der 

Nettozeitwert abzüglich Veräußerungskosten 

bei der Erstklassifizierung als zur Veräußerung 

gehalten oder später unter dem Buchwert liegt, 

wird eine Wertminderung als außerplanmäßige 

Abschreibung erfolgswirksam erfasst. Ein spä-

terer Anstieg des Nettozeitwerts abzüglich Ver-

äußerungskosten wird als Gewinn erfasst. Eine 

Zuschreibung wird jedoch nur in dem Maße der 

vorherigen außerplanmäßigen Abschreibung 

erfasst. 

Zum Bilanzstichtag wird die Immobilie in Mül-

heim als zur Veräußerung gehalten klassifiziert. 

Der beizulegende Zeitwert der Immobilie beträgt 

TEUR 15.600 (31. Dezember 2017: TEUR 0). Bis 

zur Veräußerungsabsicht war die Immobilie 

dem Segment Bestandshaltung zuzurechnen.

9 LIQUIDE MITTEL

Liquide Mittel bestehen aus Kontokorrent-

guthaben auf den Geschäftskonten der in den 

Konsolidierungskreis einbezogenen Gesell-

schaften, die zum Nennwert bilanziert werden. 

Die Entwicklung der liquiden Mittel ergibt sich 

aus der Konzern-Kapitalflussrechnung.
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11 EIGENKAPITAL

Mit Hauptversammlungsbeschluss vom  

1. August 2018 wurde das Stammkapital von 

6.050.000 EUR, eingeteilt in 6.050.000 auf den 

Namen lautende nennwertlose Stückaktien, um 

3.781.250 EUR durch Ausgabe von 3.781.250 

neuen, auf den Namen lautenden nennwert-

losen Stückaktien mittels Barkapitalerhöhung 

erhöht. Die Eintragung der Kapitalerhöhung 

im Handelsregister erfolgte am 19. Oktober 

2018. Die Kapitalerhöhung war mit einem Agio 

in Höhe von 36.668.666,38 EUR versehen. Das 

Agio wurde in voller Höhe gemäß § 272 Abs. 2 

Nr. 1 HGB in die Kapitalrücklage eingestellt. 

Die Kapitalrücklage beträgt zum 31. Dezember 

2018 70.046.841,90 EUR.

Die Hauptversammlung vom 14. März 2016 hat 

die Aufhebung des bisher genehmigten Kapi-

tals, die Schaffung eines neuen genehmigten 

Kapitals und die Änderung des § 3 Abs. 3 (Ge-

nehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand 

ist durch Beschluss der Hauptversammlung 

vom 14. März 2016 ermächtigt, das Grundkapi-

tal mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

13. März 2021 gegen Bar- und/oder Sachein-

lage einmal oder mehrmals um insgesamt bis 

zu 2.750.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das 

Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen 

werden kann (Genehmigtes Kapital 2016).

Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmig-

ten Kapitals 2016 wurde am 18. März 2016 

eine Kapitalerhöhung um 550.000,00 EUR auf 

6.050.000,00 EUR im Handelsregister einge-

tragen. Die Kapitalerhöhung um 550.000,00 

EUR war mit einem Agio von 19.250.000,00 EUR 

versehen. Das Agio wurde in voller Höhe in die 

Kapitalrücklage eingestellt. Das genehmigte 

Kapital gemäß Beschluss vom 14. März 2016 

(Genehmigtes Kapital 2016) beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 2.200.000,00 EUR.

Die Anteile der nicht beherrschenden Anteils-

eigner beziehen sich auf die Kapital- und Er-

gebnisanteile Dritter an den voll konsolidierten 

Kapitalgesellschaften, bei denen die publity AG 

bzw. ihre Tochtergesellschaften nicht zu 100 % 

beteiligt sind. 

Die Entwicklung des Eigenkapitals in der Be-

richtsperiode ist der Eigenkapitalveränderungs-

rechnung zu entnehmen.

12 LATENTE STEUERANSPRÜCHE UND  

STEUERSCHULDEN

Latente Steueransprüche und Steuerschulden 

werden gemäß IAS 12 unter Anwendung der 

Liability-Methode für bestehende temporäre 

Differenzen zwischen dem Wertansatz eines 

Vermögenswerts bzw. einer Schuld in der 

Konzern-Bilanz und dem Steuerbilanzwert zum 

Abschlussstichtag oder für noch nicht genutzte 

steuerliche Verlustvorträge gebildet. 

Latente Steuerschulden werden für alle zu ver-

steuernden temporären Differenzen erfasst, mit 

Ausnahme von

• latenten Steuerschulden aus dem erstmali-

gen Ansatz eines Geschäfts- oder Firmen-

werts oder eines Vermögenswerts oder 

einer Schuld aus einem Geschäftsvorfall, 

der kein Unternehmenszusammenschluss 

ist und der zum Zeitpunkt des Geschäfts-

vorfalls weder das handelsrechtliche Pe-

riodenergebnis noch das zu versteuernde 

Ergebnis beeinflusst, und
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• latenten Steuerschulden aus zu versteu-

ernden temporären Differenzen, die im 

Zusammenhang mit Beteiligungen an 

Tochterunternehmen, assoziierten Unter-

nehmen und Anteilen an gemeinsamen 

Vereinbarungen stehen, wenn der zeitliche 

Verlauf der Umkehrung der temporären 

Differenzen gesteuert werden kann und es 

wahrscheinlich ist, dass sich die tempo-

rären Differenzen in absehbarer Zeit nicht 

umkehren werden.

Latente Steueransprüche werden für alle ab-

zugsfähigen temporären Differenzen, noch 

nicht genutzten steuerlichen Verluste und nicht 

genutzten Steuergutschriften in dem Maße 

erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass zu 

versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, 

gegen das die abzugsfähigen temporären Dif-

ferenzen und die noch nicht genutzten steuer-

lichen Verluste und Steuergutschriften verwen-

det werden können, mit Ausnahme von

• latenten Steueransprüchen aus abzugsfä-

higen temporären Differenzen, die aus dem 

erstmaligen Ansatz eines Vermögenswerts 

oder einer Schuld aus einem Geschäftsvor-

fall entstehen, der kein Unternehmenszu-

sammenschluss ist und der zum Zeitpunkt 

des Geschäftsvorfalls weder das handels-

rechtliche Periodenergebnis noch das zu 

versteuernde Ergebnis beeinflusst, und

• latenten Steueransprüchen aus abzugs-

fähigen temporären Differenzen, die im 

Zusammenhang mit Beteiligungen an 

Tochterunternehmen, assoziierten Unter-

nehmen und Anteilen an gemeinsamen 

Vereinbarungen stehen, wenn es wahr-

scheinlich ist, dass sich die temporären 

Differenzen in absehbarer Zeit nicht um-

kehren werden oder kein ausreichendes 

zu versteuerndes Ergebnis zur Verfügung 

stehen wird, gegen das die temporären 

Differenzen verwendet werden können.

Der Buchwert der latenten Steueransprüche 

wird an jedem Abschlussstichtag überprüft und 

in dem Umfang reduziert, in dem es nicht mehr 

wahrscheinlich ist, dass ein ausreichendes zu 

versteuerndes Ergebnis zur Verfügung stehen 

wird, gegen das der latente Steueranspruch 

zumindest teilweise verwendet werden kann. 

Nicht angesetzte latente Steueransprüche 

werden an jedem Abschlussstichtag über-

prüft und in dem Umfang angesetzt, in dem es 

wahrscheinlich geworden ist, dass ein künftig 

zu versteuerndes Ergebnis die Realisierung des 

latenten Steueranspruchs ermöglicht.

Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt 

unter Verwendung der lokalen Steuersätze von 

rund 31 % (inkl. Gewerbesteuer), die zum Zeit-

punkt der Realisation des Vermögenswerts bzw. 

der Erfüllung der Schuld erwartet werden. Da-

bei werden die Steuersätze zugrunde gelegt, die 

zum Bilanzstichtag gelten. Die Auswirkungen 

von Steuergesetzänderungen werden bereits 

in dem Jahr erfolgswirksam berücksichtigt, in 

dem die Änderungen wirksam werden. Latente 

Steuern, die sich auf Posten beziehen, die direkt 

im Eigenkapital erfasst werden, werden nicht 

in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, 

sondern unmittelbar im Eigenkapital erfasst. 

Auf latente Steueransprüche wird eine Wertbe-

richtigung gebildet, wenn eine Realisation der 

zukünftigen Steuervorteile unwahrscheinlich 

wird. Latente Steueransprüche und -schulden 

werden nur dann saldiert, wenn der Konzern 

ein einklagbares Recht zur Aufrechnung tat-
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sächlicher Steuererstattungsansprüche gegen 

tatsächliche Steuerschulden hat und sich die 

latenten Steueransprüche und -schulden auf 

Ertragsteuern beziehen, die von der gleichen 

Steuerbehörde entweder für dasselbe Steuer-

subjekt oder für unterschiedliche Steuersubjek-

te erhoben werden, die beabsichtigen, in jeder 

künftigen Periode, in der die Ablösung oder 

Realisierung erheblicher Beträge an latenten 

Steuerschulden bzw. -ansprüchen zu erwarten 

ist, entweder den Ausgleich der tatsächlichen 

Steuerschulden und Erstattungsansprüche auf 

Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit 

der Realisierung der Ansprüche die Verpflich-

tungen abzulösen. 

Die latenten Steueransprüche und Steuerschul-

den setzen sich zum 31. Dezember 2018 aus 

temporären Unterschieden in den folgenden 

Bilanzposten zusammen: 

Latente Steuern in EUR 31.12.2018 31.12.2017

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 215.494 0
Anteile an at Equity bewerteten Unternehmen 2.545 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 277.133 231.531
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 3.187.469 2.346.225
Steuerliche Verlustvorträge 776.880 0
Latente Steueransprüche vor Saldierung 4.459.521 2.577.755
Saldierung -3.615.130 -1.922.796

Latente Steueransprüche nach Saldierung 844.390 654.959

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien -2.854.049 0
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte -774.500 -460.590
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten -234.282 -402.182
Sachanlagen -2.385.930 -1.520.615
Rückstellungen -44.695 0
Latente Steuerschulden vor Saldierung -6.293.456 -2.383.386
Saldierung 3.615.130 1.922.796

Latente Steuerschulden nach Saldierung -2.678.326 -460.590
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Die Veränderungen der latenten Steuern in der Berichtsperiode sind der nachfolgenden Tabelle zu 

entnehmen: 

In EUR 01.01.2018

Gewinn-  
und Verlust-
rechnung

Im Rahmen von 
Unternehmens- 

zusammenschlüssen  
erworbene latente 

Steuern 31.12.2018

Als Finanzinvestition gehaltene 
 Immobilien

0 -2.638.555 0 -2.638.680

Sonstige langfristige finanzielle 
 Vermögenswerte

-460.590 -313.910 0 -774.500

Anteile an at Equity bewerteten 
 Unternehmen

0 2.545 0 2.545

Forderungen aus Lieferungen    
und Leistungen

231.531 45.602 0 277.133

Sonstige langfristige finanzielle 
 Verbindlichkeiten

423.428 143.829 0 567.258

Rückstellungen 0 0 -44.695 -44.695

Steuerliche Verlustvorträge 0 776.880 0 776.880

Gesamt 194.369 -1.983.610 -44.695 -1.833.936

In EUR 01.01.2017

Gewinn-  
und Verlust-
rechnung

Im Rahmen von 
Unternehmens- 

zusammenschlüssen  
erworbene latente 

Steuern 31.12.2017

Sonstige langfristige finanzielle 
 Vermögenswerte

0 -460.590 0 -460.590

Forderungen aus Lieferungen    
und Leistungen

287.360 -55.829 0 231.531

Sonstige langfristige finanzielle 
 Verbindlichkeiten

566.746 -143.318 0 423.428

Gesamt 854.106 -659.737 0 194.369



145

KONZERNANHANG 

13 SONSTIGE FINANZIELLE  

VERBINDLICHKEITEN (LANGFRISTIG)

Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 

werden im Zugangszeitpunkt zum beizulegen-

den Zeitwert abzüglich direkt zurechenbarer 

Transaktionskosten und Disagien bewertet. Die 

Folgebewertung erfolgt zu fortgeführten An-

schaffungskosten unter Berücksichtigung der 

Effektivzinsmethode. 

Die Anschaffungskosten ergeben sich bei neu 

eingegangenen Verbindlichkeiten aus dem Aus-

zahlungsbetrag abzüglich direkt zurechenbarer 

Transaktionskosten. Bei Verbindlichkeiten von 

Tochterunternehmen, die dem Konzern im Rah-

men der Erstkonsolidierung zugehen, entspre-

chen die Anschaffungskosten dem Marktwert 

dieser Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der 

Erstkonsolidierung. Der Effektivzins wird zum 

Zeitpunkt der erstmaligen Bilanzierung der 

finanziellen Verbindlichkeiten bestimmt. Eine 

etwaige Differenz zwischen den Anschaffungs-

kosten und dem Rückzahlungsbetrag wird über 

die Dauer der Zinsbindung verteilt, indem der 

Buchwert ratierlich erfolgswirksam angepasst 

wird. 

Erfolgen Änderungen der Konditionen hinsicht-

lich der Höhe oder des Zeitpunkts von Zins und 

Tilgungen, wird eine Neuberechnung des Buch-

werts durchgeführt, so dass dieser die tatsäch-

lichen und geänderten geschätzten Mittelflüsse 

wiedergibt. Entstehende Differenzen zu dem 

bislang bilanzierten Buchwert der Verbindlich-

keiten werden erfolgswirksam erfasst. 

Die langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten 

setzen sich zum 31. Dezember 2018 wie folgt 

zusammen: 

 

Die sonstigen langfristigen finanziellen Ver-

bindlichkeiten beinhalten die ausgegebene 

Wandelschuldverschreibung sowie Leasing-

verbindlichkeiten. Der Rückgang der Wandel-

schuldverschreibung im Vergleich zum Vorjahr 

ist zum einen auf den Rückerwerb von Teil-

schuldverschreibungen mit einem Nominal-

betrag in Höhe von TEUR 3.050 durch die  

publity AG zurückzuführen. Zum anderen wurde 

ein Teilbetrag in Höhe von TEUR 10.432 in die 

kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten 

umgegliedert, da Anleihegläubiger Teilschuld-

verschreibungen mit einem Nominalwert von 

TEUR 10.571 im Geschäftsjahr 2018 gekündigt 

haben. Die Leasingverbindlichkeiten stehen 

einerseits im Zusammenhang mit dem Leasing 

des „publity Centers“ in Leipzig (31. Dezember 

2018: TEUR 6.357, 31. Dezember 2017:  

TEUR 6.859) sowie andererseits mit dem 

 Leasing der Büroflächen im Opernturm in 

Frankfurt am Main (31. Dezember 2018:  

TEUR 2.873, 31. Dezember 2017: TEUR 0). 

 Beginn des Leasingverhältnisses für die Büro-

flächen im Opernturm war der 1. Juni 2018,  

so dass der Anstieg der Leasingverbindlichkei-

ten darauf zurückzuführen ist, dass im Vorjahr 

keine entsprechende Verpflichtung bestand. 

In EUR 31.12.2018 31.12.2017

Wandelschuld-
verschreibung

35.784.580 48.740.229

Leasingverbind-
lichkeiten

9.230.206 6.858.551

Gesamt 45.014.787 55.598.780
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Wandelschuldverschreibung

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversamm-

lung vom 30. März 2015 wurde der Vorstand 

ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

bis zum 29. März 2020 einmalig oder mehrmals 

auf den Inhaber oder auf den Namen lautende 

Wandelschuldverschreibungen im Gesamt-

nennbetrag von bis zu 150.000.000 EUR mit 

oder ohne Laufzeitbeschränkung zu begeben 

und den Inhabern oder Gläubigern von Wandel-

schuldverschreibungen Wandlungsrechte und/

oder -pflichten für auf den Namen lautende 

Stückaktien der Gesellschaft mit einem antei-

ligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt 

bis zu 2.500.000,00 EUR nach näherer Maßgabe 

der Bedingungen dieser Schuldverschreibun-

gen zu gewähren oder aufzuerlegen.

Die Schuldverschreibungen werden in Teil-

schuldverschreibungen eingeteilt. Die Inhaber 

oder Gläubiger der Teilschuldverschreibungen 

erhalten das Recht, ihre Teilschuldverschrei-

bungen gemäß den vom Vorstand festgelegten 

Anleihebedingungen in auf den Namen lautende 

Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. 

In Ausübung dieser Ermächtigung hat der 

 Vorstand mit Beschlüssen vom 9. November 

2015 und 11. Dezember 2015 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats eine Wandelschuld-

verschreibung im Gesamtnennbetrag von  

30.000.000,00 EUR begeben. Mit Beschluss 

vom 2. Mai 2017 hat der Vorstand die Ausgabe 

weiterer 20.000.000,00 EUR beschlossen. Das 

Gesamtvolumen beträgt nunmehr 50.000.000,00 

EUR. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionä-

re wurde ausgeschlossen. Die Wandelschuld-

verschreibung berechtigt zur Wandlung in bis 

zu 1.119.069 neue Aktien. Das Wandlungsrecht 

kann ab dem 1. Oktober 2016 jederzeit bis zum 

dritten Geschäftstag vor dem Rückzahlungstag 

am 17. November 2020 ausgeübt werden. Eine 

Ausübung des Wandlungsrechts in 2018 erfolg-

te nicht.

Nach den Anleihebedingungen wird die Wan-

delschuldverschreibung jährlich mit 3,5 % auf 

ihren Nennbetrag verzinst. Die Schuldver-

schreibungen werden am 17. November 2020 

zum Nennbetrag zuzüglich auf den Nennbetrag 

aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, sofern 

sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder 

zurückgekauft und entwertet worden sind. Die 

Schuldverschreibung gewährt das Recht, jede 

Schuldverschreibung ganz, nicht jedoch teilwei-

se, in auf den Namen lautende Stückaktien mit 

einem zum Emissionstag auf eine Aktie entfal-

lenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 

1,00 EUR zu wandeln. Der Wandlungspreis je 

Aktie betrug ursprünglich 47,00 EUR. Aufgrund 

von in den Bedingungen der Wandelanleihe 

enthaltenen Regelungen, die zugunsten der 

Anleihegläubiger einen Verwässerungsschutz 

insbesondere im Fall von Kapitalmaßnahmen 

und Dividendenausschüttungen der publity AG 

vorsehen, wurde der Wandlungspreis in der 

Zwischenzeit auf 40,3095 EUR angepasst. 

Mit Blick auf die Dividendenausschüttung 2017 

haben einige der Anleihegläubiger der von 

der Gesellschaft begebenen Wandelanleihe 

2015/2020 (ISIN DE000A169GM5) die Auffassung 

vertreten, durch die Dividendenausschüttung 

sei gegen eine in den Anleihebedingungen  
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der Wandelanleihe festgeschriebene Negativ-

verpflichtung verstoßen worden. Zirka 30 % der 

Anleihegläubiger haben daraufhin eine Kün-

digung der von ihnen gehaltenen Teilschuld-

verschreibungen erklärt. Die Gesellschaft 

vertritt die Auffassung, dass diese Kündigun-

gen unberechtigt sind. Im Rahmen von Rück-

käufen der Wandelschuldverschreibung hat die 

 Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 nominal  

3.050.000,00 EUR zurückerworben. 

In Übereinstimmung mit den Vorgaben des  

IAS 32.28 wurde die Wandelschuldverschrei-

bung in eine Eigen- und eine Fremdkapitalkom-

ponente aufgeteilt. Die Aufteilung in Eigen- und 

Fremdkapital wurde gemäß IAS 32.31 ff. nach 

der Restwertmethode vorgenommen. Der Wert 

der finanziellen Schuld wurde dadurch be-

stimmt, dass die zukünftigen Tilgungen und 

Zinszahlungen mit dem risikogerechten Zins-

satz abgezinst wurden, der für eine ähnliche, 

aber nicht mit einer Eigenkapitalkomponente 

versehene finanzielle Schuld nach Maßgabe der 

Marktverhältnisse und der Bonität des Unter-

nehmens zu zahlen wäre. Die Eigenkapitalkom-

ponente wurde anschließend durch Subtraktion 

der finanziellen Schuld vom Wert des gesamten 

zusammengesetzten Instruments ermittelt. Bei 

der Ausgabe der weiteren Wandelschuldver-

schreibungen in Höhe von 20.000.000 EUR im 

Mai 2017 stellte sich heraus, dass der risiko-

gewichtete Zins für Anleihen ohne Wandlungs-

recht unter dem Nominalzins lag. Die Ausgabe 

erfolgte zum damaligen Fair Value, so dass dem 

Wandlungsrecht insgesamt kein wesentlicher 

wirtschaftlicher Wert beigemessen wurde und 

daher keine zusätzliche Eigenkapitalkompo-

nente bilanziert wurde. Die Fremdkapitalkom-

ponente wurde in den Folgeperioden zu fortge-

führten Anschaffungskosten unter Anwendung 

der Effektivzinsmethode bewertet. 

Zum 31. Dezember 2018 beläuft sich der Wert 

der Fremdkapitalkomponente auf TEUR 46.216 

(31. Dezember 2017: TEUR 48.740). Der Wert 

der Eigenkapitalkomponente beträgt zum  

31. Dezember 2018 TEUR 118 (31. Dezember 

2017: TEUR 128) und wurde in die Kapitalrück-

lage eingestellt. Die Reduktion der Eigenkapi-

talkomponente im Vergleich zum Vorjahr steht 

im Zusammenhang mit dem Rückkaufen von 

Wandelschuldverschreibungen im Geschäfts-

jahr 2018. 

14 ERTRAGSTEUERSCHULDEN 

Die tatsächlichen Steuerschulden werden 

mit dem Betrag bemessen, in dessen Höhe 

eine Zahlung an die Steuerbehörde erwartet 

wird. Der Berechnung des Betrags werden die 

Steuersätze und Steuergesetze zugrunde ge-

legt, die zum Abschlussstichtag in den Ländern, 

in denen der Konzern tätig ist und zu versteu-

erndes Einkommen erzielt, gelten oder in Kürze 

gelten werden. 

Die Ertragsteuerschulden in Höhe von 

TEUR 2.889 beinhalten Steuerrückstellungen 

für laufende Körperschaft- und Gewerbesteuer-

verpflichtungen.
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15 RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen werden für rechtliche oder 

faktische Verpflichtungen gegenüber Dritten 

gebildet, die ihren Ursprung in der Vergangen-

heit haben und hinsichtlich ihrer Fälligkeit oder 

Höhe ungewiss sind, wenn es wahrscheinlich 

ist, dass die Erfüllung der Verpflichtung zu 

einem Abfluss von Konzern-Ressourcen führt 

und eine zuverlässige Schätzung der Verpflich-

tungshöhe vorgenommen werden kann. Der 

Konzern setzt eine Rückstellung für verlust-

trächtige Geschäfte an, wenn der erwartete 

Nutzen aus dem vertraglichen Anspruch 

geringer ist als die unvermeidbaren Kosten 

zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung. 

Die Bewertung erfolgt mit der bestmöglichen 

Schätzung der gegenwärtigen Verpflichtung 

zum Bilanzstichtag. Langfristige Rückstellun-

gen sind mit ihrem auf den Bilanzstichtag ab-

gezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen zum 31. Dezember 2018 in 

Höhe von TEUR 400 (31. Dezember 2017: TEUR 

400) beinhalten eine Rückstellung für ein er-

wartetes Klageverfahren und haben sich in der 

Berichtsperiode wie folgt entwickelt: 

In EUR 01.01.2018

In- 
anspruch-

nahme Auflösung Zuführung 31.12.2018

Rückstellung für Gewährleistung 400.000 0 0 0 400.000

Gesamt 400.000 0 0 0 400.000

In EUR 01.01.2017

In- 
anspruch-

nahme Auflösung Zuführung 31.12.2017

Rückstellung für Gewährleistung 0 0 0 400.000 400.000

Gesamt 0 0 0 400.000 400.000

Die Rückstellung wurde, basierend auf der best-

möglichen Schätzung des Managements, über 

die Höhe der zu erwarteten Abschlüsse gebildet. 

Bei der bilanzierten Rückstellung handelt es sich 

um die geschätzten Zahlungsmittelabflüsse eines 

anhängigen Gerichtsverfahrens bezüglich Risiken 

aus Asset-Management. 
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16 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

17 SONSTIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich in der Berichtsperiode wie folgt zusammen:

In EUR 31.12.2018 31.12.2017

Wandelschuldverschreibung (kurzfristiger Anteil) 10.431.570 0
Leasingverbindlichkeiten (kurzfristiger Anteil) 754.035 490.626
Abschluss- und Prüfungskosten 247.500 100.250
Zinsverbindlichkeit 214.535 228.472
Erhaltene Kautionen 213.823 0
Kreditorische Debitoren 16.412 0
Sonstige Verbindlichkeiten 491.202 301.940

Gesamt 12.369.077 1.121.288

Die Veränderung der sonstigen kurzfristigen Ver-

bindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 

TEUR 11.248 resultiert zu einem großen Teil aus 

der Umgliederung des kurzfristigen Anteils der 

Wandelschuldverschreibung, dem gestiegenen 

kurzfristigen Anteil der Leasingverbindlichkeiten 

(31. Dezember 2018: TEUR 754, 31. Dezember 

2017: TEUR 491) sowie erhaltenen Kautionen  

(31. Dezember 2018: TEUR 214, 31. Dezember 

2017: TEUR 0). Der Anstieg der Leasingverbind-

lichkeiten steht im Zusammenhang mit dem 

Leasing der Büroflächen im Opernturm in Frank-

furt am Main. Die Verbindlichkeiten für Kautionen 

stammen aus der Großmarkt Leipzig GmbH, die 

im Geschäftsjahr 2018 erworben und erstmals 

konsolidiert wurde.

In EUR 31.12.2018 31.12.2017

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 461.548 1.929.633
Verbindlichkeiten für Maklerprovisionen 1.842.120 0

Gesamt 2.303.668 1.929.633
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18 SONSTIGE KURZFRISTIGE  

VERBINDLICHKEITEN 

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten 

werden zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bilanziert und setzen sich zum 31. Dezember 

2018 wie folgt zusammen: 

Der Anstieg der sonstigen kurzfristigen Ver-

bindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 

TEUR 2.030 ist vorwiegend auf einen Anstieg 

der Umsatzsteuerverbindlichkeiten (31. De-

zember 2018: TEUR 1.372, 31. Dezember 2017: 

TEUR 334) sowie auf die Verbindlichkeiten für 

Grunderwerbsteuer und Abgaben in Höhe von 

TEUR 1.106, die im Zusammenhang mit dem 

Erwerb der Immobilien „Großmarkt Leipzig“ 

und „Mülheim“ stehen, zurückzuführen.

In EUR 31.12.2018 31.12.2017

Verbindlichkeiten zur Umsatzsteuer 1.372.379 334.469
Verbindlichkeiten Grunderwerbsteuer und Abgaben 1.106.213 0
Abgaben für Personal 4.875 63.446
Sonstige Verbindlichkeiten 0 55.275

Gesamt 2.483.467 453.190
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19 LEASINGVERHÄLTNISSE

19.1 Der Konzern als Leasingnehmer

Gemäß den Vorgaben des IFRS 16 bilanziert der 

Leasingnehmer für alle bestehenden Leasing-

verhältnisse bei Beginn des Leasingverhält-

nisses ein Nutzungsrecht an einem Vermögens-

wert sowie eine Leasingverbindlichkeit. 

Das Nutzungsrecht wird im Zugangszeitpunkt 

mit den Anschaffungskosten bewertet. Gemäß 

IFRS 16.24 umfassen die Anschaffungskosten 

den Zugangswert der Leasingverbindlichkeit, 

Leasingzahlungen, die vor oder bei Beginn der 

Nutzungsüberlassung von dem Leasingneh-

mer geleistet wurden und daher nicht in der 

Leasingverbindlichkeit enthalten sind, inkre-

mentelle Kosten des Abschlusses der Leasing-

vereinbarung, eventuelle Rückbaukosten sowie 

als negative Komponente Anreizleistungen, 

die der Leasingnehmer vor oder bei Beginn 

der Nutzungsüberlassung erhält. Die Folge-

bewertung des Nutzungsrechts erfolgt regel-

mäßig zu fortgeführten Anschaffungskosten. 

Das Nutzungsrecht wird linear über die Laufzeit 

des Leasingverhältnisses oder die ggf. kürzere 

Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Die Bilanzierung der Leasingverbindlichkeit 

erfolgt entsprechend den Vorschriften für Fi-

nanzinstrumente nach IFRS 9. Die Leasingver-

bindlichkeit wird zu Beginn der Nutzungsüber-

lassung mit dem Barwert der über die Laufzeit 

zu leistenden Zahlungen des Leasingnehmers 

bewertet. Berücksichtigt werden alle der Höhe 

nach festen Zahlungen, die der Leasingnehmer 

zu leisten hat. Für die Ermittlung des Barwertes 

der zu berücksichtigenden Leasingzahlungen 

wird der Diskontierungszinssatz wie folgt ge-

wählt: Vorrangig wird der implizite Zinssatz, 

der die aus der Perspektive des Leasingge-

bers erwartete Verzinsung seiner Investition 

widerspiegelt, verwendet. Sollte der implizite 

Zinssatz nicht verlässlich bestimmt werden 

können, nutzt man seinen eigenen Grenzfremd-

kapitalkostensatz. In den Folgeperioden wird 

die Leasingverbindlichkeit in Abhängigkeit von 

der vereinbarten Tilgung fortgeschrieben. Im 

Rahmen der Anwendung der Effektivzinsme-

thode wird eine konstante periodische Verzin-

sung der ausstehenden Verbindlichkeit erfasst. 

Die am jeweiligen Bilanzstichtag ausstehende 

Leasingverbindlichkeit wird mit dem zur Bar-

wertberechnung verwendeten Zinssatz ausge-

zinst und um die geleisteten Tilgungszahlungen 

reduziert. 

Zahlungen für kurzfristige Leasingverhältnisse 

(< 1 Jahr) und Leasinggegenstände von gerin-

gem Wert (< TEUR 5) werden über die Laufzeit 

des Leasingvertrags als Aufwand erfasst.

Eine Sale-and-lease-back-Transaktion um-

fasst die Veräußerung eines Vermögenswertes 

und die Rückvermietung des gleichen Vermö-

genswertes. Führt eine solche Transaktion zu 

einem Finanzierungsleasing-Verhältnis, darf 

ein Überschuss der Verkaufserlöse über den 

Buchwert nicht unmittelbar als Ertrag des Lea-

singnehmers erfasst werden. Stattdessen ist er 

abzugrenzen und über die Laufzeit des Leasing-

verhältnisses erfolgswirksam zu verteilen. Mit 

notariellem Vertrag (UR Nr. M 974/2015, Notar 

Dr. Johannes Meinel) vom 14. Dezember 2015 

verkaufte die publity AG die Immobilie „ publity 

Center“ in Leipzig an die Pola Property (2015) 

GmbH zu einem Kaufpreis in Höhe von TEUR 

6.800. Gleichzeitig wurde ein „Triple-Net“-Miet-

vertrag für die Immobilie abgeschlossen, der 

am 1. Januar 2016 beginnt und dessen Mietzeit 
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15 Jahre beträgt. Die monatliche Nettomiete 

beträgt TEUR 40. Der Mieter ist Alleinmieter 

und trägt sämtliche Betriebskosten des Objek-

tes.

Die zusammenhängenden Verträge werden als 

Sale-and-lease-back-Finanzierungsleasing 

klassifiziert. Der bei Verkauf erzielte Veräu-

ßerungsgewinn wird über die Vertragslaufzeit 

abgegrenzt und linear vereinnahmt. 

Zum 31. Dezember 2018 werden in der Konzern- 

Bilanz folgende Beträge im Zusammenhang mit 

Leasingverhältnissen, bei denen der Konzern als 

Leasingnehmer agiert, ausgewiesen: 

Die zu Nutzungsrechten an Leasinggegen-

ständen entstandenen Kosten betrugen im 

Geschäftsjahr 2018 TEUR 3.267. Die Nutzungs-

rechte für Immobilien, die ausschließlich als 

Bürogebäude genutzt werden, werden im Sach-

anlagevermögen ausgewiesen. 

Die gesamten Zahlungsmittelabflüsse für Lea-

singverhältnisse betrugen für das Geschäftsjahr 

2018 TEUR 739 (Geschäftsjahr 2017: TEUR 518). 

Die Fälligkeiten der Leasingverbindlichkeiten 

zum Bilanzstichtag können der nachfolgenden 

Tabelle entnommen werden: 

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

werden folgende Beträge im Zusammenhang 

mit Leasingverhältnissen ausgewiesen: 

Nutzungsrechte 
in EUR 31.12.2018 31.12.2017

Immobilien 7.473.547 4.763.084

Gesamt 7.473.547 4.763.084

Leasingver- 
bind lichkeiten
in EUR 31.12.2018 31.12.2017

Kurzfristige  
finanzielle  
Verbindlichkeiten

754.035 490.626

Langfristige  
finanzielle  
Verbindlichkeiten

9.230.207 6.858.551

Gesamt 9.984.241 7.349.177

Abschreibungen  
der Nutzungsrechte 
in EUR 2018 2017

Immobilien 556.993 366.391

Gesamt 556.993 366.391

Weitere Aufwendungen  
i. Z. m. Leasingverhältnissen
in EUR 2018 2017

Zinsaufwand 252.664 186.774
Aufwand für kurzfristige 
Leasingverhältnisse

0 0

Aufwand für Leasingver-
hältnisse über gering-
wertige Vermögenswerte

41.090 38.358

Aufwand für variable 
 Leasingzahlungen, der 
bei der Bewertung der 
Leasing verbindlichkeiten 
nicht berücksichtigt wurde

0 0

Gesamt 293.753 225.132

Fälligkeitsanalyse 
der Leasingver-
bindlichkeiten
in EUR 31.12.2018 31.12.2017

Bis zu einem Jahr 765.685 530.236
Länger als ein 
Jahr und bis zu 5 
Jahren

3.308.343 2.086.951

Über 5 Jahre 5.921.863 4.783.250

Gesamt 9.995.891 7.400.437
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19.2 Der Konzern als Leasinggeber

Als Leasinggeber klassifiziert der Konzern 

seine identifizierten Leasingverhältnisse zu 

Beginn des Leasingverhältnisses als Finan-

zierungs- oder Operating-Leasing-Verhältnis. 

Finanzierungsleasing liegt dann vor, wenn so 

gut wie alle mit dem Eigentum verbundenen 

Risiken und Chancen des Leasingobjekts auf 

den Leasingnehmer übertragen werden. Ist dies 

nicht der Fall, wird das identifizierte Leasing-

verhältnis als Operating-Leasing klassifiziert. 

Im Falle eines Finanzierungsleasings wird das 

Leasingobjekt ausgebucht und eine Leasingfor-

derung eingebucht. Die Leasingforderung wird 

mit dem Nettoinvestitionswert eingebucht. Für 

die Folgebewertung werden die Leasingraten 

in einen Zins- und einen Tilgungsteil zerlegt. 

Dabei werden die Zinserträge so auf die Lauf-

zeit des Leasingverhältnisses verteilt, dass sich 

auf Basis des internen Zinssatzes des Leasing-

gebers eine periodisch gleichbleibende Rendite 

des Nettoinvestitionswerts ergibt. 

Wird das identifizierte Leasingverhältnis als 

Operating-Leasing-Verhältnis klassifiziert, er-

fasst der Konzern als Leasinggeber laufende 

Erträge aus den Leasingraten. Das Leasingob-

jekt wird nach IAS 16 und IAS 38 um planmäßi-

ge Abschreibungen und unter Berücksichtigung 

der Vorgaben des IAS 36 um außerplanmäßige 

Abschreibungen fortgeschrieben. 

Zum Bilanzstichtag bestehen ausschließlich 

Leasingverhältnisse, die durch den Konzern 

als Operating-Leasing-Verhältnis klassifiziert 

werden. Es handelt sich um die Vermietung 

von Immobilien. Die Mindestleasingzahlungen 

aus diesen Leasingverhältnissen können der 

nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Die 

angegebenen Mindestleasingzahlungen be-

inhalten die zu vereinnahmenden Nettomieten 

bis zum vereinbarten Vertragsende bzw. bis 

zum frühestmöglichen Kündigungstermin des 

Leasingnehmers. 

Mindestleasingzahlen in EUR 31.12.2018 31.12.2017

Bis zu einem Jahr 120.000 0
Länger als ein Jahr und bis zu 5 Jahren 480.000 0
Über 5 Jahre 840.000 0

Gesamt 1.440.000 0
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E Erläuterungen zur Konzern- 
Gewinn- und Verlustrechnung

1 BRUTTOERGEBNIS VOM UMSATZ

Erträge werden erfasst, wenn es wahrschein-

lich ist, dass der wirtschaftliche Nutzen dem 

Konzern zufließen wird und die Höhe der 

Erträge verlässlich bestimmt werden kann, 

unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung. Er-

träge werden zum beizulegenden Zeitwert der 

erhaltenen Gegenleistung oder zu beanspru-

chenden Gegenleistung unter Berücksichtigung 

vertraglich festgelegter Zahlungsbedingungen 

bewertet, wobei Steuern oder andere Abgaben 

unberücksichtigt bleiben.

Im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätig-

keit erbringen die einzelnen Konzerngesell-

schaften die im Folgenden dargestellten Dienst-

leistungen aus dem Bereich des Einkaufs, des 

Managements und der Verwertung von Immobi-

lien und immobiliennahen Finanzierungen.

Erlöse aus dem Servicing für Dritte  

(Asset-Management) 

Im Rahmen von Asset-Management-Dienst-

leistungen für Dritte erzielt die publity Erlöse in 

Form von Akquisitionsvergütungen für erworbe-

ne Immobilienobjekte (Finders Fee), pauschale 

Vergütungen für die laufende Verwaltung von 

Immobilien sowie erfolgsabhängige Vergütun-

gen im Falle einer Veräußerung der betreuten 

Immobilien (Exit Fee/Promote). Bei den soge-

nannten Finders und Exit Fees handelt es sich 

um zeitpunktbezogene Leistungen, die dann 

realisiert werden, wenn alle Voraussetzungen 

für den Erhalt des Entgeltes erfüllt sind. Dies 

ist in der Regel der Abschluss eines Kaufver-

trages oder ein anderer im Vertrag definierter 

Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt fließt dem Kun-

den der wesentliche Nutzen aus der Leistung 

(lukrative Ankaufsvermittlung bzw. Verkaufs-

vermittlung) zu. Verträge über das laufende 

Asset-Management werden in der Regel über 

eine längere Laufzeit geschlossen. Es handelt 

sich um vertraglich vereinbarte monatliche Ent-

gelte (zeitraumbezogene Erlöse), bei denen der 

Nutzen (gewinnorientiertes Management der 

Immobilien) dem Eigentümer simultan zufließt. 

Die Gesellschaft vereinbart in der Regel Zah-

lungsziele von circa drei Monaten. Außerhalb 

der gesetzlichen Gewährleistungen bestehen 

keine gesonderten Verpflichtungen der Gruppe.

Erlöse aus eigenen Kreditportfolios 

(Bestandshaltung)

Die Erlöse aus eigenen Kreditportfolios beinhal-

ten im Wesentlichen die Verwertung der eigenen 

Kreditportfolios und die der notleidenden Kredite 

(Non-Performing Loans) sowie im Einzelfall 

Erlöse aus dem Verkauf von Forderungen aus 

diesen. Die Erlöse aus den Forderungen wer-

den zeitraumbezogen berechnet und stellen 

die angemessene Verzinsung der angekauften 

Forderungen dar. Hierbei wird der zum Ankauf 

der Forderung ermittelte Effektivzins über die 

geschätzte Laufzeit zum Ansatz gebracht. Da 

die Verwertung im Vergleich zum Servicing auf 

eigene Rechnung erfolgt, erzielt die Gesellschaft 
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ihre Umsatzerlöse aus im Einzelfall vereinbarten 

Verkäufen von Forderungen zeitpunktbezogen. 

Umsätze werden realisiert, wenn die Bedingun-

gen aus den Verträgen über Forderungsverkäufe 

eintreten. Hierbei werden typischerweise Zah-

lungsziele von circa drei Monaten vereinbart.

Erlöse aus dem Servicing notleidender 

Kredite für Dritte (Asset-Management)

Im Rahmen des Servicing für Kreditportfolios 

für Dritte realisiert die publity hauptsächlich 

Vergütungen in Höhe von 22 % der erzielten 

Erlöse aus der Verwertung bzw. Einlösung von 

Kreditforderungen. Daneben erhält der Kon-

zern Pauschalvergütungen für die Verwaltung 

von Schuldnerakten, sogenannte Aktenverwal-

tungsgebühren. Hierzu beauftragt die publity 

Rechtsanwälte, die die aktuellen Forderungs-

konten für jeden Schuldner führen und die treu-

händerische Verwaltung der Notaranderkonten 

für die publity vornehmen. 

Die Servicing-Erlöse fallen nur im Erfolgsfall an 

und werden dann realisiert (zeitpunktbezogene 

Realisierung). Zu diesem Zeitpunkt fließt dem 

Kunden der wesentliche Nutzen aus der Leis-

tung (Zahlungsmittelzufluss aus notleidendem 

Kredit) zu. Die publity Gruppe tritt nach außen 

hin als alleiniger Leistungserbringer auf und 

übernimmt neben der vollständigen Koordina-

tion auch die Haftung. Die Erlöse werden daher 

nach der Bruttomethode (Prinzipal) erzielt. 

Außerhalb der gesetzlichen Gewährleistungen 

bestehen keine gesonderten Verpflichtungen 

der Gruppe. Hierbei werden typischerweise Zah-

lungsziele von circa drei Monaten vereinbart.

Erlöse aus eigenen Immobilien  

(Bestandshaltung) 

Die Erlöse aus eigenen Immobilien beinhalten 

im Wesentlichen Vermietungserlöse, die in 

Übereinstimmung mit den Vorgaben des   

IFRS 16 zeitraumbezogen erzielt werden. Hier-

bei wird der Gesamterlös der unkündbaren 

Grundmietzeit eines Mietvertrages linear über 

dessen Laufzeit verteilt. Dem Mieter berech-

nete Mietnebenkosten werden einheitlich und 

nach der Bruttomethode dargestellt. Dieses 

Geschäftsfeld war in den Geschäftsjahren 2018 

und 2017 von untergeordneter Bedeutung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufgliede-

rung der Umsatzerlöse sowie die Umsatzkosten 

des publity Konzerns:

In EUR 2018 2017

Erlöse aus dem Servicing für Dritte (Asset-Management-Leistungen) 28.348.285 14.771.012
Erlöse aus eigenen Kreditportfolios (Bestandshaltung) 4.257.318 6.939.666
Erlöse aus Servicing notleidender Kreditforderungen  
für Dritte (Asset-Management)

3.042.121 5.205.434

Erlöse Sonstige (Asset-Management) 1.569.338 2.333.120

Umsatzerlöse 37.217.061 29.249.231

Umsatzkosten (Asset-Management) -5.716.488 -107.926
Umsatzkosten (Bestandshaltung) -1.076.621 -3.517.602

Umsatzkosten -6.793.109 -3.625.528

Bruttoergebnis vom Umsatz 30.423.953 25.623.703
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Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vor-

jahr um TEUR 7.968 auf TEUR 37.217 gestiegen, 

was vorwiegend auf den Anstieg der Erlöse aus 

dem Servicing für Dritte zurückzuführen ist. In 

den Umsatzerlösen des Geschäftsjahres 2018 

sind rund TEUR 8.000 Finders Fees für reali-

sierte Immobilienkäufe enthalten.

Die Kosten des Umsatzes für das Geschäfts-

jahr 2018 betragen insgesamt TEUR 6.793 und 

beinhalten im Wesentlichen Maklerprovisionen, 

Kosten für bezogene Asset-Management- 

Dienstleistungen und Auslagen für Servicing- 

Kosten. Der starke Anstieg der Aufwendungen 

für bezogene Leistungen im Geschäftsjahr 

2018 gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um 

TEUR 3.168 liegt darin begründet, dass Pro-

visionsansprüche Dritter für die Veräußerung 

von Immobilien in Höhe von TEUR 5.296 im 

Geschäftsjahr 2018 (Geschäftsjahr 2017: TEUR 

3.148) angefallen sind. Darüber hinaus sind die 

bezogenen Leistungen im gleichen Verhältnis 

wie die Umsatzerlöse gestiegen.

2 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Ge-

schäftsjahres 2018 setzen sich wie folgt zu-

sammen:

In EUR 2018 2017

Entkonsolidierungserfolg 626.698 0
Periodenfremde Erträge 206.595 500
Erträge aus Sale-and-lease-back-Transaktionen 186.894 186.894
Erträge aus der Erstkonsolidierung 161.729 0
Sachbezüge 31.692 26.401
Aufwendungsausgleich 23.901 25.661
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 485 50.538
Übrige 55.880 -3.376

Gesamt 1.293.874 286.618
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Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge 

gegenüber dem Vorjahr steht im Zusammen-

hang mit Erträgen aus der Entkonsolidierung 

in Höhe von TEUR 627 sowie der erfolgswirk-

samen Erfassung eines passivischen Unter-

schiedsbetrags in Höhe von TEUR 162, der sich 

im Zusammenhang mit der Erstkonsolidierung 

der Großmarkt Leipzig GmbH ergeben hat. Die 

periodenfremden Erträge in Höhe von TEUR 

207 beinhalten die Erstattung der anteiligen 

Gerichtskosten durch die Gateway AG in Verbin-

dung mit dem Vergleich (TEUR 35) sowie eine 

Gebührenerstattung (TEUR 170).

3 PERSONALKOSTEN

Die Personalkosten setzen sich in der Berichts-

periode wie folgt zusammen:

Der Rückgang der Personalkosten im Vergleich 

zum Vorjahr ist einerseits auf einen Rückgang 

der durchschnittlichen Mitarbeiteranzahl zu-

rückzuführen (Geschäftsjahr 2018: 27 Mitarbei-

ter, Geschäftsjahr 2017: 35 Mitarbeiter). Weiter-

hin ist der Rückgang der Personalkosten durch 

einen Wechsel im Vorstand des Mutterunter-

nehmens bedingt. In diesem Zuge war für einen 

Zeitraum von drei Monaten nur ein Vorstand 

bestellt. In den Sozialausgaben sind Zahlungen 

für einen beitragsorientierten Versorgungsplan 

(gesetzliche Rentenversicherung) von TEUR 120 

(2017: TEUR 141) enthalten.

In EUR 2018 2017

Gehälter -1.783.637 -2.039.954
Sozialabgaben -240.185 -282.241

Gesamt -2.023.822 -2.322.195
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4 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Geschäftsjahres 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 

im Geschäftsjahr 2018 um TEUR 2.242 gesunken 

(Geschäftsjahr 2018: TEUR 7.675, Geschäftsjahr 

2017: TEUR 9.917), was im Wesentlichen durch 

die gesunkenen Verkaufsprovisionen (Geschäfts-

jahr 2018: TEUR 294, Geschäftsjahr 2017: TEUR 

4.627) bedingt war. Kompensiert wurde dieser 

Rückgang durch die gestiegenen Abschrei-

bungen auf Forderungen (Geschäftsjahr 2018: 

TEUR 1.986, Geschäftsjahr 2017: TEUR 634). Des 

In EUR 2018 2017

Abschreibungen auf Forderungen -1.985.935 -633.539
Rechts- und Beratungskosten -1.869.764 -1.998.043
Werbe- und Reisekosten -1.062.166 -1.039.475
Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens -722.962 -562.394
Abschluss- und Prüfungskosten -329.402 -83.182
Verkaufsprovisionen -294.155 -4.626.705
Raumkosten -207.843 -103.457
Fremdleistungen und Fremdarbeiten -170.261 -82.045
Finanzierungskosten -124.271 -4.919
EDV-Kosten -105.390 -67.567
Fahrzeugkosten -102.556 -125.328
Bürobedarf und Betriebskosten -102.445 -101.694
Periodenfremde Aufwendungen -84.293 0
Vergütung des Aufsichtsrates -78.000 -80.000
Miet- / Leasingaufwendungen -54.611 -50.601
Versicherungen -49.688 -48.890
Nebenkosten des Geldverkehrs -40.800 -21.097
Sonstige -290.530 -287.989

Gesamt -7.675.072 -9.916.926

Weiteren sind die Kosten der Abschlusserstellung 

und -prüfung, bedingt durch die erstmalige Auf-

stellung eines Konzernabschlusses, angestiegen 

(2018: TEUR 329, 2017: TEUR 83). Ebenso sind 

die Abschreibungen auf Gegenstände des Sach-

anlagevermögens um TEUR 161 gestiegen. Dieser 

Anstieg resultiert aus der Abschreibung des 

Nutzungsrechtes im Zusammenhang mit dem 

Leasingverhältnis für die Büroflächen im Opern-

turm in Frankfurt am Main.
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5 ERGEBNIS AUS DER BEWERTUNG VON   

ALS FINANZINVESTITION GEHALTENEN 

IMMOBILIEN

Das Ergebnis aus der Bewertung von als Finanz-

investition gehaltenen Immobilien in Höhe von 

TEUR 8.940 (2017: TEUR 0) resultiert aus der 

Neubewertung der Objekte „Großmarkt Leipzig 

und „Mülheim“. 

6 FINANZERTRÄGE

Die Finanzerträge setzen sich im Geschäftsjahr 

2018 wie folgt zusammen:

Die Finanzerträge haben sich im Geschäftsjahr 

2018 um TEUR 1.010 verringert und belaufen 

sich auf TEUR 8.454 (2017: TEUR 9.464). Der 

Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist im Wesent-

lichen durch rückläufige Zinserträge aus Auslei-

hungen an die PREOS I bedingt. Darüber hinaus 

sanken die Zinserträge aus Kreditforderungen 

mit beeinträchtigter Bonität aufgrund von im 

7 FINANZAUFWENDUNGEN

Die Finanzaufwendungen setzen sich im Ge-

schäftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

Die Finanzaufwendungen sind im Geschäftsjahr 

2018 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 um 

TEUR 352 leicht gestiegen, was im Wesentlichen 

auf die um TEUR 329 gestiegenen Zinsaufwen-

dungen für die Wandelschuldverschreibung 

zurückzuführen ist. Der Anstieg der Zinsaufwen-

dungen aus Leasingverhältnissen (Geschäftsjahr 

2018: TEUR 253, Geschäftsjahr 2017: TEUR 187) 

ist bedingt durch den Abschluss des Leasing-

verhältnisses für die Büroflächen im Opernturm 

in Frankfurt am Main. Die sonstigen Zinsauf-

wendungen beinhalten Zinsen für Darlehen, die 

der Konzern von dem Vorstandsvorsitzenden des 

Mutterunternehmens, Herrn Thomas Olek, und 

der Consus GmbH erhalten hat.

In EUR 2018 2017

Zinserträge aus 
Kreditforderungen 
mit beeinträchtig-
ter Bonität

6.832.909 7.377.612

Zinserträge  
Ausleihungen

915.775 2.047.466

Erträge aus 
dem Abgang von 
Gegenständen des 
Finanzanlagever-
mögens

376.048 0

Erträge aus dem 
Rückkauf von 
Wandelschuldver-
schreibungen

223.732 0

Sonstige Finanz-
erträge

105.751 39.114

Gesamt 8.454.436 9.464.193

In EUR 2018 2017

Zinsaufwand 
Wandelschuldver-
schreibung

-2.283.175 -1.954.564

Zinsaufwand 
Leasing

-252.664 -186.774

Sonstige Zinsauf-
wendungen

-314.690 -356.801

Gesamt -2.850.528 -2.498.139

Jahr 2017 beendeten oder ausgelaufenen Fonds. 

Gegenläufig wurden im Zusammenhang mit dem 

Abgang von Finanzanlagevermögen Erträge in 

Höhe von TEUR 376 sowie im Zusammenhang 

mit dem Rückkauf von Wandelschuldverschrei-

bungen im Nominalwert von TEUR 3.050 Erträge 

in Höhe von TEUR 224 realisiert.
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8 ABSCHREIBUNGEN AUF LANGFRISTIGE 

FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Die Abschreibungen auf langfristige finanzielle 

Vermögenswerte in Höhe von TEUR 2.962 (Ge-

schäftsjahr 2017: TEUR 2.498) beinhalten die 

erfassten Wertberichtigungen auf die Portfolios 

von Kreditforderungen mit beeinträchtigter Bo-

nität. Wertberichtigungen auf die Unterportfo-

lios werden grundsätzlich in Übereinstimmung 

mit den Vorgaben des IFRS 9.5.3 in Höhe der 

über die gesamte (Rest-)Laufzeit erwarteten 

Kreditverluste erfasst.

9 ERTRAGSTEUERN 

Die laufenden Steueraufwendungen in Höhe von 

TEUR 6.842 (Geschäftsjahr 2017: TEUR 4.476) 

beinhalten die Körperschaftsteuer- und Gewer-

besteueraufwendungen und entstanden aus-

schließlich in Deutschland. 

Die latenten Steueraufwendungen in Höhe von 

TEUR 1.984 (Geschäftsjahr 2017: TEUR 660) 

setzen sich zusammen aus latenten Steuer-

erträgen in Höhe von TEUR 969 und latenten 

Steueraufwendungen in Höhe von TEUR 2.952. 

Die latenten Steueraufwendungen resultieren 

vorwiegend aus temporären Differenzen im 

Zusammenhang mit der Bewertung der als 

Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zum 

beizulegenden Zeitwert. 

Zum Bilanzstichtag bestehen für die in den 

Konzernabschluss einbezogenen Beteiligungs-

unternehmen keine nicht genutzten steuer-

lichen Verlustvorträge (31. Dezember 2017: 

TEUR 4.781). 

Steuerliche Überleitungsrechnung

Die steuerliche Überleitungsrechnung zwischen 

dem erwarteten und dem tatsächlichen Steuer-

aufwand des Geschäftsjahres wird auf Basis eines 

Konzernsteuersatzes in Höhe von 31,93 % (Ge-

schäftsjahr 2017: 31,93 %) dargestellt. Der Kon-

zernsteuersatz in Höhe von 31,93 % beinhaltet den 

aktuell gültigen Körperschaftsteuersatz in Höhe 

von 15 %, den Solidaritätszuschlag in Höhe von 

5,5 % und einen Gewerbesteuersatz von 16,1 %.

In EUR 2018 2017

Laufende  
Steuern

-6.842.232 -4.475.848

Latente Steuern -1.983.610 -659.737

Summe  
Ertragsteuern -8.825.842 -5.135.584

In EUR 2018 2017

Ergebnis vor Steuern 33.441.055 15.824.594
Konzernsteuersatz 31,93 % 31,93 %
Erwartetes Steuerergebnis 10.676.057 5.052.002
Überleitungspositionen
Steuereffekte aus nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben 12.683 30.023
Steuereffekte aus steuerfreien Beteiligungserträgen  
und Veräußerungsgewinnen

-376.048 0

Steuereffekte aus sonstigen steuerfreien Erträgen -84.479
Laufende Steuern Vorjahre -275.144 -25.233
Steuereffekte aus dem Ansatz von aktiven  
latenten Steuern auf Verlustvorträge

-776.880 0

Sonstige Effekte -350.346 78.793

Gesamt 8.825.842 5.135.584
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9 ERGEBNIS JE AKTIE

Das Ergebnis je Aktie (Basic Earnings per 

Share) berechnet sich wie folgt:

In EUR 2018 2017

Konzernergebnis (in EUR) 24.615.213 10.689.010
Konzernergebnis abzüglich nicht beherrschender Anteile 24.530.458 10.592.376
Zinsaufwendungen aus Wandelschuldverschreibungen 1.154.914 992.760
Konzernergebnis, bereinigt um Verwässerungseffekte 25.685.372 11.585.136

Anzahl Aktien (in Stück)
Ausgegebene Aktien zum Bilanzstichtag 9.831.250 6.050.000
Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien 7.516.009 6.050.000
Auswirkungen der Wandlung von  
Wandelschuldverschreibungen

1.202.502 1.033.667

Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien (verwässert) 8.718.511 7.083.667

Ergebnis je Aktie (in EUR)
Unverwässertes Ergebnis je Aktie 3,26 1,75
Verwässertes Ergebnis je Aktie 2,95 1,64

Bei der Berechnung des unverwässerten Er-

gebnisses je Aktie wird das den Inhabern von 

Aktien des Mutterunternehmens zuzurechnende 

Ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche 

Anzahl von Aktien, die sich während der Be-

richtsperiode im Umlauf befinden, geteilt. Das 

verwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich durch 

die Korrektur des Periodenergebnisses und der 

Anzahl der ausgegebenen Aktien aufgrund der 

Annahme, dass wandelbare Instrumente voll-

umfänglich umgewandelt werden.
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F Konzern-Segmentberichterstattung

Die Segmentierung der Konzernabschlussdaten 

erfolgt in Übereinstimmung mit den Vorgaben 

des IFRS 8 entsprechend der internen Ausrich-

tung nach strategischen Geschäftsbereichen. 

Zum Zwecke der Unternehmenssteuerung wird 

der Konzern in die folgenden zwei berichts-

pflichtigen Geschäftssegmente aufgeteilt: 

• Das Geschäftssegment „Asset-Manage-

ment“ umfasst die laufende Verwaltung von 

Immobilien für Dritte sowie die Erbringung 

von Dienstleistungen im Zuge von Akquisi-

tionen oder Veräußerungen von Immobilien 

und die Erzielung von Zahlungsmittelzu-

flüssen aus den notleidenden Krediten. 

• Das Geschäftssegment „Bestandshaltung“ 

umfasst das Halten und die Verwaltung von 

Gewerbeimmobilien sowie die Verwaltung 

und Verwertung von Kreditportfolios not-

leidender Kredite.

Zur Bildung der vorstehenden berichtspflichti-

gen Geschäftssegmente wurden keine Ge-

schäftssegmente zusammengefasst. 

Die Betriebsergebnisse der Geschäftssegmente 

werden jeweils durch den Vorstand überwacht. 

Geschäftsvorfälle zwischen den Geschäftsseg-

menten werden grundsätzlich auf Basis fremd-

vergleichsfähiger Konditionen abgewickelt. Im 

Geschäftsjahr 2018 sowie im Geschäftsjahr 

2017 wurden im Geschäftssegment „Asset- 

Management“ sowie im Geschäftssegment 

„Bestandshaltung“ ausschließlich Erträge mit 

externen Kunden realisiert. 

Von den Erlösen aus Asset-Management ent-

fallen 60,1 % (Vorjahr: 42 %) auf einen wesentli-

chen Kunden bzw. diesem nahestehende Perso-

nen. Im Jahr 2018 macht ein weiterer Kunde im 

Bereich Asset-Management Erlöse von ca. 13 % 

der Erlöse aus Asset-Management aus. Im Be-

reich Bestandshaltung entfallen 53 % (Vorjahr: 

40 %) auf einen wesentlichen Kunden. 
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Geschäftsjahr 2018 
in EUR

Asset- 
Management Bestandshaltung Konzern

Umsatzerlöse 30.387.409 6.829.653 37.217.061
Umsatzkosten -5.716.488 -1.076.621 -6.793.109

Bruttoergebnis vom Umsatz 24.670.921 5.753.032 30.423.953

Ergebnis aus der Fair-Value-Bewertung der  
als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien

0 8.939.857 8.939.857

Wertminderungen und Forderungen -142.842 0 -142.842
Sonstige betriebliche Erträge 480.526 813.348 1.293.874
Personalkosten -1.549.915 -473.907 -2.023.822
Sonstige betriebliche Aufwendungen -5.363.080 -2.311.992 -7.675.072

Betriebsergebnis (EBIT) 18.095.610 12.720.338 30.815.948

Finanzaufwendungen -2.850.528
Finanzerträge 8.454.217

Abschreibungen auf langfristige  
finanzielle Vermögenswerte

-2.962.499

Anteil am Ergebnis von assoziierten  
Unternehmen

-16.082

Ergebnis vor Steuern 33.441.055

Ertragsteuern -8.825.842

Periodenergebnis 24.615.213

Geschäftsjahr 2017 
in EUR

Asset- 
Management Bestandshaltung Konzern

Umsatzerlöse 18.452.671 10.796.560 29.249.231
Umsatzkosten -107.926 -3.517.602 -3.625.528

Bruttoergebnis vom Umsatz 18.344.745 7.278.958 25.623.703

Ergebnis aus der Fair-Value-Bewertung der  
als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien

0 0 0

Wertminderungen und Forderungen 174.877 0 174.877
Sonstige betriebliche Erträge 232.324 54.294 286.618
Personalkosten -1.853.612 -468.583 -2.322.195
Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.664.135 -2.202.790 -11.866.926

Betriebsergebnis (EBIT) 7.234.199 4.661.879 11.896.077

Finanzaufwendungen -2.498.139
Finanzerträge 9.464.193
Abschreibungen auf langfristige  
finanzielle Vermögenswerte

-4.085.202

Sonstige 1.047.665
Anteil am Ergebnis von assoziierten  
Unternehmen

0

Ergebnis vor Steuern 15.824.594

Ertragsteuern -5.135.584

Periodenergebnis 10.689.010
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G Sonstige Angaben

1 FINANZINSTRUMENTE

1.1 Zielsetzungen und Methoden des Risiko-

managements von Finanzinstrumenten

Die wesentlichen finanziellen Verbindlichkeiten 

des Konzerns umfassen die Wandelschuldver-

schreibung sowie Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen und sonstige Verbind-

lichkeiten. Der Hauptzweck dieser finanziellen 

Verbindlichkeiten ist die Finanzierung der Ge-

schäftstätigkeit des Konzerns. Die wichtigsten 

finanziellen Vermögenswerte des Konzerns sind 

Kreditforderungen mit beeinträchtigter Bonität, 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

sowie Zahlungsmittel, die unmittelbar aus sei-

ner Geschäftstätigkeit resultieren. 

Der Konzern ist im Rahmen seiner Geschäftstä-

tigkeit einer Reihe finanzieller Risiken ausge-

setzt, u. a. dem Markt-, dem Ausfall- und dem 

Liquiditätsrisiko. Die Steuerung dieser Risiken 

obliegt dem Management des Konzerns. Im 

Zuge des Risikomanagements wird auch die 

Konzentration einzelner Risiken regelmäßig 

überwacht. 

Marktrisiko 

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizu-

legende Zeitwert oder künftige Cashflows eines 

Finanzinstruments aufgrund von Änderungen 

der Marktpreise schwanken. Das Marktrisiko 

beinhaltet drei Risikoarten: Zinsänderungsrisi-

ko, Währungsrisiko und sonstige Preisrisiken. 

Zu den dem Marktrisiko ausgesetzten Finanz-

instrumenten zählen u. a. Kreditforderungen 

sowie die Wandelschuldverschreibung. 

Zinsänderungsrisiko 

Das Zinsänderungsrisiko ist das Risiko, dass 

der beizulegende Zeitwert oder künftige Cash-

flows eines Finanzinstruments aufgrund von 

Änderungen der Marktzinssätze schwanken. 

Der Konzern unterhält Tagesgeldguthaben, de-

ren Verzinsung vom jeweiligen Marktzinsniveau 

abhängt. Variabel verzinsliche Finanzverbind-

lichkeiten bestanden weder im Geschäftsjahr 

2018 noch im Geschäftsjahr 2017. Festverzins-

liche Finanzverbindlichkeiten beinhalten das 

Risiko einer Erhöhung des beizulegenden Zeit-

werts. Dieses Risiko wirkt sich weder in der Bi-

lanz noch in der Gewinn- und Verlustrechnung 

aus, da die Finanzverbindlichkeiten nicht zum 

beizulegenden Zeitwert, sondern zu fortgeführ-

ten Anschaffungskosten bewertet werden. 

Währungsrisiko 

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der 

beizulegende Zeitwert oder künftige Cash-

flows eines Finanzinstruments aufgrund von 

Änderungen der Wechselkurse Schwankungen 

ausgesetzt sind. Da der Konzern sämtliche 

Geschäftsvorfälle in Euro abwickelt, ist der 

Konzern im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit 

keinen Wechselkursrisiken ausgesetzt. 

Sonstige Marktrisiken

Unter den sonstigen Marktrisiken subsumiert 

der Konzern alle weiteren Risiken aus Markt-

preisschwankungen, wie sie beispielsweise aus 

Börsenkursen resultieren können. Der Konzern 

sieht sich keinen sonstigen Marktrisiken aus-

gesetzt. 
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Ausfallrisiko

Das Ausfallrisiko ist das Risiko, dass ein Ge-

schäftspartner seinen Verpflichtungen im 

Rahmen eines Finanzinstruments nicht nach-

kommt und dies zu einem finanziellen Ver-

lust führt. Der Konzern ist im Rahmen seiner 

operativen Geschäftstätigkeit Ausfallrisiken 

(insbesondere bei Kreditforderungen mit be-

einträchtigter Bonität und Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen) sowie Risiken 

im Rahmen der Finanzierungstätigkeit, ein-

schließlich solcher aus Einlagen bei Banken 

und Finanzinstituten und sonstigen Finanzinst-

rumenten, ausgesetzt.

Das maximale Ausfallrisiko zum Abschluss-

stichtag entspricht dem Buchwert jeder aus-

gewiesenen Klasse finanzieller Vermögens-

werte. 

Ausfallrisiko für Kreditforderungen  

mit eingeschränkter Bonität

Im Rahmen des Erwerbs der Portfolios mit 

Kreditforderungen, die bei Erwerb in ihrer Bo-

nität beeinträchtigt sind (POCI), hat die Gesell-

schaft eine Strategie konzipiert, die regelmä-

ßig überprüft wird. Grundsätzliche Zielsetzung 

für derartige Portfolios ist eine ertragsorien-

tierte Abwicklung über die (Rest-)Laufzeit 

mit verschiedenen Maßnahmen, wie bspw. 

Ratenzahlungen bzw. Vergleich, Insolvenz oder 

Sicherheitenverwertung. Im Einzelfall wird der 

(Weiter-)Verkauf von ausgewählten Unterport-

folios nicht ausgeschlossen. Zwecks aktiver 

Steuerung insbesondere des Adressausfall-

risikos werden die Portfolios zunächst in die 

nachfolgenden Unterportfolios mit ähnlichen 

Charakteristika gegliedert: 

• insolvenzbehaftete Privatpersonen

• insolvenzbehaftete Selbständige/Gewer-

betreibende und Unternehmen (Firmen)

• nicht insolvenzbehaftete Schuldner

Hinsichtlich der jeweiligen Unterportfolios 

werden die nachfolgenden Annahmen getrof-

fen, die zu jedem Abschlussstichtag überprüft 

und mit tatsächlichen Ereignissen auf Unter-

nehmensebene (z. B. Ausfallquoten) sowie mit 

historischen und aktuellen makroökonomi-

schen Entwicklungen abgeglichen werden:

a) Für Unterportfolios mit Kreditforderungen 

insolvenzbehafteter Privatpersonen wird mit 

Blick auf die durchschnittliche Laufzeit eines 

Privatinsolvenzverfahrens von einer Laufzeit 

von insgesamt sechs Jahren ausgegangen. 

Auch vor dem Hintergrund von Servicing-Er-

fahrungen mit vergleichbaren Unterportfolios 

geht das Management zumindest von einer 

durchschnittlichen Realisierungsquote von 1 % 

des ursprünglichen Kreditnennbetrags aus. 

Vereinfachend wird eine Gleichverteilung der 

Zahlungsströme über die Laufzeit angenommen.

b) Für Unterportfolios mit Kreditforderungen 

insolvenzbehafteter Firmen wird mit Blick auf 

die durchschnittliche Laufzeit eines Firmen-

insolvenzverfahrens von einer Restlaufzeit von 

insgesamt neun Jahren ausgegangen. Auch 

vor dem Hintergrund von Servicing-Erfahrun-

gen mit vergleichbaren Unterportfolios geht 

das Management zumindest von einer durch-

schnittlichen Realisierungsquote von 4,1 % des 

ursprünglichen Kreditnennbetrags aus. Für die 

entsprechenden Zahlungsströme wird ange-

nommen, dass nach vier Jahren 50 % sowie in 

den folgenden Jahren jeweils weitere 10 % der 

ausstehenden Beträge realisiert sein werden.
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c) Für Unterportfolios mit nicht insolvenzbe-

hafteten Kreditforderungen wird mit Blick auf 

vergleichbare Servicing-Erfahrungen von einer 

Laufzeit von insgesamt sieben Jahren ausge-

gangen. Das Management geht zumindest von 

einer durchschnittlichen Realisierungsquote 

von 2,6 % des ursprünglichen Kreditnennbe-

trags aus. Für die entsprechenden Zahlungs-

ströme wird angenommen, dass nach drei 

Jahren 20 %, nach weiteren zwei Jahren zusätz-

liche 50 % und weiteren zwei Jahren die rest-

lichen 50 % der ausstehenden Beträge realisiert 

sein werden.

Bei der modellbasierten Ermittlung des boni-

tätsangepassten Effektivzinssatzes berück-

sichtigt das Unternehmen zur Schätzung der 

erwarteten Zahlungsströme aus den Portfolios 

mit Kreditforderungen, die bei Erwerb in ihrer 

Bonität beeinträchtigt sind (POCI), die ver-

traglichen Bedingungen der Schuldner sowie 

erwartete Kreditverluste auf der Grundlage der 

vorgenannten Parameter bzw. Inputfaktoren für 

die jeweiligen Unterportfolios. Die erwarteten 

Kreditverluste ergeben sich als wahrschein-

lichkeitsgewichtete Schätzung der Kreditver-

luste (Barwert aller Zahlungsausfälle) über die 

erwartete Restlaufzeit der jeweiligen Unter-

portfolios.

Die Risikovorsorge nach IFRS 9 ermitteln wir 

für die Kreditforderungen mit eingeschränkter 

Bonität wie folgt: Erworbene oder originäre 

kreditbehaftete finanzielle Vermögenswerte 

(Purchased or Originated Credit Impaired), bei 

denen zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfas-

sung objektive Hinweise auf eine Wertminde-

rung vorliegen, werden automatisch der Stufe 3 

des Wertminderungsmodells zugeordnet. Die 

Steuerung der Kreditausfallrisiken bei den POCI 

erfolgt auf der jeweiligen Unterportfolioebene. 

Bei POCI, die zu fortgeführten Anschaffungs-

kosten bewertet werden, erfolgt die Ermittlung 

der Wertminderung auf Basis der diskontierten 

erwarteten künftigen Zahlungsströme unter 

Verwendung eines bonitätsangepassten Effek-

tivzinssatzes der Unterportfolios. Der Konzern 

reduziert bzw. erhöht den Buchwert der POCI 

mittels einer Wertberichtigung und erfasst den 

Verlust bzw. den Gewinn in der Konzern-Ge-

winn- und Verlustrechnung als Bestandteil des 

Wertminderungsaufwands bzw. -ertrags.
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Ausfallrisiko für Forderungen aus  

Lieferungen und Leistungen

Das Ausfallrisiko für Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen wird basierend auf den 

Richtlinien des Konzerns für das Ausfallrisiko-

management gesteuert. Zur Vermeidung von 

Ausfällen wird insbesondere bei Neukunden 

eine Überprüfung der Bonität durchgeführt. 

Ausstehende Forderungen werden regelmäßig 

überwacht. 

Der Wertberichtigungsbedarf wird zu jedem 

Abschlussstichtag anhand einer Wertberich-

tigungsmatrix zur Ermittlung der erwarteten 

Kreditverluste analysiert. Die erwarteten 

Ausfallquoten werden auf der Grundlage von 

Zahlungsprofilen der letzten drei Jahre vor dem 

Bilanzstichtag sowie unter Berücksichtigung 

angemessener und belastbarer Informationen 

über vergangene Ereignisse, aktuelle Gegeben-

heiten und künftig zu erwartende wirtschaft-

liche Rahmenbedingungen, die zum Abschluss-

stichtag verfügbar sind, ermittelt. Basierend 

auf diesen Informationen erwartet das Manage-

ment zum Bilanzstichtag Forderungsausfälle 

in Höhe von circa 2,5 %, die durch die Bildung 

einer Wertberichtigung berücksichtigt wurden. 

Das maximale Ausfallrisiko für Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen zum Ab-

schlussstichtag entspricht dem Buchwert zum 

31. Dezember 2018. 

Der Konzern beurteilt die Risikokonzentration 

bei Forderungen aus Lieferungen und Leistun-

gen als gering. Zwar hat der Konzern insge-

samt eine überschaubare Anzahl an Debitoren. 

Aufgrund langjähriger Geschäftsbeziehungen 

zu diesen Debitoren wird das Ausfallrisiko je-

doch als sehr gering eingestuft. 

Für neu abgeschlossene Asset-Management- 

Verträge, die insbesondere nur die Vermittlung 

einer Immobilie zum Gegenstand haben, wird 

das Ausfallrisiko als höher eingestuft. Eine 

etablierte Geschäftsbeziehung fehlt in diesen 

Fällen. Dem Ausfallrisiko wird in diesen Fällen 

mit standardisierten Prozessen, eingehenden 

Due-Diligence-Prüfungen und Absichtserklä-

rungen (Letters of Intent) entgegengewirkt. 

Die nachstehende Übersicht zeigt die Fällig-

keiten der Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen des Konzerns: 

In EUR
Nicht  

überfällig

Seit  
3 Monaten 
überfällig

Seit  
6 Monaten 
überfällig

Seit  
9 Monaten 
überfällig

Seit  
12 Monaten 

überfällig

31.12.2018
Forderungen aus Liefer ungen  
und Leistungen

29.905.665 71.400 329.878 0 4.416.027

Einzelwertberichtigung -2.400 0 0 0 0
Erwarteter Kreditverlust -747.642 -1.785 -8.247 0 -110.401

31.12.2017
Forderungen aus Liefer ungen  
und Leistungen

26.199.741 0 1.785.000 0 2.974.565

Einzelwertberichtigung 0 0 -360.649 0 -1.589.351
Erwarteter Kreditverlust -654.994 0 -35.609 0 -34.630
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Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über den Bruttobuchwert und die Wertminderun-

gen für Kreditausfälle, auf geschlüsselt nach finanziellen Vermögens werten und aufgegliedert nach 

den Anforder ungen des IFRS 9: 

Entwicklung der Bruttobuchwerte im Geschäftsjahr 2018 
in EUR

Forderungen   
aus  Lieferungen  
und  Leistungen

Kreditforderungen  
mit eingeschränkter 

Bonität (POCI)

Bestand am Jahresanfang 30.959.306 76.811.553
Zugänge 30.306.942 0
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte  
(inkl. Zinsertrag)

0 5.607.096

Übertragungen aufgrund verschlechterter Kreditqualität 0 0
Veränderungen aufgrund von Modifikationen  
(ohne Ausbuchung)

0 0

Modelländerungen 0 0
Abgänge (inkl. Wertberichtigungen) -26.543.279 -884.490
Eingänge aus abgeschriebenen oder  
wertgeminderten Forderungen

0 -1.062.602

Fremdwährungsbewegungen und sonstige Änderungen 0 -7.440
Bestand am Jahresende 34.722.969 80.464.117

Entwicklung der Wertminderungen im Geschäftsjahr 2018
in EUR

Forderungen   
aus  Lieferungen  
und  Leistungen

Kreditforderungen  
mit eingeschränkter 

Bonität (POCI)

Bestand am Jahresanfang -2.675.233 -4.085.202
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte  
(inkl. Zinsertrag)

-145.242 -2.962.499

Übertragungen aufgrund verschlechterter Kreditqualität 0 0
Veränderungen aufgrund von Modifikationen  
(ohne Ausbuchung)

0 0

Modelländerungen 0 0
Abgänge (inkl. Wertberichtigungen) 0 0
Eingänge aus abgeschriebenen oder  
wertgeminderten Forderungen

1.950.000 0

Fremdwährungsbewegungen und sonstige Änderungen 0 0
Bestand am Jahresende -870.474 -7.047.702
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Liquiditätsrisiko

Der Konzern überwacht das Risiko eines 

etwaigen Liquiditätsengpasses mittels eines 

Liquiditätsplanungstools. Die Liquiditätssitua-

tion wird vom Vorstand überwacht und regel-

mäßig mit dem Aufsichtsrat besprochen.

Das Ziel des Konzerns ist es, ein Gleichgewicht 

zwischen der kontinuierlichen Deckung des Fi-

nanzmittelbedarfs und der Sicherstellung der 

Flexibilität durch die Nutzung von Kontokor-

rentkrediten, Bankdarlehen, Schuldverschrei-

bungen und Finanzierungsleasing zu wahren. 

Die finanziellen Verbindlichkeiten des Kon-

zerns weisen nachfolgend dargestellte Fällig-

keiten auf. Die Angaben erfolgen auf der Basis 

der vertraglichen, undiskontierten Zahlungen.

In EUR 2019 2020 2021 2022 2023
Nach dem

 31.12.2023

Wandelschuld-
verschreibung

10.571.570 36.379.000 0 0 0 0

Leasing verbindlichkeiten 765.685 782.041 811.237 841.671 873.394 5.921.863
Verbindlichkeiten   
aus Lieferungen und  
Leistungen

2.303.668 0 0 0 0 0

Sonstige finanzielle 
 Verbindlichkeiten

1.032.393 0 0 0 0 0

Gesamt 14.672.745 37.161.041 811.237 841.671 873.394 5.921.863

Per 31. Dezember 2017 wiesen die finanziellen Verbindlichkeiten des Konzerns nachfolgend darge-

stellte Fälligkeiten auf: 

In EUR 2018 2019 2020 2021 2022
Nach dem

 31.12.2022

Wandelschuld-
verschreibung

0 0 50.000.000 0 0 0

Leasing verbindlichkeiten 530.236 513.159 512.781 524.458 536.553 4.783.250
Verbindlichkeiten   
aus Lieferungen und  
Leistungen

1.929.633 0 0 0 0 0

Sonstige finanzielle 
 Verbindlichkeiten

18.461.636 0 0 0 0 0

Gesamt 20.921.505 513.159 50.512.781 524.458 536.553 4.783.250

Im Berichtsjahr kam es zu Sonderkündigungen 

der Wandelanleihe 2015/2020. Diese wurden 

durch die Gläubiger damit begründet, dass 

Anleihebedingungen verletzt wurden. Die ent-

sprechenden Anleihen wurden im Berichtsjahr 

zurückgekauft oder in die kurzfristigen finan-

ziellen Verbindlichkeiten umgegliedert. Zum 

Bilanzstichtag bestehen für die als langfristig 

ausgewiesenen Anleihestücke keine Kündi-

gungsrechte. 
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1.2 Zusätzliche Angaben zu  

Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle 

Verbindlichkeiten werden im Zugangszeitpunkt 

den Kategorien des IFRS 9 entsprechend klas-

sifiziert und bilanziert. 

Gemäß IFRS 9 werden Finanzinstrumente in die 

Kategorien zu fortgeführten Anschaffungskos-

ten, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeit-

wert oder erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert eingestuft. Finanzielle Vermögens-

werte und finanzielle Verbindlichkeiten werden 

erstmals in der Konzern-Bilanz angesetzt, 

wenn eines der Konzernunternehmen Vertrags-

partei eines entsprechenden Vertrags wird. Bei 

der erstmaligen Erfassung eines Finanzinst-

ruments wird dieses mit dem beizulegenden 

Zeitwert unter Einbeziehung etwaiger Transak-

tionskosten angesetzt. 

Die gemäß IFRS 7.8 geforderte Aufgliederung 

der bilanziellen Buchwerte nach den Bewer-

tungskategorien sowie die beizulegenden Zeit-

werte der Finanzinstrumente stellen sich wie 

folgt dar: 

31.12.2018, in EUR Bewertungskategorie
Buchwert  

nach IFRS 9 Fair Value

Finanzielle Vermögenswerte

Sonstige langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

81.725.876 81.725.876

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

33.854.895 33.854.895

Sonstige kurzfristige finanzielle  
Vermögenswerte

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

1.128.454 1.128.454

Liquide Mittel Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

27.952.918 27.952.918

Finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

45.014.787 27.550.758

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

2.303.668 2.303.668

Sonstige kurzfristige finanzielle  
Verbindlichkeiten

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

12.369.077 7.261.088
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31.12.2017, in EUR Bewertungskategorie
Buchwert  

nach IFRS 9 Fair Value

Finanzielle Vermögenswerte

Sonstige langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

82.055.233 82.055.233

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

28.284.074 28.284.074

Sonstige kurzfristige finanzielle  
Vermögenswerte

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

4.982.538 4.982.538

Liquide Mittel Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

9.534.376 9.534.376

Finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

55.598.780 48.785.683

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
Leistungen

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

1.929.633 1.929.633

Kurzfristige Finanzschulden Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

17.870.583 17.870.583

Sonstige kurzfristige finanzielle  
Verbindlichkeiten

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten

1.121.288 1.121.288

Die beizulegenden Zeitwerte der Finanzinstru-

mente werden bis auf die börsennotierte An-

leihe (2015/2020) mit dem jeweiligen Buchwert 

bemessen, da dieser die beste Schätzung des 

beizulegenden Zeitwertes nicht marktgängiger 

Finanzinstrumente darstellt. 

Der beizulegende Zeitwert der Wandelschuld-

verschreibung wird der Stufe 1 der Bemes-

sungshierarchie zugeordnet. Inputfaktoren für 

die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts 

dieses Finanzinstrumentes sind am Bewer-

tungsstichtag an einem aktiven Markt beob-

achtbare Preisnotierungen. 

Das Management hat festgestellt, dass die 

beizulegenden Zeitwerte der liquiden Mittel, 

der Forderungen aus Lieferungen und Leistun-

gen, der sonstigen kurzfristigen finanziellen 

Vermögenswerte, der verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen, der kurzfristigen 

Finanzschulden sowie der sonstigen kurz-

fristigen finanziellen Verbindlichkeiten haupt-

sächlich aufgrund der kurzen Laufzeiten dieser 

Finanzinstrumente ihren Buchwerten nahezu 

entsprechen. 

Im Geschäftsjahr 2018 sowie im Vorjahr haben 

sich die folgenden Nettogewinne und -verluste 

aus Finanzinstrumenten ergeben (zur Ermitt-

lung dieser wurden alle jeweiligen GuV-Einträge 

[bis auf Steuern] Einträge summiert).



174

PUBLITY GESCHÄFTSBERICHT 2018

Nettogewinne/-verluste aus  
Finanzinstrumenten im Geschäftsjahr 2018 Gesamt Davon aus Zinsen

Davon aus Wert-
berichtigungen

Davon aus  
Abgang

Finanzielle Vermögenswerte

Zu fortgeführten Anschaffungskosten 5.622.256 5.237.598 -3.105.341 3.490.000

Finanzielle Verbindlichkeiten

Zu fortgeführten Anschaffungskosten -2.229.587 -2.416.481 0 235.881

Die Erträge aus dem Abgang stellen Verkäufe von POCI-Vermögenswerten bzw. den Rückkauf von der 

Wandelanleihe dar. 

Nettogewinne/-verluste aus  
Finanzinstrumenten im Geschäftsjahr 2017 Gesamt Davon aus Zinsen

Davon aus Wert-
berichtigungen

Davon aus  
Abgang

Finanzielle Vermögenswerte

Zu fortgeführten Anschaffungskosten 6.946.068 7.575.394 -5.860.326 5.231.000

Finanzielle Verbindlichkeiten

Zu fortgeführten Anschaffungskosten -1.552.073 -1.738.967 0 0
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2 ANGABEN ÜBER BEZIEHUNGEN  

ZU NAHESTEHENDEN UNTERNEHMEN  

UND PERSONEN

Als nahestehende Unternehmen und Personen 

werden Unternehmen und Personen betrachtet, 

die über die Möglichkeit verfügen, die publity AG 

und ihre Tochtergesellschaften zu beherrschen 

oder einen maßgeblichen Einfluss auf deren Fi-

nanz- und Geschäftspolitik auszuüben. Bei der 

Bestimmung des maßgeblichen Einflusses, den 

nahestehende Unternehmen und Personen auf 

die Finanz- und Geschäftspolitik haben, wurden 

die bestehenden Beherrschungsverhältnisse 

berücksichtigt.

 

a) Geschäftsvorfälle mit beherrschendem 

Gesellschafter und ihm nahestehenden 

Personen

Zum Bilanzstichtag hält der Vorstandsvorsit-

zende der publity AG indirekt Anteile in Höhe 

von 62,03 % an der publity AG. Diese Anteile 

werden direkt von der TO-Holding GmbH und 

TO Holding 2 GmbH gehalten, die damit auch 

das direkte und oberste Mutterunternehmen 

der publity AG ist. Alleiniger Gesellschafter der 

TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH ist 

der Vorstandsvorsitzende der publity AG, Herr 

Thomas Olek. 

Zum Kreis der nahestehenden Unternehmen 

zählen neben den voll konsolidierten Tochter-

gesellschaften der publity AG auch die nach 

der Equity-Methode bilanzierten assoziierten 

Unternehmen sowie Unternehmen, bei denen 

Konzerngesellschaften die Stellung als Kom-

plementärin einnehmen. Weiterhin sind die 

PREOS Real Estate AG und ihre Tochterunter-

nehmen als nahestehende Unternehmen der 

publity zu klassifizieren, da die TO-Holding 

GmbH und TO Holding 2 GmbH einen signifikan-

ten Einfluss auf diese Gesellschaften haben. 

Darüber hinaus sind aufgrund eines maßgeb-

lichen Einflusses folgende Personen in Schlüs-

selpositionen des rechtlichen Mutterunterneh-

mens nahestehend im Sinne des IAS 24: 

• Mitglieder des Vorstands der publity AG 

und ihre nahen Angehörigen sowie

• Mitglieder des Aufsichtsrats der publity AG 

und ihre nahen Angehörigen. 
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In EUR
Gezahlte 

Zinsen
Verbindlichkeiten ggü. nahe stehenden  

Unternehmen und Personen

Darlehen von Personen in Schlüssel-
positionen des Konzerns

2018 0 0

2017 0 17.870.583

Gesamthöhe der Transaktionen mit  
nahestehenden Unternehmen und Personen 
im jeweiligen Geschäftsjahr 
in EUR Jahr

An nahestehende 
Unternehmen   
und Personen  

erbrachte 
Dienstleist ungen

Verkäufe an  
nahestehende 
Unternehmen  
und Personen

Käufe von  
nahestehenden 

Unternehmen  
und Personen

Forderungen   
gegen  

nahestehende 
Unternehmen  
und Personen

Assoziiertes Unternehmen

NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG
2018 227.367 0 248.179
2017 138.189 0 78.465

Unternehmen, bei denen ein Konzern unternehmen  
Komplementärin und nicht am Kapital beteiligt ist:

publity Performance Fonds Nr. 4 GmbH & Co. KG
publity Performance Fonds Nr. 5 GmbH & Co. KG
publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. 
geschlossene Investment KG

publity Performance Fonds Nr. 7 GmbH & Co. 
geschlossene Investment KG

publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH & Co. 
geschlossene Investment KG

2018 2.151.980 0 0 0
2017 2.499.320 0 13.350.000 0

Nahestehende Unternehmen des obersten  
Mutterunternehmens der publity AG:

PREOS 1. Beteiligungsgesellschaft mbH
PREOS 2. Beteiligungsgesellschaft mbH
PREOS 3. Beteiligungsgesellschaft mbH
PREOS 4. Beteiligungsgesellschaft mbH
PREOS 5. Beteiligungsgesellschaft mbH
PREOS 6. Beteiligungsgesellschaft mbH
PREOS 7. Beteiligungsgesellschaft mbH
PREOS 8. Beteiligungsgesellschaft mbH
PREOS 9. Beteiligungsgesellschaft mbH
PREOS 10. Beteiligungsgesellschaft mbH

2018 1.245.241 60.000 1.254.535
2017 0 0 0

In den folgenden Tabellen wird die Gesamthöhe der Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen 

und Personen im jeweiligen Geschäftsjahr dargestellt: 
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Im Geschäftsjahr 2017 hat das Mutterunter-

nehmen von der publity Performance Fonds Nr. 4 

GmbH & Co. KG und der publity Performance 

Fonds Nr. 5 GmbH & Co. KG Portfolios von 

Kreditforderungen mit beeinträchtigter Bonität 

(POCI) für einen Kaufpreis in Höhe von TEUR 

13.350 erworben. Das Nominalvolumen dieser 

Portfolios betrug TEUR 67.184. 

Von diesen Portfolios wurden noch im Ge-

schäftsjahr 2017 Unterportfolios an fremde 

Dritte weiterveräußert. 

Geschäftsvorfälle mit Personen in 

 Schlüsselpositionen des Konzerns

Der Vorstandsvorsitzende der publity AG, Tho-

mas Olek, hat der Real Estate Loans 2016 Sàrl 

am 22. November 2016 ein Darlehen mit einem 

Nominalwert in Höhe von 9.500.000 EUR ge-

währt. Das Darlehen wird mit 2 % p. a. verzinst, 

wobei die Zinsen kapitalisiert werden, und hat 

eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2018. 

Weiterhin hat die TO-Holding GmbH (vormals: 

Consus GmbH), deren alleiniger Anteilseig-

ner Thomas Olek ist, der Real Estate Loans 

2016 Sàrl ebenfalls am 22. November 2016 ein 

Darlehen mit einem Nominalwert in Höhe von 

8.000.000 EUR gewährt. Das Darlehen wird 

mit 2 % p. a. verzinst, wobei die Zinsen kapita-

lisiert werden, und hat eine Laufzeit bis zum 

31. Dezember 2018. Beide Darlehen wurden in 

der Bilanz zum 31. Dezember 2017 unter den 

Finanzschulden ausgewiesen. Im Zuge der Ent-

konsolidierung der Real Estate Loans 2016 Sàrl 

im Geschäftsjahr 2018 sind diese Finanzschul-

den abgegangen. 

Konditionen der Geschäftsvorfälle mit 

 nahestehenden Unternehmen und Personen

Rechtsgeschäfte mit nahestehenden Unter-

nehmen wurden im Berichtsjahr ausschließlich 

zu marktüblichen Konditionen abgewickelt. 

Die zum Geschäftsjahresende bestehenden 

offenen Salden sind unbesichert, unverzinslich 

und werden grundsätzlich durch Barzahlung 

beglichen. Für die Forderungen gegen nahe-

stehende Unternehmen und Personen bestehen 

keine Garantien. 



178

PUBLITY GESCHÄFTSBERICHT 2018

c) Aufsichtsrat

Die Aufsichtsratsmitglieder der publity AG 

sowie die erhaltenen Aufsichtsratsvergütungen 

für das abgelaufene Geschäftsjahr sind der 

nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden keine 

Kredite oder Vorschüsse gewährt; ebenso wur-

den keine Haftungsverhältnisse zugunsten der 

Mitglieder des Aufsichtsrats eingegangen.

Name
Funktion 2018 2017

Günther Paul Löw
Vorsitzender
Rechtsanwalt in eigener Kanzlei

30.000 30.000

Norbert Kistermann
Stellvertretender Vorsitzender
Vorstand Bankhaus Bauer AG

15.000 15.000

Hans-Jürgen Klumpp
Mitglied
Unternehmensberater  
HJK Financial Consulting

15.000 15.000

Gesamt 60.000 60.000

Vorstand und Aufsichtsrat

b) Geschäfte mit dem Vorstand

Als Mitglieder des Vorstands der publity AG 

waren bestellt: 

• Herr Thomas Olek,  

Vorstandsvorsitzender Strategie

•  Herr Frederik Mehlitz,  

Vorstand Finance bis zum 31.08.2018

• Herr Frank Schneider, Vorstand  

Finance und Recht ab dem 01.12.2018

Die Vergütungen des Vorstands setzen sich wie 

folgt zusammen: 

Den Mitgliedern des Vorstands wurden keine 

Kredite oder Vorschüsse gewährt; ebenso wur-

den keine Haftungsverhältnisse zugunsten der 

Mitglieder des Vorstands eingegangen.

In EUR 2018 2017

Laufende  
Bezüge

658.000 747.000

Leistungen nach 
 Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses

0 0

Andere langfristig  
fällige Leistungen

0 0

Leistungen aus  
Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses

0 0

Aktienkursorientierte  
Vergütungen

0 0

Gesamt 658.000 747.000
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3 KAPITALMANAGEMENT 

Ziel des Kapitalmanagements der publity 

Gruppe ist eine starke Eigenkapitalbasis, um 

das Vertrauen von Investoren und Geschäfts-

partnern in Bezug auf die Nachhaltigkeit der 

Gruppe zu sichern.

Die Weiterentwicklung des Geschäfts und damit 

auch die Steigerung des Unternehmenswertes 

stehen dabei besonders im Fokus. Um dies zu 

gewährleisten, werden in regelmäßigen Ab-

ständen die Eigenkapitalquote und die auf sie 

wirkenden Faktoren, wie z. B. die Steuerungs-

größe EBIT, beobachtet und beurteilt. Das 

Management strebt ein ausgewogenes Verhält-

nis zwischen Fremdkapitalanteil und Rendite-

steigerung an. Die Eigenkapitalquote hat sich 

von 41 % zum 31. Dezember 2017 auf 63 % zum 

31. Dezember 2018 erhöht. Zur Sicherstellung 

der finanziellen Flexibilität und zur Gewähr-

leistung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit ist 

die publity Gruppe bemüht jederzeit über einen 

gewissen Liquiditätspuffer zu verfügen und die 

Liquidität im Konzern entsprechend zu steuern. 

Die Steuerung der Liquidität erfolgt dabei durch 

ein zentrales Finanzmanagement durch den 

Vorstand. Die liquiden Mittel werden gruppen-

weit zusammengefasst, überwacht und nach 

einheitlichen Grundsätzen investiert.

Die publity Performance GmbH unterliegt als 

interne Kapitalverwaltungsgesellschaft dem 

KAGB und hat daher ein Mindestkapital von 

TEUR 242 vorzuhalten. Weitere Mindestkapital-

anforderungen liegen im Konzern nicht vor. 

4 ENTWICKLUNG DER  

FINANZVERBINDLICHKEITEN 

Die Veränderung der Finanzverbindlichkeiten 

des publity Konzerns resultiert im Wesentlichen 

aus Zahlungen. Im Berichtsjahr wurden durch 

den Verkauf von einem Tochterunternehmen 

Finanzschulden in Höhe von TEUR 17.871 ent-

konsolidiert. Durch den Zugang eines anderen 

Tochterunternehmens wurden Finanzverbind-

lichkeiten von TEUR 353 zahlungsmittelunwirk-

sam erstmals im Konzernabschluss erfasst. 

Zusätzlich wurden die Zuschreibung nach der 

Effektivzinsmethode im Berichtsjahr 2018 in 

Höhe von TEUR 535 (Vorjahr: TEUR 529) als Er-

höhung der Finanzverbindlichkeiten (Wandelan-

leihe) erfasst. Weiterhin wurden im Berichtsjahr 

Verbindlichkeiten aus Sale-and-lease-back- 

Transaktionen in Höhe von TEUR 187 (Vorjahr: 

TEUR 187) zahlungsmittelunwirksam aufgelöst. 

Gegenläufig wirkte sich die erstmalige Erfas-

sung neuer Leasingverbindlichkeiten in Höhe 

von TEUR 3.267 (Vorjahr: TEUR 0) aus.

5 EREIGNISSE NACH DEM  

ABSCHLUSSSTICHTAG

Vor dem Hintergrund der Bestellung der One 

Square Advisory Services GmbH, München, zum 

gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger 

im Mai/Juni 2018 zur nachhaltigen Befriedung 

der Gesamtsituation in Bezug auf die Wandel-

anleihe wurden in einer Abstimmung der Anlei-

hegläubiger ohne Versammlung (Abstimmung 

vom 12. März 2019 bis zum 14. März 2019) 

folgende Beschlüsse gefasst:
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Frankfurt am Main, 15. Mai 2019

Thomas Olek

Vorstandsvorsitzender

 
Frank Schneider

Vorstand

Im Einzelnen haben die Anleihegläubiger mit 

der erforderlichen Mehrheit beschlossen, die 

in § 12 Abs. 3 (ii) der Anleihebedingungen ein-

gegangene Negativverpflichtung zu streichen, 

wonach die Emittentin (von bestimmten Aus-

nahmen abgesehen) keine Finanzverbindlich-

keiten (im Sinne von § 13 Abs. 2 der Anleihe-

bedingungen) in einem Betrag von mehr als 

5.000.000,00 EUR eingehen darf. Des Weiteren 

wurde beschlossen, dass die Anleihegläubi-

ger für den Fall, dass die publity AG derartige 

Finanzverbindlichkeiten eingeht, das Recht 

erhalten, im Rahmen eines konkret geregelten 

Verfahrens eine vorzeitige Rückzahlung ihrer 

Schuldverschreibungen nebst aufgelaufenen 

Zinsen zu verlangen. Darüber hinaus haben die 

Anleihegläubiger beschlossen, das bestehende 

Mandat des gemeinsamen Vertreters zu bestä-

tigen und zu erweitern und dem gemeinsamen 

Vertreter insbesondere die Aufgabe und die 

Befugnis einzuräumen, die ordnungsgemäße 

Umsetzung der Beschlüsse im Interesse der 

Anleihegläubiger zu überwachen und diese 

über die Umsetzungsschritte im Einzelnen 

informiert zu halten.

Nach dem Bilanzstichtag wurde mit einem An-

leihegläubiger ein Rückkauf seiner Anleihe bis 

zum 1. Juli 2019 vereinbart. Daraus wird der 

publity AG ein Zahlungsmittelabfluss in Höhe 

von TEUR 9.972 entstehen.

Weiterhin wurde mit gerichtlichem Beschluss 

vom 14. Januar 2019 Herr Rechtsanwalt Frank 

Vennemann zum neuen Aufsichtsrat der publity AG 

bestellt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzen-

de, Herr Rechtsanwalt Günther Paul Löw, hat 

sein Amt zum 31. Dezember 2018 niedergelegt 

und scheidet aus dem Gremium aus. Er war seit 

Mai 2014 Vorsitzender des publity Aufsichtsrats. 

Herr Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Klumpp wurde 

als neuer Aufsichtsratsvorsitzender einstimmig 

vom Gremium gewählt.

Nach dem Bilanzstichtag hat die publity Grup-

pe drei wesentliche Immobilien erworben. Der 

Gesamtwert der Immobilien liegt deutlich über 

EUR 100 Mio. und wurde teilweise durch die 

Aufnahme von Finanzdarlehen sowie die Über-

nahme von Schulden finanziert. Außerdem wur-

de für eine Immobilie eine Absichtserklärung 

zum Verkauf unterzeichnet. Der Abgang dieser 

Immobilie würde zu einem signifikanten Ertrag 

für die Gruppe führen. 
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09  
Bestätigungsvermerk
des unabhängigen Abschlussprüfers

AN DIE PUBLITY AG, FRANKFURT AM MAIN

Prüfungsurteil

Wir haben den Konzernabschluss der publity 

AG, Frankfurt am Main, und ihrer Tochter-

gesellschaften (der Konzern) – bestehend aus 

der Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2018, 

der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, 

der Konzern-Gesamtergebnisrechnung, der 

Konzern-Kapitalflussrechnung und der Kon-

zern-Eigenkapitalveränderungsrechnung für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 

31. Dezember 2018 sowie dem Konzernanhang, 

einschließlich einer Zusammenfassung bedeut-

samer Rechnungslegungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der beigefügte Konzernabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in 

der EU anzuwenden sind, und vermittelt unter 

Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 

31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 

zum 31. Dezember 2018.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 

dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernab-

schlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Konzernab-

schlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 

für die Prüfung des Konzernabschlusses“ unse-

res Bestätigungsvermerks weitergehend be-

schrieben. Wir sind von den Konzernunterneh-

men unabhängig in Übereinstimmung mit den 

deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-

lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 

Konzernabschluss zu dienen.
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Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonsti-

gen Informationen verantwortlich. Die sonsti-

gen Informationen umfassen die übrigen Teile 

des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des 

geprüften Konzernabschlusses sowie unseres 

Bestätigungsvermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Konzernabschluss 

erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informa-

tionen und dementsprechend geben wir weder 

ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere 

Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Konzernab-

schlussprüfung haben wir die Verantwortung, 

die sonstigen Informationen zu lesen und dabei 

zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Kon-

zernabschluss oder unseren bei der 

Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen 

oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt 

erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchge-

führten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine 

wesentliche falsche Darstellung dieser sonsti-

gen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, 

über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in 

diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

und des Aufsichtsrats für den Konzern-

abschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 

für die Aufstellung des Konzernabschlusses, 

der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden 

sind, in allen wesentlichen Belangen entspricht, 

und dafür, dass der Konzernabschluss unter 

Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kon-

zerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die internen Kon-

trollen, die sie als notwendig bestimmt haben, 

um die Aufstellung eines Konzernabschlusses 

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – be-

absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses 

sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht, 

den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung 

des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine 

realistische Alternative dazu.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-

wachung des Rechnungslegungsprozesses 

des Konzerns zur Aufstellung des Konzernab-

schlusses.



185

09 BESTÄTIGUNGSVERMERK 09 BESTÄTIGUNGSVERMERK

Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Konzernabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 

darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtig-

ten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk  

zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Kon-

zernabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 

Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-

geführte Prüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-

gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 

resultieren und werden als wesentlich angese-

hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 

der Grundlage dieses Konzernabschlusses ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 

Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risi-

ken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellun-

gen im Konzernabschluss, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion 

auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unser 

Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass 

wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 

als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-

gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-

führende Darstellungen bzw. das Außer-

kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem 

für die Prüfung des Konzernabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem, um 

Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den gegebenen Umständen angemessen 

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit dieses Sys-

tems abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von 

den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die 

Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte 

und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die 

Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit 

im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 

Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns 

zur Fortführung der Unternehmenstätig-

keit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche 

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazu-

gehörigen Angaben im Konzernabschluss 

aufmerksam zu machen oder, falls  diese 
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Angaben unangemessen sind, unser 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 

unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-

lage der bis zum Datum unseres Bestä-

tigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder 

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 

dass der Konzern seine Unternehmenstä-

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 

Aufbau und den Inhalt des Konzernab-

schlusses einschließlich der Angaben so-

wie ob der Konzernabschluss die zugrunde 

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass der Konzernabschluss 

unter Beachtung der IFRS, wie sie in der 

EU anzuwenden sind, ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns vermittelt.

• holen wir ausreichende geeignete Prü-

fungsnachweise für die Rechnungsle-

gungsinformationen der Unternehmen 

oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des 

Konzerns ein, um ein Prüfungsurteil zum 

Konzernabschluss abzugeben. Wir sind 

verantwortlich für die Anleitung, Über-

wachung und Durchführung der Konzern-

abschlussprüfung. Wir tragen die alleinige 

Verantwortung für unser Prüfungsurteil.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-

antwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 

bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kon-

trollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen.

Leipzig, den 15. Mai 2019

Warth & Klein Grant Thornton AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. ppa. Sebastian Koch  

Wirtschaftsprüfer 

gez. Kathleen Hennig 

Wirtschaftsprüferin
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10 Wichtige Hinweise
Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich 

um einen freiwilligen Geschäftsbericht, der 

den geprüften freiwilligen Konzernabschluss 

der publity AG zum 31. Dezember 2018 ent-

hält. Der freiwillige Konzernabschluss enthält 

keinen Konzern-Lagebericht und die in diesem 

Geschäftsbericht enthaltenen Informationen 

stellen auch keinen Ersatz für einen Kon-

zern-Lagebericht dar. Insbesondere enthält 

dieser Geschäftsbericht keinen Risiko-, Chan-

cen- und/oder Prognosebericht.

Dieser Geschäftsbericht stellt kein Angebot 

dar. Insbesondere stellt er weder ein öffentli-

ches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot 

oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder 

zur Zeichnung von Aktien oder sonstigen Wert-

papieren dar.

Investoren wird empfohlen, eine Entscheidung, 

Aktien oder sonstige Wertpapiere der publity AG 

zu erwerben oder zu veräußern, nur unter 

Heranziehung aller verfügbaren Informationen 

über die Gesellschaft nach Konsultation mit 

den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/

oder Finanzberatern zu treffen.

Dieser Geschäftsbericht kann in die Zukunft 

gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft 

gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die 

sich nicht auf historische Tatsachen oder Er-

eignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für 

Angaben über die Absichten, Überzeugungen 

oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesell-

schaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle 

Ertragsfähigkeit, ihre Pläne, ihre Liquidität, 

ihre Aussichten, ihr Wachstum, ihre Strategie 

und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft 

ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten 

Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach 

bestem Wissen vorgenommenen Einschätzun-

gen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in 

die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen 

jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie 

sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und 

auf Annahmen basieren, die ggf. in der Zukunft 

nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist 

nicht verpflichtet, die in diesem Geschäfts-

bericht enthaltenen in die Zukunft gerichteten 

Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen 

oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstän-

de zu reflektieren, die nach dem Datum dieses 

Geschäftsberichts eintreten, sofern darin nicht 

eine veröffentlichungspflichtige Insiderinfor-

mation liegt.
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11 Finanzkalender

16. MAI 2019 

Hauptversammlung der publity AG

9. AUGUST 2019 

Halbjahresbericht 2019

17. SEPTEMBER 2019 

Prior-Kapitalmarktkonferenz

NOVEMBER 2019 

Deutsches Eigenkapitalforum
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12 Standorte und  
Ansprechpartner

FRANKFURT AM MAIN

publity AG – OpernTurm

Bockenheimer Landstraße 2–4 

60306 Frankfurt am Main 

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69   77011529 

Telefax: +49 (0) 69   71677640

E-Mail: info@publity.de

LEIPZIG

publity AG – Hauptniederlassung

Landsteinerstraße 6 

04103 Leipzig 

Deutschland

Telefon: +49 (0) 341   261787-0 

Telefax: +49 (0) 341   261787-31

E-Mail: info@publity.de
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